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Bekanntmachung
der 1. Nachtragshaushaltssatzung  
der Landeshauptstadt München
für das Haushaltsjahr 2021

Aufgrund des Art. 68 Abs. 1 in Verbindung mit Art. 63 ff. der 
Gemeindeordnung für den Freistaat Bayern (GO), hat die 
Landes hauptstadt München am 29. September 2021 folgende 
1. Nachtragshaus haltssatzung für das Haushaltsjahr 2021 er-
lassen, die hiermit gemäß Art. 65 Abs. 3 GO bekannt gemacht 
wird:

I.

§ 1

Der als Anlage beigefügte Nachtragshaushaltsplan für das 
Haushaltsjahr 2021 wird hiermit festgesetzt; dadurch werden

Bekanntmachung
der 1. Nachtragshaushaltssatzung der Landeshauptstadt München
für das Haushaltsjahr 2021

Aufgrund des Art. 68 Abs. 1 in Verbindung mit Art. 63 ff. der Gemeindeordnung für den Freistaat 
Bayern (GO), hat die Landeshauptstadt München am 29. September 2021 folgende 1. Nachtrags-
haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2021 erlassen, die hiermit gemäß Art. 65 Abs. 3 GO be-
kannt gemacht wird:

I.

§ 1

Der als Anlage beigefügte Nachtragshaushaltsplan für das Haushaltsjahr 2021 wird hiermit festge-

setzt; dadurch werden

erhöht vermindert und damit der Gesamtbetrag

um um des Haushaltsplans ein-

schließlich des Nachtrags

gegenüber auf

bisher nunmehr

€ € € € 

verändert

1. im Ergebnishaushalt

der Gesamtbetrag der Erträge 670.047.600 7.008.675.400 7.678.723.000

der Gesamtbetrag der Aufwendungen 147.868.900 8.212.454.600 8.064.585.700

und der Saldo (Jahresergebnis) 817.916.500 -1.203.779.200 -385.862.700

2. im Finanzhaushalt

a) aus laufender Verwaltungstätigkeit mit

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen von 683.886.800 6.669.772.100 7.353.658.900

dem Gesamtbetrag der Auszahlungen von 294.660.400 7.295.570.500 7.590.230.900

und einem Saldo von 389.226.400 -625.798.400 -236.572.000

b) aus Investitionstätigkeit mit

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen von 163.704.700 477.831.500 314.126.800

dem Gesamtbetrag der Auszahlungen von 246.987.700 1.847.728.500 1.600.740.800

und einem Saldo von 83.283.000 -1.369.897.000 -1.286.614.000

c) aus Finanzierungstätigkeit

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen von 200.000.000 1.400.000.000 1.200.000.000

dem Gesamtbetrag der Auszahlungen von 44.731.000 82.365.600 37.634.600

und einem Saldo von 155.269.000 1.317.634.400 1.162.365.400

317.240.400 -678.061.000 -360.820.600
d) und dem Saldo des Finanzhaushalts (Fi-

nanzmittelüberschuss/-fehlbetrag) von
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§ 2

(1)  Der Gesamtbetrag der Kreditaufnahmen für Investitionen 
und Investitionsförderungsmaßnahmen wird von 
1.400.000.000 € um 200.000.000 € vermindert und damit 
auf 1.200.000.000 € neu festgesetzt.

(2)  Kredite zur Finanzierung von Ausgaben nach dem Wirt-
schaftsplan des Eigenbetriebs „Stadtgüter München“ sind 
nicht vorgesehen.

(3)  Kredite zur Finanzierung von Ausgaben nach dem Wirt-
schaftsplan des Eigenbetriebs „Markthallen München“ 
sind nicht vorgesehen.

(4)  Der Gesamtbetrag der Kredite zur Finanzierung von Aus-
gaben nach dem Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs 
„Münchner Stadtentwässerung“ wird nicht geändert.

(5)  Der Gesamtbetrag der Kredite zur Finanzierung von Aus-
gaben nach dem Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs  
„Abfallwirtschaftsbetrieb München“ wird nicht geändert.

(6a)  Kredite zur Finanzierung von Ausgaben nach dem Wirt-
schaftsplan des Eigenbetriebs „Münchner Kammerspiele“ 
für das Geschäftsjahr 01. September 2020 bis 31. August 
2021 sind nicht vorgesehen.

(6b)  Kredite zur Finanzierung von Ausgaben nach dem Wirt-
schaftsplan des Eigenbetriebs „Münchner Kammerspiele“ 
für das Geschäftsjahr 01. September 2021 bis 31. August 
2022 sind nicht vorgesehen.

(7)  Der Gesamtbetrag der Kredite zur Finanzierung von Aus-
gaben nach dem Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs 
„Dienstleister für Informations- und Telekommunikations-
technik der Stadt München (it@M)“ wird nicht geändert.

§ 3

(1)  Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen zur 
Leistung von Auszahlungen für Investitionen und Investiti-
onsförderungsmaßnahmen in künftigen Jahren wird von 
1.049.980.700 € um 126.679.000 € erhöht und damit auf 
1.176.659.700 € neu festgesetzt.

(2)  Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen im 
Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs „Stadtgüter München“ 
wird nicht geändert.

(3)  Verpflichtungsermächtigungen im Wirtschaftsplan des Ei-
genbetriebs „Markthallen München“ werden nicht festge-
setzt.

(4)  Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen im 
Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs „Münchner Stadtent-
wässerung“ wird nicht geändert.

(5)  Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen  
im Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs „Abfallwirtschafts-
betrieb München“ wird nicht geändert.

(6a)  Verpflichtungsermächtigungen im Wirtschaftsplan des  
Eigenbetriebs „Münchner Kammerspiele“ für das  
Geschäftsjahr 01. September 2020 bis 31. August 2021  
werden nicht festgesetzt.

(6b)  Verpflichtungsermächtigungen im Wirtschaftsplan des  
Eigenbetriebs „Münchner Kammerspiele“ für das  
Geschäftsjahr 01. September 2021 bis 31. August 2022  
werden nicht festgesetzt.

(7)  Verpflichtungsermächtigungen im Wirtschaftsplan des  
Eigenbetriebs „Dienstleister für Informations- und  
Telekommunikationstechnik der Stadt München (it@M)“  
werden nicht festgesetzt.

§ 4

Die Steuersätze (Hebesätze) für Gemeindesteuern, die in  
der Haushaltssatzung festgesetzt wurden, werden nicht ge-
ändert.

§ 5

(1)  Der Höchstbetrag der Kassenkredite zur rechtzeitigen 
Leistung von Auszahlungen nach dem Haushaltsplan wird 
nicht geändert.

(2)  Der Höchstbetrag der Kassenkredite zur rechtzeitigen 
Leistung von Ausgaben des Eigenbetriebs „Stadtgüter 
München“ wird nicht geändert.

(3)  Der Höchstbetrag der Kassenkredite zur rechtzeitigen 
Leistung von Ausgaben des Eigenbetriebs „Markthallen 
München“ wird nicht geändert.

(4)  Der Höchstbetrag der Kassenkredite zur rechtzeitigen 
Leistung von Ausgaben des Eigenbetriebs „Münchner 
Stadtentwässerung" wird nicht geändert.

(5)  Der Höchstbetrag der Kassenkredite zur rechtzeitigen 
Leistung von Ausgaben des Eigenbetriebs „Abfallwirt-
schaftsbetrieb München" wird nicht geändert.

(6a)  Der Höchstbetrag der Kassenkredite zur rechtzeitigen 
Leistung von Ausgaben des Eigenbetriebs „Münchner 
Kammerspiele" für das Geschäftsjahr 01. September 2020 
bis 31. August 2021 wird nicht geändert.

(6b)  Der Höchstbetrag der Kassenkredite zur rechtzeitigen 
Leistung von Ausgaben des Eigenbetriebs „Münchner 
Kammerspiele" für das Geschäftsjahr 01. September 2021 
bis 31. August 2022 wird von 0 € um 20.000.000 € erhöht 
und damit auf 20.000.000 € neu festgesetzt.

(7)  Der Höchstbetrag der Kassenkredite zur rechtzeitigen 
Leistung von Ausgaben des Eigenbetriebs „Dienstleister 
für Informations- und Telekommunikationstechnik der 
Stadt München (it@M)" wird nicht geändert.

§ 6

Das Wirtschaftsjahr des Eigenbetriebs „Münchner Kammer-
spiele“ beginnt – abweichend vom Haushaltsjahr der Landes-
hauptstadt München – am 01. September und endet am  
31. August des Folgejahres.
Die Festsetzungen für das Geschäftsjahr 01. September 2020 
bis 31. August 2021 erfolgten bereits im Rahmen der 1. Nach-
tragshaushaltssatzung 2020 und gelten bezogen auf das Wirt-
schaftsjahr 2020/2021 entsprechend weiter.

§ 7

Diese Nachtragshaushaltssatzung tritt am 01. Januar 2021 in 
Kraft.

II.

Die 1. Nachtragshaushaltssatzung 2021 ist hinsichtlich des 
Gesamtbetrages der Kreditaufnahmen nach § 2 Abs. 1 und 
des Gesamtbetrages der Verpflichtungsermächtigungen nach 
§ 3 Abs. 1 mit Schreiben der Regierung von Oberbayern vom 
25. Oktober 2021 (Nr. 12.2-1512LHMNHPL01.21) rechts-
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aufsichtlich genehmigt worden. Sonstige Genehmigungen 
waren nicht erforderlich.

III.

Die 1. Nachtragshaushaltssatzung der Landeshauptstadt 
München für das Haushaltsjahr 2021 samt ihren Anlagen liegt 
bis zur nächsten amtlichen Bekanntmachung einer Haushalts-
satzung montags bis donners tags jeweils von 9.30 Uhr bis 
15.00 Uhr und freitags von 9.30 Uhr bis 12.00 Uhr, im Rat-
haus, Marienplatz, Zimmer Nr. 492 / IV. Stock (Stadtkämme-
rei), öffentlich auf.

München, 04. November 2021 Dieter Reiter
  Oberbürgermeister

Satzung zur Änderung 
der Satzung über die Hausmüllentsorgungsgebühren 
der Landeshauptstadt München 
(Hausmüllentsorgungsgebührensatzung) 

vom 3. November 2021

Die Landeshauptstadt München erlässt aufgrund von Art. 7 
Abs. 2 des Gesetzes zur Vermeidung, Verwertung und sonsti-
gen Bewirtschaftung von Abfällen in Bayern (Bayerisches  
Abfallwirtschaftsgesetz – BayAbfG) in der Fassung der Be-
kanntmachung vom 09.08.1996 (GVBl. S. 396, 449, BayRS 
2129-2-1-U), zuletzt geändert durch Gesetz vom 25.05.2021 
(GVBl. S. 286), und des Art. 2 Abs. 1 Kommunalabgabengesetz 
(KAG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 04.04.1993 
(GVBl. S. 264, BayRS 2024-1-l), zuletzt geändert durch Gesetz 
vom 19.02.2021 (GVBl. S. 40), folgende Satzung:

§ 1 

Die Satzung über die Hausmüllentsorgungsgebühren der  
Landeshauptstadt München (Hausmüllentsorgungsgebühren-
satzung) vom 11.10.2004 (MüABl. S. 375, ber. MüABl. 2005, 
S. 22), zuletzt geändert durch Satzung vom 16.06.2019  
(MüABl. S. 259), wird wie folgt geändert: 

1.  In der Überschrift von § 2, in § 2 Absatz 4 Satz 1, in § 2 Ab-
satz 5 und in § 3 Absatz 10 Satz 2 Buchstabe a) werden  
die Worte „Gebührenschuldnerin bzw. Gebührenschuldner“ 
durch das Wort „Gebührenschuldner*in“ ersetzt. 

2.  In § 2 Absatz 1 Satz 4, § 2 Absatz 5 und § 3 Absatz 10 Satz 
4 Buchstabe c) werden die Worte „Grundstückseigentüme-
rinnen bzw. -eigentümer“ durch das Wort „Grund stücks-
eigentümer*innen“ ersetzt. 

3.  § 1 Satz 2 erhält folgende Fassung:  
„Die Benutzung der Wertstofftonnen (§ 5 Abs. 2 Satz 4 der 
Hausmüllentsorgungssatzung) ist gebührenfrei; dies gilt 
nicht für die Fälle des § 3 Abs. 5 Sätze 3 ff.“ .

4. § 2 wird wie folgt geändert: 

 a) Absatz 1 erhält folgende Fassung: 

 „(1) Schuldner*in der Gebühren ist die oder der nach der 
Hausmüllentsorgungssatzung anschlusspflichtige Grund-
stückseigentümer*in oder an ihrer oder seiner Stelle die 
oder der anschlusspflichtige wirtschaftliche Eigentümer*in 
von Bauwerken im Sinne des § 39 der Abgabenordnung. 
Ist an einem Grundstück ein Erbbaurecht oder ein Nieß-

brauch bestellt, ist an Stelle der Eigentümer*in die oder 
der Erbbauberechtigte oder Nießbraucher*in verpflichtet. 
Ordnet die Stadt nach der Hausmüllentsorgungssatzung 
aus besonderem Anlass im Einzelfall gegenüber anderen 
Personen als der Grundstückseigentümer*in den An-
schluss des Grundstücks an die Städtische Hausmüllent-
sorgung und die Benutzung von Müllbehältern an, so sind 
diese Personen an Stelle der Grundstückseigentümer*in 
Gebühren schuldner*in. Im Falle der Bereitstellung von  
Unterflurbehältern auf öffentlichem Grund sind die den 
Unterflurbehältern jeweils zugeordneten Grundstücks-
eigen tümer*innen Gebührenschuldner*innen.“ 

 b) Absatz 2 erhält folgende Fassung: 

 „(2) Wohnungs- und Teileigentümer*innen im Sinne des 
Wohnungseigentumsgesetzes vom 12.01.2021 (BGBl. I  
S. 34) sowie Miteigentümer*innen sind für die auf das 
Grundstück bzw. Bauwerk treffende Gebührenschuld 
Gesamtschuldner*innen. 
Die gesamte Gebührenforderung kann in diesem Falle in  
einem Gebührenbescheid einer bzw. einem Gesamt-
schuld ner*in oder der Wohnungseigentumsverwaltung 
übersandt werden. Wird eine Wohnungseigentumsgemein-
schaft durch eine Wohnungseigentumsverwaltung vertre-
ten, kann die Wohnungseigentumsgemeinschaft zur Ge-
bührenschuldnerin bestimmt werden. In diesem Falle wird 
der Gebühren bescheid der Wohnungseigentumsverwal-
tung übersandt.“ .

 c)  In Absatz 3 Satz 1 werden die Worte „Grundstückseigen-
tümerinnen und -eigentümer“ durch das Wort „Grund-
stücks eigentümer*innen“, die Worte „jede Grundstücks-
eigentümerin bzw. jeder Grundstückseigentümer“ durch 
die Worte „jede*r Grundstückseigentümer*in“ und das 
Wort „Gesamtschuldner“ durch das Wort 
„Gesamtschuldner*in“ ersetzt. 

 d)  In Absatz 4 Satz 1 werden die Worte „jede/jeder dieser  
Eigentümerinnen bzw. Eigentümer“ durch die Worte 
„jede bzw. jeder dieser Eigentümer*innen“ ersetzt. 

 e)  In Absatz 4 Satz 2 werden die Worte „die einzelne Grund-
stückseigentümerin bzw. den einzelnen Grundstücks-
eigentümer“ durch die Worte „die oder den einzelne*n 
Grundstückseigentümer*in“ ersetzt. 

 f)  In Absatz 5 werden die Worte „jeder Grundstückseigentü-
merin bzw. jedem Grundstückseigentümer“ durch die Wor-
te „jeder bzw. jedem Grundstückseigentümer*in“ ersetzt. 

5. § 3 wird wie folgt geändert: 

 a) Absatz 2 Satz 1 erhält folgende Fassung: 

 „(2) Der Gebührensatz beträgt für ein Kalenderjahr bei  
wöchentlich Entleerung/Entsorgung für:

a)  80 l Mülltonne 305,76 Euro

b)  120 l Mülltonne 393,12 Euro

c)  240 l Mülltonne 659,88 Euro

d)  0,77 m3 Müllgroßbehälter 1.728,48 Euro

e)  1,10 m3 Müllgroßbehälter 2.324,40 Euro

f)  3.000 Liter-Unterflurbehälter 7.589,40 Euro

g)  4.000 Liter-Unterflurbehälter 8.489,52 Euro

h)  5.000 Liter-Unterflurbehälter 9.388,08 Euro

“
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 b)  In Absatz 2 Satz 4 wird die Angabe „70,57“ durch die  
Angabe „91,17“ ersetzt. 

 c) Absatz 3 Satz 1 erhält folgende Fassung: 

„(3) Der Gebührensatz beträgt für ein Kalenderjahr bei 
14-tägiger Entleerung/Entsorgung für:

a)  80 l Mülltonne 159,12 Euro

b)  120 l Mülltonne 205,92 Euro

c)  240 l Mülltonne 341,64 Euro

d)  0,77 m3 Müllgroßbehälter 912,60 Euro

e)  1,10 m3 Müllgroßbehälter 1.265,16 Euro

f)  3.000 Liter-Unterflurbehälter 5.151,12 Euro

g)  4.000 Liter-Unterflurbehälter 5.634,72 Euro

h)  5.000 Liter-Unterflurbehälter 6.119,88 Euro

“

 d)  In Absatz 3 Satz 2 wird die Angabe „70,57“ durch die An-
gabe „91,17“ ersetzt. 

 e) Absatz 4 Satz 1 erhält folgende Fassung: 

„4) Der Gebührensatz beträgt für eine einmalige Abfuhr 
und Entsorgung für:

a)  80 l Mülltonne 5,88 Euro

b)  120 l Mülltonne 7,56 Euro

c)  240 l Mülltonne 12,69 Euro

d)  0,77 m3 Müllgroßbehälter 33,24 Euro

e)  1,10 m3 Müllgroßbehälter 44,70 Euro

f)  3.000 Liter-Unterflurbehälter 145,95 Euro

g)  4.000 Liter-Unterflurbehälter 163,26 Euro

h)  5.000 Liter-Unterflurbehälter 180,54 Euro

“

 f)  In Absatz 4 Satz 2 wird die Angabe „70,57“ durch die An-
gabe „91,17“ ersetzt. 

 g)  In Absatz 5 Satz 1 wird die Angabe „120,90“ durch die 
Angabe „151,54“ und die Angabe „169,72“ durch die An-
gabe „199,86“ ersetzt. 

 h) Absatz 5 Satz 2 erhält folgende Fassung: 

„Zusätzlich werden folgende Standgebühren erhoben:

Containerart Tagessatz

Absetzcontainer 1,70 Euro

Abrollcontainer 2,35 Euro

Preßcontainer < 12 m3 9,89 Euro 

Preßcontainer > 12 m³ 15,99 Euro

“

 i) Dem Absatz 5 werden die folgenden Sätze angefügt:

„Der Gebührensatz für die Abfuhr und Entsorgung von  
Papierabfällen beträgt für eine einmalige Abfuhr und  
Entsorgung für: 

a) 120 l Mülltonne 0,54 Euro

b) 240 l Mülltonne 0,96 Euro

c) 0,77 m³ Müllgroßbehälter 2,49 Euro

d) 1,10 m³ Müllgroßbehälter 3,30 Euro

e) 5.000 Liter-Unterflurbehälter 13,74 Euro

Der Gebührensatz für die Abfuhr und Entsorgung von  
Papierabfällen beträgt für ein Kalenderjahr bei 14-täglicher 
Entleerung/Entsorgung für: 

a) 120 l Mülltonne 15,60 Euro 

b) 240 l Mülltonne 26,52 Euro

c) 0,77 m³ Müllgroßbehälter 68,64 Euro

d) 1,10 m³ Müllgroßbehälter 93,60 Euro

e) 5.000 Liter-Unterflurbehälter 464,88 Euro

Der Gebührensatz für die Abfuhr und Entsorgung von  
Papierabfällen beträgt für ein Kalenderjahr bei wöchentli-
cher Entleerung/Entsorgung für: 

a) 120 l Mülltonne 28,08 Euro 

b) 240 l Mülltonne 49,92 Euro

c) 0,77 m³ Müllgroßbehälter 129,48 Euro

d) 1,10 m³ Müllgroßbehälter 171,60 Euro

e) 5.000 Liter-Unterflurbehälter 714,48 Euro

Der Gebührensatz für die Abfuhr und Entsorgung von  
Bio abfall beträgt für eine einmalige Abfuhr und Entsorgung 
für: 

a) 120 l Mülltonne 3,60 Euro

b) 240 l Mülltonne 6,33 Euro

c) 2.500 Liter-Unterflurbehälter 52,62 Euro 

Der Gebührensatz für die Abfuhr und Entsorgung von  
Bioabfall beträgt für ein Kalenderjahr bei 14-täglicher Ent-
leerung/Entsorgung für: 

a)  120 l Mülltonne 96,72 Euro

b)  240 l Mülltonne 168,48 Euro

e)  2.500 Liter-Unterflurbehälter 1.776,84 Euro

Der Gebührensatz für die Abfuhr und Entsorgung von  
Bioabfall beträgt für ein Kalenderjahr bei wöchentlicher 
Entleerung/Entsorgung für: 

a)  120 l Mülltonne 187,20 Euro

b)  240 l Mülltonne 329,16 Euro

e)  2.500 Liter-Unterflurbehälter 2.736,24 Euro 
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Bei Unterflurbehältern auf öffentlichem Grund wird zusätz-
lich zur Entsorgungsgebühr eine monatliche Standplatz-
gebühr für jeden Unterflurbehälter in Höhe von 91,17 Euro 
erhoben.“.

 j)    In Absatz 8 wird die Angabe „6,--“ durch die Angabe 
„8,00“ ersetzt. 

 k)  In Absatz 9 Satz 1 werden die Worte „der Schuldnerin 
bzw. dem Schuldner“ durch die Worte „der bzw. dem 
Schuldner*in“ ersetzt. 

 l)    In Absatz 10 Satz 1 werden die Worte „die Beauftragte 
bzw. dem Beauftragten“ durch die Worte „die bzw. den 
Beauftragte*n“ und die Worte „die einzelne Grundstücks-
eigentümerin bzw. den einzelnen Grundstückseigentü-
mer“ durch die Worte „die bzw. den einzelne*n 
Grundstückseigentümer*in“ ersetzt. 

 m)  In Absatz 10 Satz 3 Buchstabe b) werden die Worte „die 
Grundstückseigentümerin bzw. den Grundstückseigen-
tümer“ durch die Worte „die bzw. den 
Grundstückseigentümer*in“ ersetzt. 

 n)  In Absatz 10 Satz 4 Buchstabe c) werden die Worte „die 
Grundstückseigentümerin bzw. den Grundstückseigentü-
mer“ durch die Worte „die bzw. den 
Grundstückseigentümer*in“ und die Worte „einer Grund-
stückseigentümerin bzw. einem Grundstückseigentümer“ 
durch die Worte „einer bzw. einem 
Grundstückseigentümer*in“ ersetzt. 

  o)  In Absatz 10 Satz 5 Buchstabe d) werden die Worte „jede 
Grundstückseigentümerin bzw. jeder Grundstückseigen-
tümer“ durch die Worte „jede* 
Grundstückseigentümer*in“ ersetzt. 

 p)   In Absatz 11 Satz 2 wird die Angabe „15,00“ durch die 
Angabe „19,50“ und die Angabe „47,90“ durch die Angabe 
„62,20“ ersetzt. 

 q)  In Absatz 15 Satz 1 wird die Angabe „40,00“ durch die 
Angabe „48,00“ ersetzt. 

 r)  In Absatz 15 Satz 2 wird die Angabe „100,00“ durch die 
Angabe „120,00“ und die Angabe „130,00“ durch die  
Angabe „156,00“ ersetzt. 

 s)  In Absatz 16 Satz 1 werden die Worte „der Gebühren-
schuldnerin bzw. des Gebührenschuldners“ durch die 
Worte „der bzw. des Gebührenschuldner*in“ ersetzt. 

 t) Absatz 16 Satz 2 erhält folgende Fassung: 

„Die Gebühr je Müllgroßbehälter beträgt einmalig 

für 1 – 9 MGB 155,00 Euro

für 10 – 19 MGB 140,00 Euro

für mehr als 19 MGB 132,00 Euro

“

 u)  In Absatz 17 Satz 1 werden die Worte „2 Monaten“ durch 
die Worte „4 Monaten“ ersetzt. 

 v)  Absatz 17 Satz 2 erhält folgende Fassung: 

„Sie beträgt:

Behälteranzahl 1– 10 11– 20 21 – 30

Kleintonnen
(80 l, 120 l, 240 l)

21,40 
Euro

42,80 
Euro

64,20 
Euro

Großtonnen
(770 l, 1.100 l)

59,70 
Euro

119,40 
Euro

179,10 
Euro

“

6. Dem § 3 wird folgender Absatz 18 angefügt: 

„(18) Soweit Leistungen, die den in dieser Satzung festgeleg-
ten Gebühren zu Grunde liegen, umsatzsteuerpflichtig sind, 
kommt zu den Gebühren noch die Umsatzsteuer in der je-
weils gesetzlich festgelegten Höhe hinzu.“ 

7.  In § 5 Absatz 2 werden die Worte „die Gebührenschuldnerin 
bzw. der Gebührenschuldner“ durch die Worte „die bzw. 
der Gebührenschuldner*in“ ersetzt. 

8.  In § 5 Absatz 5 werden nach den Worten „§ 3 Abs. 5“ die 
Worte „Sätze 1 und 2“ eingefügt. 

§ 2 Inkrafttreten 

Diese Satzung tritt am 01.01.2022 in Kraft. 

Der Stadtrat hat die Satzung am 20.10.2021 beschlossen.

München, 3. November 2021 Dieter Reiter
  Oberbürgermeister

Satzung zur Änderung 
der Satzung über die Gewerbe- 
und Bauabfallentsorgungsgebühren 
der Landeshauptstadt München 
(Gewerbe- und Bauabfallentsorgungsgebührensatzung)

vom 3. November 2021

Die Landeshauptstadt München erlässt aufgrund von Art. 7 
Abs. 2 des Gesetzes zur Vermeidung, Verwertung und sons-
tigen Bewirtschaftung von Abfällen in Bayern (Bayerisches 
Abfallwirtschaftsgesetz – BayAbfG) in der Fassung der Be-
kanntmachung vom 09.08.1996 (GVBl. S. 396, 449, BayRS 
2129-2-1-U), zuletzt geändert durch Gesetz vom 25.05.2021 
(GVBl. S. 286), und des Art. 2 Abs. 1 Kommunalabgabenge-
setz (KAG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 
04.04.1993 (GVBl. S. 264, BayRS 2024-1-l), zuletzt geändert 
durch Gesetz vom 19.02.2021 (GVBl. S. 40), folgende Satzung:

§ 1

Die Satzung über die Gewerbe- und Bauabfallentsorgungsge-
bühren der Landeshauptstadt München (Gewerbe- und Bau-
abfallentsorgungsgebührensatzung) vom 11.10.2004 (MüABl. 
S. 378, ber. S. 417), zuletzt geändert durch Satzung vom 
04.08.2020 (MüABl. S. 465), wird wie folgt geändert:

1.  In § 3 Absatz 18 Satz 1 und § 5 Absatz 1 Satz 4 werden  
die Worte „der Gebührenschuldnerin bzw. des Gebühren-
schuldners“ durch die Worte „der bzw. des Gebühren-
schuldner*in“ ersetzt. 
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2.  In § 5 Absatz 2 und in § 6 Satz 1 werden die Worte „Gebüh-
renschuldnerin bzw. der Gebührenschuldner“ durch die 
Worte „bzw. der Gebührenschuldner*in“ ersetzt. 

3. § 2 wird wie folgt geändert: 

a)  In der Überschrift von § 2 werden die Worte „Gebühren-
schuldnerin bzw. Gebührenschuldner“ durch das Wort 
„Gebührenschuldner*in“ ersetzt. 

b) Absatz 1 erhält folgende Fassung: 

„(1) Schuldner*in der Gebühren für die Gewerbeabfallent-
sorgung ist die oder der nach der Gewerbe- und Bauabfal-
lentsorgungssatzung anschlusspflichtige Grundstücks-
eigentümer*in oder an ihrer oder seiner Stelle die oder der 
anschlusspflichtige wirtschaftliche Eigentümer*in von Bau-
werken im Sinne des § 39 der Abgabenordnung. Ist an  
einem Grundstück ein Erbbaurecht oder ein Nießbrauch 
bestellt, ist an Stelle der bzw. des Eigentümer*in die bzw. 
der Erbbauberechtigte oder die bzw. der Nießbraucher*in 
verpflichtet. 
Ordnet die Stadt nach der Gewerbe- und Bauabfallentsor-
gungssatzung aus besonderem Anlass im Einzelfall gegen-
über anderen Personen als der bzw. dem Grundstücks-
eigentümer*in den Anschluss des Grundstücks an die 
städtische Gewerbeabfallentsorgung und die Benutzung 
von Müllbehältern an, so sind diese Personen an Stelle  
der bzw. des Grundstückseigentümer*in Gebührenschuld-
ner*in. Im Falle der Bereitstellung von Unterflurbehältern 
auf öffentlichem Grund sind die den Unterflurbehältern je-
weils zugeordneten Grundstückseigentümer*innen 
Gebührenschuldner*innen.“

 c) Absatz 2 erhält folgende Fassung:

„(2) In Einzelfällen kann auf Antrag auch die bzw. der 
Abfallerzeuger*in Schuldner*in der Gebühr werden. Die 
bzw. der Anschlusspflichtige muss dem zustimmen und ist 
weiterhin Gesamtschuldner*in neben der bzw. dem 
Abfallerzeuger*in.“

 d) Absatz 3 erhält folgende Fassung: 

„(3) Wohnungs- und Teileigentümer*innen im Sinne des 
Wohnungseigentumsgesetzes vom 12.01.2021 (BGBl. I S. 
34) sowie Miteigentümer*innen sind für die auf das Grund-
stück bzw. Bauwerk treffende Gebührenschuld Gesamt-
schuldner*innen. Die gesamte Gebührenforderung kann in 
diesem Falle in einem Gebührenbescheid einer bzw. einem 
Gesamtschuldner*in oder der Wohnungseigentumsverwal-
tung übersandt werden. Wird eine Wohnungseigentums-
gemeinschaft durch eine Wohnungseigentumsverwaltung 
vertreten, kann die Wohnungseigentumsgemeinschaft zur 
Gebührenschuldnerin bestimmt werden. In diesem Falle 
wird der Gebührenbescheid der Wohnungseigentumsver-
waltung übersandt.“ 

 e) Absatz 4 erhält folgende Fassung: 

„(4) Bei der Verwendung von Restmüllsäcken ist die bzw. 
der Verwender*in, bei Selbstanlieferung an die städtischen 
Abfallentsorgungsanlagen ist die bzw. der Abfallerzeu-
ger*in und der Anlieferer Gebührenschuldner*in.“

 f)  In Absatz 5 werden die Worte „Gebührenschuldnerinnen 
und -schuldner“ durch das Wort „Gebühren schuld-
ner*innen“ und das Wort „Gesamtschuldner“ durch das 
Wort „Gesamtschuldner*innen“ ersetzt. 

 4. § 3 wird wie folgt geändert: 

 a) Absatz 2 Satz 1 erhält folgende Fassung: 

„Die Jahresgebühr für die Entsorgung von gewerblichem 
Restmüll beträgt bei wöchentlich einmaliger Entleerung / 
Entsorgung von Müllbehältern (§ 5 Abs. 1 Buchstaben a) 
bis d) und h) bis k) Gewerbe- und Bauabfallentsorgungs-
satzung) für ein Kalenderjahr für:

a)  80 l Mülltonne 305,76 Euro

b)  120 l Mülltonne 393,12 Euro

c)  240 l Mülltonne 659,88 Euro

d)  0,77 m3 Müllgroßbehälter 1.728,48 Euro

e)  1,10 m3 Müllgroßbehälter 2.324,40 Euro

f)  3.000 Liter-Unterflurbehälter 7.589,40 Euro

g)  4.000 Liter-Unterflurbehälter 8.489,52 Euro

h)  5.000 Liter-Unterflurbehälter 9.388,08 Euro

“

 b) Absatz 2 Satz 3 erhält folgende Fassung: 

„Der Gebührensatz beträgt für ein Kalenderjahr bei 14-täg-
licher Entleerung / Entsorgung für:

a)  80 l Mülltonne 159,12 Euro

b)  120 l Mülltonne 205,92 Euro

c)  240 l Mülltonne 341,64 Euro

d)  0,77 m3 Müllgroßbehälter 912,60 Euro

e)  1,10 m3 Müllgroßbehälter 1.265,16 Euro

f)  3.000 Liter-Unterflurbehälter 5.151,12 Euro

g)  4.000 Liter-Unterflurbehälter 5.634,72 Euro

h)  5.000 Liter-Unterflurbehälter 6.119,88 Euro

“

 c) Absatz 2 Satz 5 erhält folgende Fassung:

„Der Gebührensatz beträgt pro einmaliger Abfuhr und Ent-
sorgung für: 

a) 80 l Mülltonne 5,88 Euro

b) 120 l Mülltonne 7,56 Euro

c) 240 l Mülltonne 12,69 Euro

d) 0,77 m³ Müllgroßbehälter 33,24 Euro

e) 1,10 m3 Müllgroßbehälter 44,70 Euro

f) 3.000 Liter-Unterflurbehälter 145,95 Euro

g) 4.000 Liter-Unterflurbehälter 163,26 Euro

h) 5.000 Liter-Unterflurbehälter 180,54 Euro

“

 d)  In Absatz 2 Satz 7 wird die Angabe „70,57“ durch die  
Angabe „91,17“ ersetzt. 

 e)  In Absatz 3 Satz 3 werden die Worte „Papier/Pappe/ 
Kartonagen“ durch das Wort „Papierabfälle“ ersetzt. 
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 f) Absatz 4 Satz 2 erhält folgende Fassung: 

„Bei wöchentlich einmaliger Entleerung / Entsorgung  
beträgt die Jahresgebühr für die Entsorgung von gewerbli-
chem Restmüll für ein Kalenderjahr für:

a)  80 l  221,52 Euro

b)  120 l 287,04 Euro

c)  240 l 482,04 Euro

d)  770 l 1.254,24 Euro

e)  1.100 l 1.687,92 Euro

f)  3.000 Liter-Unterflurbehälter 4.726,80 Euro

g)  4.000 Liter-Unterflurbehälter 5.530,20 Euro

h)  5.000 Liter-Unterflurbehälter 6.332,04 Euro

“
 
g) Absatz 4 Satz 4 erhält folgende Fassung: 

„Der Gebührensatz beträgt für ein Kalenderjahr bei 14-täg-
licher Entleerung / Entsorgung für:

a) 80 l 113,88 Euro

b) 120 l 151,32 Euro

c) 240 l 249,60 Euro

d) 770 l 656,76 Euro

e) 1.100 l 912,60 Euro

f) 3.000 Liter-Unterflurbehälter 3.208,92 Euro

g) 4.000 Liter-Unterflurbehälter 3.673,80 Euro

h) 5.000 Liter-Unterflurbehälter 4.130,88 Euro

“

 h) Absatz 4 Satz 6 erhält folgende Fassung: 

„Der Gebührensatz beträgt pro einmaliger Abfuhr und Ent-
sorgung für:

a) 80 l 4,26 Euro

b) 120 l 5,52 Euro

c) 240 l 9,27 Euro

d) 770 l 24,12 Euro

e) 1.100 l 32,46 Euro

f) 3.000 Liter-Unterflurbehälter 90,90 Euro

g) 4.000 Liter-Unterflurbehälter 106,35 Euro

h) 5.000 Liter-Unterflurbehälter 121,77 Euro

“

 i)  In Absatz 4 Satz 7 am Ende wird die Angabe „.“ gestrichen. 

 j)  In Absatz 4 Satz 8 wird die Angabe „70,57“ durch die An-
gabe „91,17“ ersetzt. 

 k)  In Absatz 5 Satz 1 wird die Angabe „120,90“ durch die 
Angabe „151,54“ und die Angabe „169,72“ durch die An-
gabe „199,86“ ersetzt. 

 l) Absatz 5 Satz 2 erhält folgende Fassung: 

„Zusätzlich werden folgende Standgebühren erhoben:

Containerart Tagessatz

Absetzcontainer 1,70 Euro

Abrollcontainer 2,35 Euro

Preßcontainer < 12 m3 9,89 Euro 

Preßcontainer > 12 m3 15,99 Euro

“
 
 m)   In Absatz 5 Satz 3 wird die Angabe „18,00“ durch die 

Angabe „22,56“ ersetzt. 

 n)   In Absatz 5 Satz 4 wird die Angabe „15,00“ durch die 
Angabe „16,50“ und die Worte „Auftraggeberin bzw. 
Auftraggeber“ werden durch das Wort „Auftraggeber*in“ 
ersetzt. 

 o)   In Absatz 6 werden die Worte „der Abfallbesitzerin bzw. 
dem Abfallbesitzer“ durch  die Worte „der bzw. dem 
Abfallbesitzer*in“ ersetzt. 

 p)  Absatz 7 Satz 1 erhält folgende Fassung: 

„(7) Der Gebührensatz für die Abfuhr einschließlich der 
Entsorgung von Papierabfällen aus Gewerbebetrieben, die 
keine Gebühr nach Abs. 2 entrichten, wird nach der Art 
und Zahl der verwendeten Müllbehälter (§ 5 Abs. 1 Buch-
stabe b) bis d) und h) bis k) der Gewerbe- und Bauabfall-
entsorgungssatzung) berechnet; er beträgt pro Entleerung / 
Entsorgung für:

a) 120 l 0,54 Euro

b) 240 l 0,96 Euro

c) 770 l 2,49 Euro

d) 1.100 l 3,30 Euro

e) 5.000 Liter-Unterflurbehälter 13,74 Euro

“

 q)   In Absatz 7 Satz 2 wird die Angabe „70,57“ durch die 
Angabe „91,17“ ersetzt. 

 r)  Absatz 7 Satz 3 erhält folgende Fassung:  
„Der Gebührensatz beträgt für ein Kalenderjahr bei 
14-täglicher Entleerung / Entsorgung für:

a) 120 l 15,60 Euro

b) 240 l 26,52 Euro

c) 770 l 68,64 Euro

d) 1.100 l 93,60 Euro

e) 5.000 Liter-Unterflurbehälter 464,88 Euro

“

 s) Absatz 7 Satz 4 erhält folgende Fassung: 

„Der Gebührensatz beträgt für ein Kalenderjahr bei  
wöchentlicher Entleerung / Entsorgung für:
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a) 120 l 28,08 Euro

b) 240 l 49,92 Euro

c) 770 l 129,48 Euro

d) 1.100 l 171,60 Euro

e) 5.000 Liter-Unterflurbehälter 714,48 Euro

“

 t) Absatz 8 Satz 1 erhält folgende Fassung: 

„(8) Der Gebührensatz für die Abfuhr einschließlich der 
Entsorgung von Bioabfällen  aus Gewerbebetrieben, die 
keine Gebühr nach Abs. 2 entrichten, wird nach der Art  
und Zahl der verwendeten Müllbehälter (§ 5 Abs. 1 Buch-
stabe b) und c) der Gewerbe- und Bauabfallentsorgungs-
satzung) berechnet; er beträgt pro Entleerung / Entsor-
gung für:

a) 120 l 3,60 Euro

b) 240 l 6,33 Euro

c) 2.500 Liter-Unterflurbehälter 52,62 Euro

“

 u) Absatz 8 Satz 2 erhält folgende Fassung: 

„Der Gebührensatz beträgt für ein Kalenderjahr bei  
14-täglicher Entleerung / Entsorgung für:

a) 120 l 96,72 Euro

b) 240 l 168,48 Euro

c) 2.500 Liter-Unterflurbehälter 1.776,84 Euro

 “

 v) Absatz 8 Satz 3 erhält folgende Fassung: 

„Der Gebührensatz beträgt für ein Kalenderjahr bei  
wöchentlicher Entleerung / Entsorgung für:

a) 120 l 187,20 Euro

b) 240 l 329,16 Euro

c) 2.500 Liter-Unterflurbehälter 2.736,24 Euro

 “

 w)  In Absatz 8 Satz 4 wird die Angabe „70,57“ durch die 
Angabe „91,17“ ersetzt. 

 x) Absatz 9 Satz 1 erhält folgende Fassung:

„(9) Der Gebührensatz für Selbstanlieferer (§ 3 Abs. 4 und 
§ 8 Abs. 2 der Gewerbe- und Bauabfallentsorgungssat-
zung) wird nach dem Gewicht berechnet und beträgt

a) am Müllheizkraftwerk München-
Nord für die Entsorgung von 
brennbaren Abfällen 

151,54 Euro/t

für die Anlieferung von unver-
mischten HBCDD-haltigen 
Dämmmaterialien 
diese Gebühr gilt auch für die 
Anlieferung brennbarer Abfälle, 
die mit HBCDD-haltigen 
Dämmmateria lien vermischt sind

1.200,00 Euro/t

b) aa)  für die Anlieferung von  
Asbest und sonstigen  
„Deponieabfällen“ am Ent-
sorgungspark Freimann 

247,76 Euro/t

bb)  für die Anlieferung von Mine-
ralwolle am Entsorgungspark 
Freimann

374,02 Euro/t

cc)  für die Anlieferung von As-
best und sonstige „Deponie-
abfälle“ an der Annahmestel-
le Firma Wurzer in 85462 
Eitting, Am Kompostwerk 1

217,76 Euro/t

dd)  für die Anlieferung von Mine-
ralwolle zur Annahmestelle 
Firma Wurzer in 85462 Eit-
ting, Am Kompostwerk 1

344,02 Euro/t

ee)  für die Anlieferung von mine-
ralfaserhaltigen Abfällen, die 
nicht auf Deponien der Depo-
nieklasse II abgelagert wer-
den können (z.B. KMF-Mine-
ralfaserdämmplatten) und 
untertage deponiert werden 
müssen, am Entsorgungs-
park Freimann

827,41 Euro/t

ff)  für die Anlieferung von As-
best und sonstigen mineral-
faserhaltigen Abfällen, die 
nicht auf Deponien der Depo-
nieklasse II abgelagert wer-
den können und entweder 
untertage oder auf Sonder-
deponien deponiert werden 
müssen

1.592,72 Euro/t

“
y)  In Absatz 9 Satz 3 wird die Angabe „18,00“ durch die  

Angabe „22,56“ ersetzt. 

 z)  In Absatz 9 Satz 4 wird die Angabe „23,00“ durch die  
Angabe „37,16“, die Angabe „38,00“ durch die Angabe 
„56,10“ und die Angabe „;“ durch die Angabe „.“ ersetzt.

5.  § 3 wird wie folgt geändert: 

 a)  In Absatz 9 Satz 4 werden die Worte „im Falle der Anlie-
ferung von HBCDD-haltigen Dämmmaterialien beträgt 
die Pauschalgebühr 240,00 Euro.“ gestrichen.

 b)  In Absatz 9 Satz 5 wird die Angabe „96,33“ durch die An-
gabe „124,11“ ersetzt und die Worte „und bei einem Müll-
gewicht < 400 kg an der Annahmestelle Firma Wurzer eine 
Pauschalgebühr von 214,81 Euro“ werden gestrichen.  

 c)  In Absatz 9 Satz 6 wird die Angabe „45,00“ durch die An-
gabe „65,33“ und die Angabe „80,00“ durch die Angabe 
„103,21“ ersetzt. 
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 d)  In Absatz 9 Satz 7 werden die Worte „der Abfallerzeuger“ 
durch die Worte „die bzw. der Abfallerzeuger*in“ ersetzt. 

 e)  In Absatz 10 wird die Angabe „6,00“ durch die Angabe 
„8,00“ ersetzt. 

 f)  In Absatz 11 Satz 1 werden die Worte „der Schuldnerin 
bzw. dem Schuldner“ durch die Worte „der bzw. dem 
Schuldner*in“ ersetzt. 

 g)  In Absatz 12 Satz 2 wird die Angabe „15,00“ durch die 
Angabe „19,50“ und die Angabe „47,90“ durch die  
Angabe „62,20“ ersetzt. 

 h)  In Absatz 17 Satz 1 wird die Angabe „40,00“ durch die 
Angabe „48,00“ ersetzt. 

 i)  In Absatz 17 Satz 2 wird die Angabe „100,00“ durch die 
Angabe „120,00“ und die Angabe „130,00“ durch die  
Angabe „156,00“ ersetzt. 

 j) Absatz 18 Satz 2 erhält folgende Fassung: 

„Die Gebühr je Müllgroßbehälter beträgt einmalig 

für 1 – 9 MGB 155,00 Euro

für 10 – 19 MGB 140,00 Euro

für mehr als 19 MGB 132,00 Euro

„

 k)  In Absatz 19 Satz 1 werden die Worte „2 Monaten“ durch 
die Worte „4 Monaten“ ersetzt.

 l) Absatz 19 Satz 2 erhält folgende Fassung: 

„Sie beträgt:

Behälteranzahl 1– 10 11– 20 21 – 30

Kleintonnen
(80 l, 120 l, 240 l)

21,40 
Euro

42,80 
Euro

64,20 
Euro

Großtonnen
(770 l, 1.100 l)

59,70 
Euro

119,40 
Euro

179,10 
Euro

„

6. Dem § 3 wird folgender Absatz 20 angefügt: 

„(20) Soweit Leistungen, die den in dieser Satzung festgeleg-
ten Gebühren zu Grunde liegen, umsatzsteuerpflichtig sind, 
kommt zu den Gebühren noch die Umsatzsteuer in der je-
weils gesetzlich festgelegten Höhe hinzu.“ 

7.  In § 5 Absatz 1 Satz 2 wird das Wort „der“ durch das Wort 
„Der“ ersetzt. 

§ 2 Inkrafttreten 

Diese Satzung tritt am 01.01.2022 in Kraft. 

Der Stadtrat hat die Satzung am 20.10.2021 beschlossen.

München, 3. November 2021 Dieter Reiter
  Oberbürgermeister

Satzung zur Änderung 
der Satzung über die Gartenabfallgebühren 
der Landeshauptstadt München 
(Gartenabfallgebührensatzung) 

vom 3. November 2021

Die Landeshauptstadt München erlässt aufgrund von Art. 7 
Abs. 2 des Gesetzes zur Vermeidung, Verwertung und sonsti-
gen Bewirtschaftung von Abfällen in Bayern (Bayerisches  
Abfallwirtschaftsgesetz – BayAbfG) in der Fassung der Be-
kanntmachung vom 09.08.1996 (GVBl. S. 396, 449, BayRS 
2129-2-1-UG), zuletzt geändert durch Gesetz vom 25.05.2021 
(GVBl. S. 286), und des Art. 2 Abs. 1 Kommunalabgaben-
gesetz (KAG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 
04.04.1993 (GVBl. S. 264, BayRS 2024-1-l), zuletzt geändert 
durch Gesetz vom 19.02.2021 (GVBl. S. 40), folgende Satzung:

§ 1

Die Satzung über die Gartenabfallgebühren der Landeshaupt-
stadt München (Gartenabfall-Gebührensatzung) vom 11.10.2004 
(MüABl. S. 383), zuletzt geändert durch Satzung vom 
16.06.2019 (MüABl. S. 259), wird wie folgt geändert:

1.  In § 1 werden die Worte „§ 3 Abs. 3“ durch die Worte  
„§ 3 Abs. 2 Buchstaben b) und c)“ ersetzt. 

2. § 2 erhält folgende Fassung: 

„§ 2 Gebührenschuldner*in 
Schuldner*in der nach dieser Satzung zu entrichtenden  
Gebühren ist die bzw. der Gartenabfallbesitzer*in im Sinne 
der Münchner Gartenabfallentsorgungssatzung. Mehrere 
Gebührenschuldner*innen sind Gesamtschuldner*innen.“

3. § 3 wird wie folgt geändert: 

 a)  In Absatz 2 Satz 1 wird die Angabe „69,02“ durch die An-
gabe „73,85“ und die Angabe „169,72“ durch die Angabe 
„199,86“ ersetzt.

 b) Absatz 2 Satz 2 erhält folgende Fassung:  

„Zusätzlich werden folgende Standgebühren erhoben:

Containerart Tagessatz

Absetzcontainer 1,70 Euro

Abrollcontainer 2,35 Euro

Preßcontainer < 12 m3 9,89 Euro 

Preßcontainer > 12 m3 15,99 Euro
„

4. Dem § 3 wird folgender Absatz 4 angefügt: 

„(4) Soweit Leistungen, die den in dieser Satzung festgeleg-
ten Gebühren zu Grunde liegen, umsatzsteuerpflichtig sind, 
kommt zu den Gebühren noch die Umsatzsteuer in der  
jeweils gesetzlich festgelegten Höhe hinzu.“ 

5.  In § 5 werden die Worte „Besitzerin bzw. der Besitzer“ 
durch die Worte „bzw. der Besitzer*in“ ersetzt. 

§ 2 Inkrafttreten 

Diese Satzung tritt am 01.01.2022 in Kraft. 

Der Stadtrat hat die Satzung am 20.10.2021 beschlossen.

München, 3. November 2021 Dieter Reiter
  Oberbürgermeister
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Satzung zur Änderung 
der Satzung über die Hausratsperrmüll-Gebühren 
der Landeshauptstadt München 
(Hausratsperrmüllgebührensatzung) 

vom 3. November 2021

Die Landeshauptstadt München erlässt aufgrund von Art. 7 
Abs. 2 des Gesetzes zur Vermeidung, Verwertung und sonsti-
gen Bewirtschaftung von Abfällen in Bayern (Bayerisches Ab-
fallwirtschaftsgesetz – BayAbfG) in der Fassung der Bekannt-
machung vom 09.08.1996 (GVBl. S. 396, 449, BayRS 2129-2- 
1-U), zuletzt geändert durch Gesetz vom 25.05.2021 (GVBl.  
S. 286), und des Art. 2 Abs. 1 Kommunalabgabengesetz 
(KAG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 04.04.1993 
(GVBl. S. 264, BayRS 2024-1-l), zuletzt geändert durch Gesetz 
vom 19.02.2021 (GVBl. S. 40), folgende Satzung:

§ 1 

Die Satzung über die Hausratsperrmüll-Gebühren der Landes-
hauptstadt München (Hausratsperrmüllgebührensatzung) vom 
11.10.2004 (MüABl. S. 382), zuletzt geändert durch Satzung 
vom 16.06.2019 (MüABl. S. 260), wird wie folgt geändert: 

1.  In § 2 und in § 5 werden die Worte „Hausratsperrmüllbesit-
zerin bzw. der Hausratsperrmüllbesitzer“ durch die Worte 
„bzw. der Hausratsperrmüllbesitzer*in“ ersetzt. 

2. § 2 wird wie folgt geändert: 

 a)  In der Überschrift werden die Worte „Gebührenschuld-
nerin bzw. Gebührenschuldner“ durch das Wort 
„Gebührenschuldner*in“ ersetzt.

 b)  Die Worte „Schuldnerin bzw. Schuldner“ werden durch 
das Wort „Schuldner*in“ ersetzt. 

3. § 3 wird wie folgt geändert: 

 a) Absatz 1 erhält folgende Fassung: 

„(1) Für die Inanspruchnahme des städtischen Hausratsperr-
müll-Abfuhrdienstes sind folgende Gebühren zu entrichten:

Anfahrtspauschale
diese wird auch erhoben, wenn zum 
vereinbarten Termin kein Hausratsperr-
müll zur Abholung bereitgestellt wird

45,00 Euro

Leistungsgebühr pro angefangenem m³ 20,00 Euro

Zusätzliche Expressgebühr bei  
Expressabfuhr 55,00 Euro

Entsorgung der Container  
(§ 7 Abs. 1 Satz 2 Hausratsperrmüll-, 
Wertstoff- und Problemmüllsatzung)

zzgl. eines Transportzuschlages

151,54 Euro/t

199,86 Euro/ 
pro Fuhre

Zusätzlich werden folgende Standgebühren erhoben:

Containerart Tagessatz

Absetzcontainer 1,70 Euro

Abrollcontainer 2,35 Euro

Preßcontainer < 12 m3 9,89 Euro 

Preßcontainer > 12 m3 15,99 Euro

„
 

b)  In Absatz 3 Satz 1 wird die Angabe „120,90“ durch die  
Angabe „151,54“ ersetzt. 

c)  In Absatz 3 Satz 2 wird die Angabe „69,02“ durch die  
Angabe „73,85“ ersetzt. 

d)  In Absatz 3 Satz 5 wird die Angabe „18,00“ durch die  
Angabe „22,56“ und die Angabe „10,00“ durch die Angabe 
„12,53“ ersetzt. 

e)  In Absatz 4 wird die Angabe „6,00“ durch die Angabe 
„8,00“ ersetzt. 

4. Dem § 3 wird folgender Absatz 5 angefügt: 

„(5) Soweit Leistungen, die den in dieser Satzung festgeleg-
ten Gebühren zu Grunde liegen, umsatzsteuerpflichtig sind, 
kommt zu den Gebühren noch die Umsatzsteuer in der  
jeweils gesetzlich festgelegten Höhe hinzu.“ 

5. § 4 wird wie folgt geändert: 

a)  In Absatz 1 Satz 1 werden die Worte „gemäß § 3 Abs. 1 
Nr. 6 Satz 2“ durch die Worte „gemäß § 3 Abs. 1 Satz 2“  
ersetzt. 

b)  In Absatz 1 Satz 3 werden die Worte „Besitzerin bzw. der 
Besitzer“ durch die Worte „bzw. der Besitzer*in“ ersetzt. 

§ 2 Inkrafttreten 

Diese Satzung tritt am 01.01.2022 in Kraft.

Der Stadtrat hat die Satzung am 20.10.2021 beschlossen.

München, 3. November 2021 Dieter Reiter
  Oberbürgermeister

Öffentliche Bekanntmachung einer Baugenehmigung 
gem. Art. 66 Abs. 2 Satz 4 BayBO Ferdinand-Maria-Str. 15
Gemarkung Neuhausen / Fl.Nr. 586/20 / 9. Stadtbezirk
Änderungsgenehmigung Bauvorhaben Neubau eines  
Einfamilienhauses mit Carport

Mit Bescheid der Lokalbaukommission der Landeshauptstadt 
München vom 29.10.2021, Az. 1.202-2021-10914-22, wurde 
die Baugenehmigung für das oben genannte Vorhaben unter 
Auflagen erteilt.

Der Änderungsantrag vom 31.05.2021 nach Plan Nr. 2021-
010914 (3 Duplikatspläne) sowie Freiflächengestaltungsplan 
Nr. 2021-015459 wird hiermit in Abänderung der Baugenehmi- 
gung vom 27.09.2019 im vereinfachten Genehmigungsverfah-
ren genehmigt.
Die Auflagen, Bedingungen, Befreiungen, Abweichungen und 
Ausnahmen des Genehmigungsbescheides vom 27.09.2019 
gelten weiter.
Naturschutzrechtliche Auflagen:
a. Bei der Ausführung der Baumaßnahme ist auf den vorhan-
denen Baumbestand besonders Rücksicht zu nehmen. Im 
Schutzbereich der Bäume (Kronentraufe zuzüglich 1,50 m) 
dürfen keine Maschinen eingesetzt werden. Neue Belags-
flächen im Schutzbereich von Baum Nr. 13 sind in Handarbeit 
und wasserdurchlässig, unterbaufrei, nicht verdichtet und 
ohne Kantensteinverlegung auszuführen.
b. Spätestens zur Abnahme ist eine Dokumentation über die 
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Erstellung von Punktfundamenten der Garage gemäß der An-
gaben im Baumbestandsplan (nach Plan: Carport) bzw.  
alternativ über die Wurzelerkundung im Bereich der Bäume  
Nr. 3 und 4 vorzulegen.

Den Nachbarn Fl.Nr. 586, Fl.Nr. 586/12, Fl.Nr. 586/26, Fl.Nr. 
587/4, Fl.Nr. 587/5 und Fl.Nr. 587/6, die dem Vorhaben nicht 
zugestimmt haben, ist gemäß Art. 66 Abs. 1 BayBO eine  
Ausfertigung des Baugenehmigungsbescheides zuzustellen. 
Nachdem sich die vorgenannten Grundstücke im Eigentum 
von mehr als 20 Miteigentümern befinden, wird die erforder-
liche Zustellung durch öffentliche Bekanntmachung ersetzt. 
Die Zustellung gilt mit dem Tag der Bekanntmachung im 
Amtsblatt der Landeshauptstadt München als bewirkt (Art. 66 
Abs. 2 BayBO).
Die Nachbarn können die Akten des Baugenehmigungsver-
fahrens bei der Landeshauptstadt München, Referat für 
Stadtplanung und Bauordnung, Hauptabteilung IV – Lokal-
baukommission, Blumenstraße 19, Zimmer 209, einsehen. 
Vereinbaren Sie dazu bitte einen Termin unter der E-Mail-
adresse plan.ha4-22@muenchen.de.

Rechtsbehelfsbelehrung:

Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach 
seiner Bekanntgabe Klage bei dem Bayerischen Verwaltungs-
gericht in München, Postfachanschrift: Postfach 20 05 43, 
80005 München, Hausanschrift: Bayerstr. 30, 80335 Mün-
chen, schriftlich oder zur Niederschrift des Urkundsbeamten 
der Geschäftsstelle dieses Gerichts erhoben werden. Die Kla-
ge muss den Kläger, die Beklagte (Landeshauptstadt Mün-
chen) und den Gegenstand des Klagebegehrens bezeichnen 
und soll einen bestimmten Antrag enthalten. Die zur Begrün-
dung dienenden Tatsachen und Beweismittel sollen angege-
ben, der angefochtene Bescheid soll in Urschrift oder in Ab-
schrift beigefügt werden. Der Klage und allen Schriftsätzen 
sollen Abschriften für die übrigen Beteiligten beigefügt wer-
den.

Hinweise zur Rechtsbehelfsbelehrung:

 – Durch das Gesetz zur Änderung des Gesetzes zur Ausfüh-
rung der Verwaltungsgerichtsordnung vom 22. Juni 2007 
(GVBl Nr. 13/2007 vom 29.06.2007) wurde das Wider-
spruchsverfahren im Bereich des Baurechts abgeschafft. 
Es besteht keine Möglichkeit, gegen diesen Bescheid  
Widerspruch einzulegen.

 – Die Klageerhebung durch einfache E-Mail ist unzulässig. 
Seit 01.05.2016 kann die Klage beim Bayerischen Verwal-
tungsgericht München elektronisch eingereicht werden. Die 
technischen und formalen Voraussetzungen zum elektroni-
schen Rechtsverkehr sind im Internet zu finden unter www.
vgh.bayern.de.

 – Eine Anfechtungsklage eines Dritten (Nachbarn) gegen  
diese Baugenehmigung hat keine aufschiebende Wirkung 
(§ 212 a Abs. 1 BauGB). 
Es besteht jedoch die Möglichkeit beim Bayerischen Ver-
waltungsgericht München (Anschrift s.o.) die Anordnung 
der aufschiebenden Wirkung zu beantragen (§ 80 Abs. 5 
Satz 1 VwGO). Der Antrag muss den Antragsteller, die An-
tragsgegnerin (in Ihrem Fall die Landeshauptstadt Mün-
chen) und den Gegenstand des Antrages bezeichnen. Die 
zur Begründung dienenden Tatsachen und Beweismittel 
sollen angegeben werden. Gegebenenfalls soll die ange-
fochtene Verfügung in Urschrift oder in Abschrift beigefügt 
werden. Der Antragsschrift sollen Abschriften für die übri-
gen Beteiligten beigefügt werden. 
Ebenso ist ein entsprechender Antrag bei der Landes-
hauptstadt München (Anschrift s.o.) möglich (§ 80 Abs. 4 
VwGO).

 – Kraft Bundesrechts ist bei Rechtsschutzanträgen zum Ver-
waltungsgericht seit 01.07.2004 grundsätzlich ein Gebüh-
renvorschuss zu entrichten.

München, 29. Oktober 2021 Referat für Stadtplanung 
  und Bauordnung
  HA IV Lokalbaukommission

Öffentliche Bekanntmachung einer Baugenehmigung 
gem. Art. 66 Abs. 2 Satz 4 BayBO Hubertusstr. 9
Gemarkung Neuhausen/ Flurnr. 581/19/ 9. Stadtbezirk
Umbau und Sanierung einer denkmalgeschützten Villa  
(7 Wohneinheiten) durch Teilung einer Wohnung, Errich-
tung einer Terrasse (KG) sowie Umbau einer Einzelgarage

Mit Bescheid der Lokalbaukommission der Landeshauptstadt 
München vom 02.11.2021, Az. 1.231-2021-17612-22, wurde die 
Baugenehmigung für das oben genannte Vorhaben unter Auf-
lagen, Abweichungen und Befreiungen erteilt.

Den Nachbarn Fl.Nr. 581/18, Fl.Nr. 581/23 Fl.Nr. 581/29, Fl.Nr. 
581/30 und Fl.Nr. 581/32, die dem Vorhaben nicht zugestimmt 
haben, ist gemäß Art. 66 Abs. 1 BayBO eine Ausfertigung des 
Baugenehmigungsbescheides zuzustellen. Nachdem sich die 
vorgenannten Grundstücke im Eigentum von mehr als 20 Mit-
eigentümern befinden, wird die erforderliche Zustellung durch 
öffentliche Bekanntmachung ersetzt. Die Zustellung gilt mit 
dem Tag der Bekanntmachung im Amtsblatt der Landeshaupt-
stadt München als bewirkt (Art. 66 Abs. 2 BayBO).

Die Nachbarn können die Akten des Baugenehmigungsver-
fahrens bei der Landeshauptstadt München, Referat für 
Stadtplanung und Bauordnung, Hauptabteilung IV – Lokal-
baukommission, Blumenstraße 19, Zimmer 209, einsehen. 
Vereinbaren Sie dazu bitte einen Termin unter der E-Mail-
adresse plan.ha4-22@muenche.de.

Rechtsbehelfsbelehrung:

Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach 
seiner Bekanntgabe Klage bei dem Bayerischen Verwaltungs-
gericht in München, Postfachanschrift: Postfach 20 05 43, 
80005 München, Hausanschrift: Bayerstr. 30, 80335 Mün-
chen, schriftlich oder zur Niederschrift des Urkundsbeamten 
der Geschäftsstelle dieses Gerichts erhoben werden. Die  
Klage muss den Kläger, die Beklagte (Landeshauptstadt Mün-
chen) und den Gegenstand des Klagebegehrens bezeichnen 
und soll einen bestimmten Antrag enthalten. Die zur Begrün-
dung dienenden Tatsachen und Beweismittel sollen angege-
ben, der angefochtene Bescheid soll in Urschrift oder in  
Abschrift beigefügt werden. Der Klage und allen Schriftsätzen 
sollen Abschriften für die übrigen Beteiligten beigefügt wer-
den.

Hinweise zur Rechtsbehelfsbelehrung:

 – Durch das Gesetz zur Änderung des Gesetzes zur Ausfüh-
rung der Verwaltungsgerichtsordnung vom 22. Juni 2007 
(GVBl Nr. 13/2007 vom 29.06.2007) wurde das Wider-
spruchsverfahren im Bereich des Baurechts abgeschafft. 
Es besteht keine Möglichkeit, gegen diesen Bescheid  
Widerspruch einzulegen.

 – Die Klageerhebung durch einfache E-Mail ist unzulässig. 
Seit 01.05.2016 kann die Klage beim Bayerischen Verwal-
tungsgericht München elektronisch eingereicht werden.
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Die technischen und formalen Voraussetzungen zum elektro-
nischen Rechtsverkehr sind im Internet zu finden unter  
www.vgh.bayern.de.

 – Eine Anfechtungsklage eines Dritten (Nachbarn) gegen  
diese Baugenehmigung hat keine aufschiebende Wirkung 
(§ 212 a Abs. 1 BauGB). 
Es besteht jedoch die Möglichkeit beim Bayerischen Ver-
waltungsgericht München (Anschrift s.o.) die Anordnung 
der aufschiebenden Wirkung zu beantragen (§ 80 Abs. 5 
Satz 1 VwGO). Der Antrag muss den Antragsteller, die An-
tragsgegnerin (in Ihrem Fall die Landeshauptstadt Mün-
chen) und den Gegenstand des Antrages bezeichnen. Die 
zur Begründung dienenden Tatsachen und Beweismittel 
sollen angegeben werden. Gegebenenfalls soll die ange-
fochtene Verfügung in Urschrift oder in Abschrift beigefügt 
werden. Der Antragsschrift sollen Abschriften für die übri-
gen Beteiligten beigefügt werden. 
Ebenso ist ein entsprechender Antrag bei der Landeshaupt-
stadt München (Anschrift s.o.) möglich (§ 80 Abs. 4 VwGO).

 – Kraft Bundesrechts ist bei Rechtsschutzanträgen zum Ver-
waltungsgericht seit 01.07.2004 grundsätzlich ein Gebühren-
vorschuss zu entrichten.

München, 02. November 2021 Referat für Stadtplanung 
  und Bauordnung
  HA IV – Lokalbaukommission

Öffentliche Bekanntmachung einer Baugenehmigung 
gem. Art. 66 Abs. 2 Satz 4 BayBO
Anwesen: Reitmorstr. 53
Gemarkung Sektion II, Fl.Nr. 3077/0, Stadtbezirk 1
DG-Ausbau, Einbau eines Aufzugs sowie Um- und Einbau 
einer Wohneinheit im Souterrain 

Mit Bescheid der Lokalbaukommission der Landeshauptstadt 
München vom 02.11.2021, Az. 1.23-2021-17001-21, wurde die 
Baugenehmigung für das oben genannte Vorhaben unter Auf-
lagen/Nebenstimmungen/Abweichungen erteilt.

Den Nachbarn Fl.Nr.: 3077/4, Fl.Nr. 3078 und Fl.Nr.: 3078/3, 
die dem Vorhaben nicht zugestimmt haben, ist gemäß Art. 66 
Abs. 1 BayBO eine Ausfertigung des Baugenehmigungsbe-
scheides zuzustellen. Nachdem sich die vorgenannten Grund-
stücke im Eigentum von mehr als 20 Miteigentümern befin-
den, wird die erforderliche Zustellung durch öffentliche 
Bekanntmachung ersetzt. Die Zustellung gilt mit dem Tag der 
Bekanntmachung im Amtsblatt der Landeshauptstadt Mün-
chen als bewirkt (Art. 66 Abs. 2 BayBO).

Die Nachbarn können die Akten des Baugenehmigungs-
verfahrens bei der Landeshauptstadt München, Referat für 
Stadtplanung und Bauordnung, Hauptabteilung IV – Lokalbau-
kommission, Blumenstraße 19, Zimmer 123, einsehen. Verein-
baren Sie dazu bitte einen Termin unter der E-Mail adresse 
plan.ha4-21@muenchen.de bzw. Telefonnummer 233-25560.

Rechtsbehelfsbelehrung:

Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach 
seiner Bekanntgabe Klage bei dem Bayerischen Verwaltungs-
gericht in München, Postfachanschrift: Postfach 20 05 43, 
80005 München, Hausanschrift: Bayerstr. 30, 80335 Mün-
chen, schriftlich oder zur Niederschrift des Urkundsbeamten 
der Geschäftsstelle dieses Gerichts erhoben werden. Die  
Klage muss den Kläger, die Beklagte (Landeshauptstadt Mün-

chen) und den Gegenstand des Klagebegehrens bezeichnen 
und soll einen bestimmten Antrag enthalten. Die zur Begrün-
dung dienenden Tatsachen und Beweismittel sollen angege-
ben, der angefochtene Bescheid soll in Urschrift oder in Ab-
schrift beigefügt werden. Der Klage und allen Schriftsätzen 
sollen Abschriften für die übrigen Beteiligten beigefügt werden.

Hinweise zur Rechtsbehelfsbelehrung:

 – Durch das Gesetz zur Änderung des Gesetzes zur Ausfüh-
rung der Verwaltungsgerichtsordnung vom 22. Juni 2007 
(GVBl Nr. 13/2007 vom 29.06.2007) wurde das Wider-
spruchsverfahren im Bereich des Baurechts abgeschafft. 
Es besteht keine Möglichkeit, gegen diesen Bescheid  
Widerspruch einzulegen.

 – Die Klageerhebung durch einfache E-Mail ist unzulässig. 
Seit 01.05.2016 kann die Klage beim Bayerischen Verwal-
tungsgericht München elektronisch eingereicht werden.  
Die technischen und formalen Voraussetzungen zum elek-
tronischen Rechtsverkehr sind im Internet zu finden unter 
www.vgh.bayern.de.

 – Eine Anfechtungsklage eines Dritten (Nachbarn) gegen  
diese Baugenehmigung hat keine aufschiebende Wirkung 
(§ 212 a Abs. 1 BauGB). 
Es besteht jedoch die Möglichkeit beim Bayerischen Ver-
waltungsgericht München (Anschrift s.o.) die Anordnung 
der aufschiebenden Wirkung zu beantragen (§ 80 Abs. 5 
Satz 1 VwGO). Der Antrag muss den Antragsteller, die An-
tragsgegnerin (in Ihrem Fall die Landeshauptstadt Mün-
chen) und den Gegenstand des Antrages bezeichnen. Die 
zur Begründung dienenden Tatsachen und Beweismittel 
sollen angegeben werden. Gegebenenfalls soll die ange-
fochtene Verfügung in Urschrift oder in Abschrift beigefügt 
werden. Der Antragsschrift sollen Abschriften für die übri-
gen Beteiligten beigefügt werden. 
Ebenso ist ein entsprechender Antrag bei der Landeshaupt-
stadt München (Anschrift s.o.) möglich (§ 80 Abs. 4 VwGO).

 – Kraft Bundesrechts ist bei Rechtsschutzanträgen zum Ver-
waltungsgericht seit 01.07.2004 grundsätzlich ein Gebühren-
vorschuss zu entrichten. 

München, 02. November 2021 Referat für Stadtplanung
  und Bauordnung
  HA IV – Lokalbaukommission

Öffentliche Bekanntmachung einer Baugenehmigung 
gem. Art. 66 Abs. 2 Satz 4 BayBO
Anwesen: Sendlinger Str. 25
Fl.Nr. 949/0,Gemarkung München 1, Stadtbezirk 1
Nutzungsänderung ohne bauliche Veränderungen: Erwei-
terung des Fahrradkellers im UG, Abtrennung einer neu-
en Büro- Nutzungseinheit im Hofgebäude vom Laden 1, 
EG links. Abtrennung einer neuen Büro- Nutzungseinheit 
im Straßengebäude vom Laden 1, EG links. Zusammenle-
gung der Waschküche, des Trockenraumes u. der beiden 
Wohnräume zu einer Wohnung (6.OG, Straßengebäude)

Mit Bescheid der Lokalbaukommission der Landeshauptstadt 
München vom 08.11.2021, Az. 1.2-2021-13290-21 wurde die 
Baugenehmigung für das oben genannte Vorhaben unter Ne-
benstimmungen erteilt.

Den Nachbarn Fl.Nr. 942, 945, 948, 949/1, 952/1, 945/3, 952 
und Fl.Nr. 951/1 , die dem Vorhaben nicht zugestimmt haben, 



Amtsblatt der Landeshauptstadt München – Nr. 32/2021

671

ist gemäß Art. 66 Abs. 1 BayBO eine Ausfertigung des Bau-
genehmigungsbescheides zuzustellen. Nachdem sich die  
vorgenannten Grundstücke im Eigentum von mehr als 20 Mit-
eigentümern befinden, wird die erforderliche Zustellung durch 
öffentliche Bekanntmachung ersetzt. Die Zustellung gilt mit 
dem Tag der Bekanntmachung im Amtsblatt der Landes-
hauptstadt München als bewirkt (Art. 66 Abs. 2 BayBO).

Die Nachbarn können die Akten des Baugenehmigungs-
verfahrens bei der Landeshauptstadt München, Referat für 
Stadtplanung und Bauordnung, Hauptabteilung IV – Lokal-
baukommission, Blumenstraße 19, Zimmer 123, einsehen. Ver-
einbaren Sie dazu bitte einen Termin unter der E-Mail adresse 
plan.ha4-21@muenchen.de bzw. Telefonnummer 233-25560.

Rechtsbehelfsbelehrung:

Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach 
seiner Bekanntgabe Klage bei dem Bayerischen Verwaltungs-
gericht in München, Postfachanschrift: Postfach 20 05 43, 
80005 München, Hausanschrift: Bayerstr. 30, 80335 Mün-
chen, schriftlich oder zur Niederschrift des Urkundsbeamten 
der Geschäftsstelle dieses Gerichts erhoben werden. Die  
Klage muss den Kläger, die Beklagte (Landeshauptstadt Mün-
chen) und den Gegenstand des Klagebegehrens bezeichnen 
und soll einen bestimmten Antrag enthalten. Die zur Begrün-
dung dienenden Tatsachen und Beweismittel sollen angege-
ben, der angefochtene Bescheid soll in Urschrift oder in Ab-
schrift beigefügt werden. Der Klage und allen Schriftsätzen 
sollen Abschriften für die übrigen Beteiligten beigefügt werden.

Hinweise zur Rechtsbehelfsbelehrung:

 – Durch das Gesetz zur Änderung des Gesetzes zur Ausfüh-
rung der Verwaltungsgerichtsordnung vom 22. Juni 2007 
(GVBl Nr. 13/2007 vom 29.06.2007) wurde das Wider-
spruchsverfahren im Bereich des Baurechts abgeschafft. 
Es besteht keine Möglichkeit, gegen diesen Bescheid  
Widerspruch einzulegen.

 – Die Klageerhebung durch einfache E-Mail ist unzulässig. 
Seit 01.05.2016 kann die Klage beim Bayerischen Verwal-
tungsgericht München elektronisch eingereicht werden.  
Die technischen und formalen Voraussetzungen zum elek-
tronischen Rechtsverkehr sind im Internet zu finden unter 
www.vgh.bayern.de.

 – Eine Anfechtungsklage eines Dritten (Nachbarn) gegen  
diese Baugenehmigung hat keine aufschiebende Wirkung 
(§ 212 a Abs. 1 BauGB). 
Es besteht jedoch die Möglichkeit beim Bayerischen Ver-
waltungsgericht München (Anschrift s.o.) die Anordnung 
der aufschiebenden Wirkung zu beantragen (§ 80 Abs. 5 
Satz 1 VwGO). Der Antrag muss den Antragsteller, die An-
tragsgegnerin (in Ihrem Fall die Landeshauptstadt Mün-
chen) und den Gegenstand des Antrages bezeichnen. Die 
zur Begründung dienenden Tatsachen und Beweismittel 
sollen angegeben werden. Gegebenenfalls soll die ange-
fochtene Verfügung in Urschrift oder in Abschrift beigefügt 
werden. Der Antragsschrift sollen Abschriften für die übri-
gen Beteiligten beigefügt werden. 
Ebenso ist ein entsprechender Antrag bei der Landeshaupt-
stadt München (Anschrift s.o.) möglich (§ 80 Abs. 4 VwGO).

 – Kraft Bundesrechts ist bei Rechtsschutzanträgen zum Ver-
waltungsgericht seit 01.07.2004 grundsätzlich ein Gebüh-
renvorschuss zu entrichten. 

München, 08. November 2021 Referat für Stadtplanung 
  und Bauordnung
  HA IV – Lokalbaukommission

Öffentliche Bekanntmachung einer Baugenehmigung 
gem. Art. 66 Abs. 2 Satz 4 BayBO
Anwesen: Klenzestr. 15
Fl.Nr. 11858/0, Gemarkung Sektion VI, Stadtbezirk 2
Vorderhaus: Nutzungs- und Grundrissänderung (EG), DG-
Ausbau, Umbau Dachstuhl, Errichtung von Balkonen und 
Aufzug
Rückgebäude: Neubau Gewerbeloft mit PKW Combilift-
Garage / VORBESCHEID

Mit Bescheid der Lokalbaukommission der Landeshauptstadt 
München vom 08.11.2021, Az. 1.7-2021-12834-21, wurde der 
Vorbescheid für das oben genannte Vorhaben erteilt.

Den Nachbarn Fl.Nr. 11830, 11831, 11856, 11857, 11859, 11860 
und Fl.Nr. 11863, die dem Vorhaben nicht zugestimmt haben, 
ist gemäß Art. 66 Abs. 1 BayBO eine Ausfertigung des Bau-
genehmigungsbescheides zuzustellen. Nachdem sich die  
vorgenannten Grundstücke im Eigentum von mehr als 20 Mit-
eigentümern befinden, wird die erforderliche Zustellung durch 
öffentliche Bekanntmachung ersetzt. Die Zustellung gilt mit 
dem Tag der Bekanntmachung im Amtsblatt der Landes-
hauptstadt München als bewirkt (Art. 66 Abs. 2 BayBO).

Die Nachbarn können die Akten des Vorbescheidsverfahrens 
bei der Landeshauptstadt München, Referat für Stadtplanung 
und Bauordnung, Hauptabteilung IV – Lokalbaukommission, 
Blumenstraße 19, Zimmer 123, einsehen. Vereinbaren Sie 
dazu bitte einen Termin unter der E-Mailadresse  
plan.ha4-21@muenchen.de bzw. Telefonnummer 233-25560.

Rechtsbehelfsbelehrung:

Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach 
seiner Bekanntgabe Klage bei dem Bayerischen Verwaltungs-
gericht in München, Postfachanschrift: Postfach 20 05 43, 
80005 München, Hausanschrift: Bayerstr. 30, 80335 Mün-
chen, schriftlich oder zur Niederschrift des Urkundsbeamten 
der Geschäftsstelle dieses Gerichts erhoben werden. Die Kla-
ge muss den Kläger, die Beklagte (Landeshauptstadt Mün-
chen) und den Gegenstand des Klagebegehrens bezeichnen 
und soll einen bestimmten Antrag enthalten. Die zur Begrün-
dung dienenden Tatsachen und Beweismittel sollen angege-
ben, der angefochtene Bescheid soll in Urschrift oder in Ab-
schrift beigefügt werden. Der Klage und allen Schriftsätzen 
sollen Abschriften für die übrigen Beteiligten beigefügt werden.

Hinweise zur Rechtsbehelfsbelehrung:

 – Durch das Gesetz zur Änderung des Gesetzes zur Ausfüh-
rung der Verwaltungsgerichtsordnung vom 22. Juni 2007 
(GVBl Nr. 13/2007 vom 29.06.2007) wurde das Wider-
spruchsverfahren im Bereich des Baurechts abgeschafft. 
Es besteht keine Möglichkeit, gegen diesen Bescheid  
Widerspruch einzulegen.

 – Die Klageerhebung durch einfache E-Mail ist unzulässig. 
Seit 01.05.2016 kann die Klage beim Bayerischen Verwal-
tungsgericht München elektronisch eingereicht werden.  
Die technischen und formalen Voraussetzungen zum elek-
tronischen Rechtsverkehr sind im Internet zu finden unter 
www.vgh.bayern.de.

 – Eine Anfechtungsklage eines Dritten (Nachbarn) gegen  
diese Baugenehmigung hat keine aufschiebende Wirkung 
(§ 212 a Abs. 1 BauGB). 
Es besteht jedoch die Möglichkeit beim Bayerischen Ver-
waltungsgericht München (Anschrift s.o.) die Anordnung 
der aufschiebenden Wirkung zu beantragen (§ 80 Abs. 5 
Satz 1 VwGO). Der Antrag muss den Antragsteller, die An-
tragsgegnerin (in Ihrem Fall die Landeshauptstadt Mün-
chen) und den Gegenstand des Antrages bezeichnen. Die 
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zur Begründung dienenden Tatsachen und Beweismittel 
sollen angegeben werden. Gegebenenfalls soll die ange-
fochtene Verfügung in Urschrift oder in Abschrift beigefügt 
werden. Der Antragsschrift sollen Abschriften für die übri-
gen Beteiligten beigefügt werden. 
Ebenso ist ein entsprechender Antrag bei der Landes-
hauptstadt München (Anschrift s.o.) möglich (§ 80 Abs. 4 
VwGO).

 – Kraft Bundesrechts ist bei Rechtsschutzanträgen zum Ver-
waltungsgericht seit 01.07.2004 grundsätzlich ein Gebüh-
renvorschuss zu entrichten. 

München, 08. November 2021 Referat für Stadtplanung 
  und Bauordnung
  HA IV – Lokalbaukommission

Öffentliche Bekanntmachung einer Baugenehmigung 
gem. Art. 66 Abs. 2 Satz 4 BayBO
Anwesen: Buttermelcherstr. 16
Gemarkung Sektion VI / Flurnr. 11822/0 und 11815/0 / 
Stadtbezirk: 2
Neubau einer Wohnanlage mit Tiefgarage,  
Teil-Nutzungsänderung: Bestandsgebäude mit Produk-
tions- und Verwaltungsnutzung zu Wohnnutzung sowie 
DG-Ausbau zu Wohnfläche – VORBESCHEID –  
GENEHMIGUNGSVERLÄNGERUNG

Mit Bescheid der Lokalbaukommission der Landeshauptstadt 
München vom 02.11.2021, Az. 1.7-2021-5936-21, wurde die 
Verlängerung der Geltungsdauer des Vorbescheides für das 
oben genannte Vorhaben mit Hinweisen erteilt.

Den Nachbarn Fl.Nr.: 11824, 11826, 11798, 11791/2, 11813, 
11815/3, 11815/2, 11815/1, 11816, 11817, 11818, 11819, 11821, 
die dem Vorhaben nicht zugestimmt haben, ist gemäß Art. 66 
Abs. 1 BayBO eine Ausfertigung des Baugenehmigungsbe-
scheides zuzustellen. Nachdem sich die vorgenannten Grund-
stücke im Eigentum von mehr als 20 Miteigentümern befin-
den, wird die erforderliche Zustellung durch öffentliche 
Bekanntmachung ersetzt. Die Zustellung gilt mit dem Tag der 
Bekanntmachung im Amtsblatt der Landeshauptstadt Mün-
chen als bewirkt (Art. 66 Abs. 2 BayBO).

Die Nachbarn können die Akten des Baugenehmigungsver-
fahrens bei der Landeshauptstadt München, Referat für 
Stadtplanung und Bauordnung, Hauptabteilung IV – Lokalbau-
kommission, Blumenstraße 19, Zimmer 123, einsehen. Ver-
einbaren Sie dazu bitte einen Termin unter der E-Mailadresse 
plan.ha4-21@muenchen.de bzw. Telefonnummer 233-21544.

Rechtsbehelfsbelehrung:

Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach 
seiner Bekanntgabe Klage bei dem Bayerischen Verwaltungs-
gericht in München, Postfachanschrift: Postfach 20 05 43, 
80005 München, Hausanschrift: Bayerstr. 30, 80335 Mün-
chen, schriftlich oder zur Niederschrift des Urkundsbeamten 
der Geschäftsstelle dieses Gerichts erhoben werden. Die Kla-
ge muss den Kläger, die Beklagte (Landeshauptstadt Mün-
chen) und den Gegenstand des Klagebegehrens bezeichnen 
und soll einen bestimmten Antrag enthalten. Die zur Begrün-
dung dienenden Tatsachen und Beweismittel sollen angege-
ben, der angefochtene Bescheid soll in Urschrift oder in Ab-
schrift beigefügt werden. Der Klage und allen Schriftsätzen 
sollen Abschriften für die übrigen Beteiligten beigefügt werden.

Hinweise zur Rechtsbehelfsbelehrung:

 – Durch das Gesetz zur Änderung des Gesetzes zur Ausfüh-
rung der Verwaltungsgerichtsordnung vom 22. Juni 2007 
(GVBl Nr. 13/2007 vom 29.06.2007) wurde das Wider-
spruchsverfahren im Bereich des Baurechts abgeschafft. 
Es besteht keine Möglichkeit, gegen diesen Bescheid  
Widerspruch einzulegen.

 – Die Klageerhebung durch einfache E-Mail ist unzulässig. 
Seit 01.05.2016 kann die Klage beim Bayerischen Verwal-
tungsgericht München elektronisch eingereicht werden.  
Die technischen und formalen Voraussetzungen zum elek-
tronischen Rechtsverkehr sind im Internet zu finden unter 
www.vgh.bayern.de.

 – Eine Anfechtungsklage eines Dritten (Nachbarn) gegen  
diese Baugenehmigung hat keine aufschiebende Wirkung 
(§ 212 a Abs. 1 BauGB). 
Es besteht jedoch die Möglichkeit beim Bayerischen Ver-
waltungsgericht München (Anschrift s.o.) die Anordnung 
der aufschiebenden Wirkung zu beantragen (§ 80 Abs. 5 
Satz 1 VwGO). Der Antrag muss den Antragsteller, die An-
tragsgegnerin (in Ihrem Fall die Landeshauptstadt Mün-
chen) und den Gegenstand des Antrages bezeichnen. Die 
zur Begründung dienenden Tatsachen und Beweismittel 
sollen angegeben werden. Gegebenenfalls soll die ange-
fochtene Verfügung in Urschrift oder in Abschrift beigefügt 
werden. Der Antragsschrift sollen Abschriften für die übri-
gen Beteiligten beigefügt werden. 
Ebenso ist ein entsprechender Antrag bei der Landes-
hauptstadt München (Anschrift s.o.) möglich (§ 80 Abs. 4 
VwGO).

 – Kraft Bundesrechts ist bei Rechtsschutzanträgen zum Ver-
waltungsgericht seit 01.07.2004 grundsätzlich ein Gebüh-
renvorschuss zu entrichten. 

München, 02. November 2021 Referat für Stadtplanung 
  und Bauordnung
  HA IV – Lokalbaukommission

Öffentliche Bekanntmachung einer Baugenehmigung 
gem. Art. 66 Abs. 2 Satz 4 BayBO
Anwesen: Hippelstr. 61 
Gemarkung: Perlach
Flurnr.: 2257/5
Stadtbezirk: 15
Vorhaben: Aufstockung eines Mehrfamilienhauses,  
Abbruch Garage und Neubau eines Einfamilienhauses  
mit 8 Stellplätzen

Mit Bescheid der Lokalbaukommission der Landeshauptstadt 
München vom 03.11.2021, Az.: 1.201-2021-11120-32 wurde die 
Baugenehmigung für das oben genannte Vorhaben unter Auf-
lagen erteilt.

Den Nachbarn Fl.Nr. 2257/6, Fl.Nr. 2258/148, Fl.Nr. 2258/64 
und Fl.Nr. 2258/38, die dem Vorhaben nicht zugestimmt ha-
ben, ist gemäß Art. 66 Abs. 1 BayBO eine Ausfertigung des 
Baugenehmigungsbescheides zuzustellen. Nachdem sich die 
vorgenannten Grundstücke im Eigentum von mehr als 20 Mit-
eigentümern befinden, wird die erforderliche Zustellung durch 
öffentliche Bekanntmachung ersetzt. Die Zustellung gilt mit 
dem Tag der Bekanntmachung im Amtsblatt der Landes-
hauptstadt München als bewirkt (Art. 66 Abs. 2 BayBO).
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Die Nachbarn haben die Möglichkeit, entsprechend der 
Rechtsbehelfsbelehrung gegen den Bescheid Klage einzule-
gen.

Die Nachbarn können die Akten des Baugenehmigungs-
verfahrens bei der Landeshauptstadt München, Referat für 
Stadtplanung und Bauordnung, Hauptabteilung IV – Lokal-
baukommission, Blumenstraße 19, Zimmer 338, einsehen. 
Vereinbaren Sie dazu bitte einen Termin unter der E-Mail-
adresse plan.ha4-32@muenchen.de bzw. Telefonnummer 
233-24597.

Rechtsbehelfsbelehrung:
Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach 
seiner Bekanntgabe Klage bei dem Bayerischen Verwaltungs-
gericht in München, Postfachanschrift: Postfach 20 05 43, 
80005 München, Hausanschrift: Bayerstr. 30, 80335 Mün-
chen, schriftlich oder zur Niederschrift des Urkundsbeamten 
der Geschäftsstelle dieses Gerichts erhoben werden. Die  
Klage muss den Kläger, die Beklagte (Landeshauptstadt Mün-
chen) und den Gegenstand des Klagebegehrens bezeichnen 
und soll einen bestimmten Antrag enthalten. Die zur Begrün-
dung dienenden Tatsachen und Beweismittel sollen angege-
ben, der angefochtene Bescheid soll in Urschrift oder in Ab-
schrift beigefügt werden. Der Klage und allen Schriftsätzen 
sollen Abschriften für die übrigen Beteiligten beigefügt werden.

Hinweise zur Rechtsbehelfsbelehrung:

 – Durch das Gesetz zur Änderung des Gesetzes zur Ausfüh-
rung der Verwaltungsgerichtsordnung vom 22. Juni 2007 
(GVBl Nr. 13/2007 vom 29.06.2007) wurde das Wider-
spruchsverfahren im Bereich des Baurechts abgeschafft. 
Es besteht keine Möglichkeit, gegen diesen Bescheid  
Widerspruch einzulegen.

 – Die Klageerhebung durch einfache E-Mail ist unzulässig. 
Seit 01.05.2016 kann die Klage beim Bayerischen Verwal-
tungsgericht München elektronisch eingereicht werden.  
Die technischen und formalen Voraussetzungen zum elekt-
ronischen Rechtsverkehr sind im Internet zu finden unter 
www.vgh.bayern.de.

 – Eine Anfechtungsklage eines Dritten (Nachbarn) gegen  
diese Baugenehmigung hat keine aufschiebende Wirkung 
(§ 212 a Abs. 1 BauGB). 
Es besteht jedoch die Möglichkeit beim Bayerischen Ver-
waltungsgericht München (Anschrift s.o.) die Anordnung 
der aufschiebenden Wirkung zu beantragen (§ 80 Abs. 5 
Satz 1 VwGO). Der Antrag muss den Antragsteller, die An-
tragsgegnerin (in Ihrem Fall die Landeshauptstadt Mün-
chen) und den Gegenstand des Antrages bezeichnen. Die 
zur Begründung dienenden Tatsachen und Beweismittel 
sollen angegeben werden. Gegebenenfalls soll die ange-
fochtene Verfügung in Urschrift oder in Abschrift beigefügt 
werden. Der Antragsschrift sollen Abschriften für die übri-
gen Beteiligten beigefügt werden. 
Ebenso ist ein entsprechender Antrag bei der Landes-
hauptstadt München (Anschrift s.o.) möglich (§ 80 Abs. 4 
VwGO).

 – Kraft Bundesrechts ist bei Rechtsschutzanträgen zum Ver-
waltungsgericht seit 01.07.2004 grundsätzlich ein Gebüh-
renvorschuss zu entrichten. 

München, 03. November 2021 Referat für Stadtplanung 
  und Bauordnung
  HA IV – Lokalbaukommission

Öffentliche Bekanntmachung einer Baugenehmigung 
gem. Art. 66 Abs. 2 Satz 4 BayBO
Anwesen: Rumfordstr. 7
Gemarkung München1, Flurnr. 1202/0, Stadtbezirk: 1
Teilung einer Büroeinheit mit Nutzungsänderung eines 
Bürobereichs zu zwei Wohnungen im 2.OG

Mit Bescheid der Lokalbaukommission der Landeshauptstadt 
München vom 03.11.2021, Az. 6024-1.23-2021-15937-21,  
wurde die Baugenehmigung für das oben genannte Vorhaben 
erteilt.

Die Nachbarn Fl.Nrn. 1201, 1201/3 und 1204 haben dem Bau-
eingabeplan nicht zugestimmt.
Das Bauvorhaben entspricht den öffentlich-rechtlichen Vor-
schriften, die im bauaufsichtlichen Verfahren zu prüfen sind, 
nachbarrechtlich geschützte Belange werden nicht beein-
trächtigt; insbesondere werden keine Befreiungen oder Ab-
weichungen erteilt, die nachbarrechtlich von Bedeutung sind. 
Den Nacbarn ist gemäß Art. 66 Abs. 1 BayBO eine Ausferti-
gung des Baugenehmigungsbescheides zuzustellen. Nach-
dem sich die vorgenannten Grundstücke im Eigentum von 
mehr als 20 Miteigentümern befinden, wird die erforderliche 
Zustellung durch öffentliche Bekanntmachung ersetzt. Die 
Zustellung gilt mit dem Tag der Bekanntmachung im Amts-
blatt der Landeshauptstadt München als bewirkt (Art. 66  
Abs. 2 BayBO).

Die Nachbarn können die Akten des Baugenehmigungsver-
fahrens bei der Landeshauptstadt München, Referat für 
Stadtplanung und Bauordnung, Hauptabteilung IV – Lokal-
baukommission, Blumenstraße 19, Zimmer 124, einsehen. 
Vereinbaren Sie dazu bitte einen Termin unter der E-Mail-
adresse plan.ha4-21@muenchen.de bzw. Telefonnummer 
233-24531.

Rechtsbehelfsbelehrung:

Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach 
seiner Bekanntgabe Klage bei dem Bayerischen Verwaltungs-
gericht in München, Postfachanschrift: Postfach 20 05 43, 
80005 München, Hausanschrift: Bayerstr. 30, 80335 Mün-
chen, schriftlich oder zur Niederschrift des Urkundsbeamten 
der Geschäftsstelle dieses Gerichts erhoben werden. Die  
Klage muss den Kläger, die Beklagte (Landeshauptstadt Mün-
chen) und den Gegenstand des Klagebegehrens bezeichnen 
und soll einen bestimmten Antrag enthalten. Die zur Begrün-
dung dienenden Tatsachen und Beweismittel sollen angege-
ben, der angefochtene Bescheid soll in Urschrift oder in Ab-
schrift beigefügt werden. Der Klage und allen Schriftsätzen 
sollen Abschriften für die übrigen Beteiligten beigefügt wer-
den.

Hinweise zur Rechtsbehelfsbelehrung:

 – Durch das Gesetz zur Änderung des Gesetzes zur Ausfüh-
rung der Verwaltungsgerichtsordnung vom 22. Juni 2007 
(GVBl Nr. 13/2007 vom 29.06.2007) wurde das Wider-
spruchsverfahren im Bereich des Baurechts abgeschafft. 
Es besteht keine Möglichkeit, gegen diesen Bescheid  
Widerspruch einzulegen.

 – Die Klageerhebung durch einfache E-Mail ist unzulässig. 
Seit 01.05.2016 kann die Klage beim Bayerischen Verwal-
tungsgericht München elektronisch eingereicht werden.  
Die technischen und formalen Voraussetzungen zum elek-
tronischen Rechtsverkehr sind im Internet zu finden unter 
www.vgh.bayern.de.

 – Eine Anfechtungsklage eines Dritten (Nachbarn) gegen  
diese Baugenehmigung hat keine aufschiebende Wirkung 
(§ 212 a Abs. 1 BauGB). 
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Es besteht jedoch die Möglichkeit beim Bayerischen Ver-
waltungsgericht München (Anschrift s.o.) die Anordnung 
der aufschiebenden Wirkung zu beantragen (§ 80 Abs. 5 
Satz 1 VwGO). Der Antrag muss den Antragsteller, die An-
tragsgegnerin (in Ihrem Fall die Landeshauptstadt Mün-
chen) und den Gegenstand des Antrages bezeichnen. Die 
zur Begründung dienenden Tatsachen und Beweismittel 
sollen angegeben werden. Gegebenenfalls soll die ange-
fochtene Verfügung in Urschrift oder in Abschrift beigefügt 
werden. Der Antragsschrift sollen Abschriften für die übri-
gen Beteiligten beigefügt werden. 
Ebenso ist ein entsprechender Antrag bei der Landeshaupt-
stadt München (Anschrift s.o.) möglich (§ 80 Abs. 4 VwGO).

 – Kraft Bundesrechts ist bei Rechtsschutzanträgen zum Ver-
waltungsgericht seit 01.07.2004 grundsätzlich ein Gebüh-
renvorschuss zu entrichten. 

München, 03. November 2021 Referat für Stadtplanung 
  und Bauordnung
  HA IV – Lokalbaukommission

Öffentliche Bekanntmachung einer Baugenehmigung 
gem. Art. 66 Abs. 2 Satz 4 BayBO
Anwesen: Edlingerstr. 7
Gemarkung Sektion VII / Flurnr. 12336/0 / Stadtbezirk: 5
Um- und Ausbau zweier Dachgeschosswohnungen zu 
Maisonette-Wohnungen im Hauptgebäude sowie einen 
Aufzugseinbau und Erweiterung der Balkone, Neubau der 
Überbauung Hofeinfahrt, Umbau des geneigten Daches 
zu einem Flachdach mit Dachterrasse des Hofanbaus mit 
Teilabbruch Anbau und Neubau eines Zweifamilienhau-
ses als Rückgebäude

Mit Bescheid der Lokalbaukommission der Landeshauptstadt 
München vom 05.11.2021, Az. 6024-1.23-2021-14519-21,  
wurde die Baugenehmigung für das oben genannte Vorhaben 
unter Auflagen/Abweichungen erteilt.

Den Nachbarn Fl.Nr.: 12326, Fl.Nr.: 12335 und Fl.Nr.: 12337, 
die dem Vorhaben nicht zugestimmt haben, ist gemäß Art. 66 
Abs. 1 BayBO eine Ausfertigung des Baugenehmigungsbe-
scheides zuzustellen. Nachdem sich die vorgenannten Grund-
stücke im Eigentum von mehr als 20 Miteigentümern befin-
den, wird die erforderliche Zustellung durch öffentliche 
Bekanntmachung ersetzt. Die Zustellung gilt mit dem Tag der 
Bekanntmachung im Amtsblatt der Landeshauptstadt Mün-
chen als bewirkt (Art. 66 Abs. 2 BayBO).

Die Nachbarn können die Akten des Baugenehmigungsver-
fahrens bei der Landeshauptstadt München, Referat für 
Stadtplanung und Bauordnung, Hauptabteilung IV – Lokal-
baukommission, Blumenstraße 19, Zimmer 124, einsehen. 
Vereinbaren Sie dazu bitte einen Termin unter der E-Mail-
adresse plan.ha4-21@muenchen.de bzw. Telefonnummer 
233-24531.

Rechtsbehelfsbelehrung:

Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach 
seiner Bekanntgabe Klage bei dem Bayerischen Verwaltungs-
gericht in München, Postfachanschrift: Postfach 20 05 43, 
80005 München, Hausanschrift: Bayerstr. 30, 80335 Mün-
chen, schriftlich oder zur Niederschrift des Urkundsbeamten 
der Geschäftsstelle dieses Gerichts erhoben werden. Die  
Klage muss den Kläger, die Beklagte (Landeshauptstadt Mün-

chen) und den Gegenstand des Klagebegehrens bezeichnen 
und soll einen bestimmten Antrag enthalten. Die zur Begrün-
dung dienenden Tatsachen und Beweismittel sollen angege-
ben, der angefochtene Bescheid soll in Urschrift oder in Ab-
schrift beigefügt werden. Der Klage und allen Schriftsätzen 
sollen Abschriften für die übrigen Beteiligten beigefügt werden.

Hinweise zur Rechtsbehelfsbelehrung:

 – Durch das Gesetz zur Änderung des Gesetzes zur Ausfüh-
rung der Verwaltungsgerichtsordnung vom 22. Juni 2007 
(GVBl Nr. 13/2007 vom 29.06.2007) wurde das Wider-
spruchsverfahren im Bereich des Baurechts abgeschafft. 
Es besteht keine Möglichkeit, gegen diesen Bescheid  
Widerspruch einzulegen.

 – Die Klageerhebung durch einfache E-Mail ist unzulässig. 
Seit 01.05.2016 kann die Klage beim Bayerischen Verwal-
tungsgericht München elektronisch eingereicht werden.  
Die technischen und formalen Voraussetzungen zum elek-
tronischen Rechtsverkehr sind im Internet zu finden unter 
www.vgh.bayern.de.

 – Eine Anfechtungsklage eines Dritten (Nachbarn) gegen  
diese Baugenehmigung hat keine aufschiebende Wirkung 
(§ 212 a Abs. 1 BauGB). 
Es besteht jedoch die Möglichkeit beim Bayerischen Ver-
waltungsgericht München (Anschrift s.o.) die Anordnung 
der aufschiebenden Wirkung zu beantragen (§ 80 Abs. 5 
Satz 1 VwGO). Der Antrag muss den Antragsteller, die An-
tragsgegnerin (in Ihrem Fall die Landeshauptstadt Mün-
chen) und den Gegenstand des Antrages bezeichnen. Die 
zur Begründung dienenden Tatsachen und Beweismittel 
sollen angegeben werden. Gegebenenfalls soll die ange-
fochtene Verfügung in Urschrift oder in Abschrift beigefügt 
werden. Der Antragsschrift sollen Abschriften für die übri-
gen Beteiligten beigefügt werden. 
Ebenso ist ein entsprechender Antrag bei der Landes-
hauptstadt München (Anschrift s.o.) möglich (§ 80 Abs. 4 
VwGO).

 – Kraft Bundesrechts ist bei Rechtsschutzanträgen zum Ver-
waltungsgericht seit 01.07.2004 grundsätzlich ein Gebüh-
renvorschuss zu entrichten. 

München, 05. November 2021 Referat für Stadtplanung 
  und Bauordnung
  HA IV – Lokalbaukommission

Öffentliche Bekanntmachung einer Baugenehmigung 
gem. Art. 66 Abs. 2 Satz 4 BayBO
Anwesen: Leonrodstr. 18
Gemarkung Neuhausen /Flurnr. 531/34 /Stadtbezirk 9
Umnutzung einer bestehenden Werkstatt in Gemein-
scharbeits- und Wohnbereich und eine Ladeneinheit,  
sowie Anbau von Erkern und Balkonen, Neuerrichtung 
von Fluchtbalkon und Fluchttreppe, Errneuerung der  
Rettungswege, Errichten eines Personen- und Fahrrad-
aufzugs – VORBESCHEID

Mit Bescheid der Lokalbaukommission der Landeshauptstadt 
München vom 28.10.2021, Az. 1.7-2021-14579-22, wurde ein 
Vorbescheid für das oben genannte Vorhaben erteilt.

Es wurden Fragen zum Maß der Nutzung, zur Nutzungsart 
Verkauf, Ausstellung und Gewerbe, zu Überschreitung von 
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Baulinien und Baugrenzen, zu Unterschreitungen der Mindest-
abstandsflächen, zur Überdachung sowie zu Stellplätzen ge-
stellt. Ebenfalls wurden Befreiungen und Abweichungen zu 
diesen Punkten abgefragt. Die Fragen wurden überwiegend 
positiv beantwortet.

Den Nachbarn Fl.Nr.: 531/31, Fl.Nr. 531/2, Fl.Nr. 531 und 
537/22, die dem Vorhaben nicht zugestimmt haben, ist gemäß 
Art. 66 Abs. 1 BayBO eine Ausfertigung des Vorbescheides 
zuzustellen. Nachdem sich die vorgenannten Grundstücke im 
Eigentum von mehr als 20 Miteigentümern befinden, wird die 
erforderliche Zustellung durch öffentliche Bekanntmachung 
ersetzt. Die Zustellung gilt mit dem Tag der Bekanntmachung 
im Amtsblatt der Landeshauptstadt München als bewirkt  
(Art. 66 Abs. 2 BayBO).

Die Nachbarn können die Akten des Baugenehmigungs-
verfahrens bei der Landeshauptstadt München, Referat für 
Stadtplanung und Bauordnung, Hauptabteilung IV – Lokal-
baukommission, Blumenstraße 19, Zimmer 211, einsehen. 
Vereinbaren Sie dazu bitte einen Termin unter der E-Mail-
adresse plan.ha4-22@muenchen.de.

Rechtsbehelfsbelehrung:

Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach 
seiner Bekanntgabe Klage bei dem Bayerischen Verwaltungs-
gericht in München, Postfachanschrift: Postfach 20 05 43, 
80005 München, Hausanschrift: Bayerstr. 30, 80335 Mün-
chen, schriftlich oder zur Niederschrift des Urkundsbeamten 
der Geschäftsstelle dieses Gerichts erhoben werden. Die  
Klage muss den Kläger, die Beklagte (Landeshauptstadt Mün-
chen) und den Gegenstand des Klagebegehrens bezeichnen 
und soll einen bestimmten Antrag enthalten. Die zur Begrün-
dung dienenden Tatsachen und Beweismittel sollen angege-
ben, der angefochtene Bescheid soll in Urschrift oder in Ab-
schrift beigefügt werden. Der Klage und allen Schriftsätzen 
sollen Abschriften für die übrigen Beteiligten beigefügt werden.

Hinweise zur Rechtsbehelfsbelehrung:

 – Durch das Gesetz zur Änderung des Gesetzes zur Ausfüh-
rung der Verwaltungsgerichtsordnung vom 22. Juni 2007 
(GVBl Nr. 13/2007 vom 29.06.2007) wurde das Wider-
spruchsverfahren im Bereich des Baurechts abgeschafft. 
Es besteht keine Möglichkeit, gegen diesen Bescheid  
Widerspruch einzulegen.

 – Die Klageerhebung durch einfache E-Mail ist unzulässig. 
Seit 01.05.2016 kann die Klage beim Bayerischen Verwal-
tungsgericht München elektronisch eingereicht werden.  
Die technischen und formalen Voraussetzungen zum elek-
tronischen Rechtsverkehr sind im Internet zu finden unter 
www.vgh.bayern.de.

 – Eine Anfechtungsklage eines Dritten (Nachbarn) gegen  
diese Baugenehmigung hat keine aufschiebende Wirkung 
(§ 212 a Abs. 1 BauGB). 
Es besteht jedoch die Möglichkeit beim Bayerischen Ver-
waltungsgericht München (Anschrift s.o.) die Anordnung 
der aufschiebenden Wirkung zu beantragen (§ 80 Abs. 5 
Satz 1 VwGO). Der Antrag muss den Antragsteller, die An-
tragsgegnerin (in Ihrem Fall die Landeshauptstadt Mün-
chen) und den Gegenstand des Antrages bezeichnen. Die 
zur Begründung dienenden Tatsachen und Beweismittel 
sollen angegeben werden. Gegebenenfalls soll die ange-
fochtene Verfügung in Urschrift oder in Abschrift beigefügt 
werden. Der Antragsschrift sollen Abschriften für die übri-
gen Beteiligten beigefügt werden. 
Ebenso ist ein entsprechender Antrag bei der Landes-
hauptstadt München (Anschrift s.o.) möglich (§ 80 Abs. 4 
VwGO).

 – Kraft Bundesrechts ist bei Rechtsschutzanträgen zum Ver-
waltungsgericht seit 01.07.2004 grundsätzlich ein Gebühren-
vorschuss zu entrichten. 

München, 28.Oktober 2021  Referat für Stadtplanung und 
  Bauordnung
  HA IV – Lokalbaukommission

Öffentliche Bekanntmachung einer Baugenehmigung 
gem. Art. 66 Abs. 2 Satz 4 BayBO
Anwesen: St.-Veit-Str. 89
Gemarkung: Berg am Laim
Flurnr.: 276/7
Stadtbezirk:14
Vorhaben: Neubau eines Mehrfamilienhauses (6 WE),  
eines Rückgebäudes (2 WE) und einer Tiefgarage (8 Stpl.)

Mit Bescheid der Lokalbaukommission der Landeshauptstadt 
München vom 03.11.2021, Az. 1.202-2021-11347-32 wurde die 
Baugenehmigung für das oben genannte Vorhaben 
unter Auflagen, Abweichungen und Befreiungen erteilt.

Den Nachbarn Fl.Nr. 276/151, Fl.Nr. 276/8, Fl.Nr. 276/9, Fl.Nr. 
276/10 und Fl.Nr. 276/6, die dem Vorhaben nicht zugestimmt 
haben, ist gemäß Art. 66 Abs. 1 BayBO eine Ausfertigung des 
Baugenehmigungsbescheides zuzustellen. Nachdem sich die 
vorgenannten Grundstücke im Eigentum von mehr als 20 Mit-
eigentümern befinden, wird die erforderliche Zustellung durch 
öffentliche Bekanntmachung ersetzt. Die Zustellung gilt mit 
dem Tag der Bekanntmachung im Amtsblatt der Landes-
hauptstadt München als bewirkt (Art. 66 Abs. 2 BayBO).

Die Nachbarn haben die Möglichkeit, entsprechend der 
Rechtsbehelfsbelehrung gegen den Bescheid Klage einzule-
gen.

Die Nachbarn können die Akten des Baugenehmigungsver-
fahrens bei der Landeshauptstadt München, Referat für 
Stadtplanung und Bauordnung, Hauptabteilung IV – Lokal-
baukommission, Blumenstraße 19, Zimmer 338, einsehen. 
Vereinbaren Sie dazu bitte einen Termin unter der E-Mail-
adresse plan.ha4-32@muenchen.de bzw. Telefonnummer 
233-24597.

Rechtsbehelfsbelehrung:

Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach 
seiner Bekanntgabe Klage bei dem Bayerischen Verwaltungs-
gericht in München, Postfachanschrift: Postfach 20 05 43, 
80005 München, Hausanschrift: Bayerstr. 30, 80335 Mün-
chen, schriftlich oder zur Niederschrift des Urkundsbeamten 
der Geschäftsstelle dieses Gerichts erhoben werden. Die Kla-
ge muss den Kläger, die Beklagte (Landeshauptstadt Mün-
chen) und den Gegenstand des Klagebegehrens bezeichnen 
und soll einen bestimmten Antrag enthalten. Die zur Begrün-
dung dienenden Tatsachen und Beweismittel sollen angege-
ben, der angefochtene Bescheid soll in Urschrift oder in Ab-
schrift beigefügt werden. Der Klage und allen Schriftsätzen 
sollen Abschriften für die übrigen Beteiligten beigefügt wer-
den.

Hinweise zur Rechtsbehelfsbelehrung:

 – Durch das Gesetz zur Änderung des Gesetzes zur Ausfüh-
rung der Verwaltungsgerichtsordnung vom 22. Juni 2007 
(GVBl Nr. 13/2007 vom 29.06.2007) wurde das Wider-
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spruchsverfahren im Bereich des Baurechts abgeschafft. 
Es besteht keine Möglichkeit, gegen diesen Bescheid  
Widerspruch einzulegen.

 – Die Klageerhebung durch einfache E-Mail ist unzulässig. 
Seit 01.05.2016 kann die Klage beim Bayerischen Verwal-
tungsgericht München elektronisch eingereicht werden.  
Die technischen und formalen Voraussetzungen zum elek-
tronischen Rechtsverkehr sind im Internet zu finden unter  
www.vgh.bayern.de.

 – Eine Anfechtungsklage eines Dritten (Nachbarn) gegen  
diese Baugenehmigung hat keine aufschiebende Wirkung 
(§ 212 a Abs. 1 BauGB). 
Es besteht jedoch die Möglichkeit beim Bayerischen Ver-
waltungsgericht München (Anschrift s.o.) die Anordnung 
der aufschiebenden Wirkung zu beantragen (§ 80 Abs. 5 
Satz 1 VwGO). Der Antrag muss den Antragsteller, die An-
tragsgegnerin (in Ihrem Fall die Landeshauptstadt Mün-
chen) und den Gegenstand des Antrages bezeichnen. Die 
zur Begründung dienenden Tatsachen und Beweismittel 
sollen angegeben werden. Gegebenenfalls soll die ange-
fochtene Verfügung in Urschrift oder in Abschrift beigefügt 
werden. Der Antragsschrift sollen Abschriften für die übri-
gen Beteiligten beigefügt werden. 
Ebenso ist ein entsprechender Antrag bei der Landes-
hauptstadt München (Anschrift s.o.) möglich (§ 80 Abs. 4 
VwGO).

 – Kraft Bundesrechts ist bei Rechtsschutzanträgen zum Ver-
waltungsgericht seit 01.07.2004 grundsätzlich ein Gebüh-
renvorschuss zu entrichten. 

München, 03. November 2021 Referat für Stadtplanung 
  und Bauordnung
  HA IV – Lokalbaukommission

Öffentliche Bekanntmachung einer Baugenehmigung 
gem. Art. 66 Abs. 2 Satz 4 BayBO
Anwesen: Nymphenburger Str. 64
Gemarkung Sektion IV, Fl. Nr. 6339/0, Stadtbezirk: 3
Bestandssanierung des Rückgebäudes, Abbruch des 
Vorderhauses und der darunterliegenden Tiefgarage  
sowie Neubau eines Büro- und Geschäftshauses mit 
2-geschossiger TG und Verbindungsbau im Innenhof – 
TEKTUR zu 1.202-2018-4745-22 – jetzt: Abriss und  
Neubau Dach

Mit Bescheid der Lokalbaukommission der Landeshauptstadt 
München vom 04.11.2021, Az. 1.202-2021-7281-22, wurde die 
Baugenehmigung für das oben genannte Vorhaben unter Auf-
lagen, Nebenstimmungen und Abweichungen erteilt.

Den Nachbarn Fl. Nr.: 6313, 6336, 63,48, 6308 und 6346,  
die dem Vorhaben nicht zugestimmt haben, ist gemäß Art. 66 
Abs. 1 BayBO eine Ausfertigung des Baugenehmigungsbe-
scheides zuzustellen. Nachdem sich die vorgenannten Grund-
stücke im Eigentum von mehr als 20 Miteigentümern befin-
den, wird die erforderliche Zustellung durch öffentliche 
Bekanntmachung ersetzt. Die Zustellung gilt mit dem Tag der 
Bekanntmachung im Amtsblatt der Landeshauptstadt Mün-
chen als bewirkt (Art. 66 Abs. 2 BayBO).

Die Nachbarn können die Akten des Baugenehmigungs-
verfahrens bei der Landeshauptstadt München, Referat für 
Stadtplanung und Bauordnung, Hauptabteilung IV – Lokal-

baukommission, Blumenstraße 19, Zimmer 211, einsehen. 
Vereinbaren Sie dazu bitte einen Termin unter der E-Mail-
adresse plan.ha4-22@muenchen.de.

Rechtsbehelfsbelehrung:

Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach 
seiner Bekanntgabe Klage bei dem Bayerischen Verwaltungs-
gericht in München, Postfachanschrift: Postfach 20 05 43, 
80005 München, Hausanschrift: Bayerstr. 30, 80335 Mün-
chen, schriftlich oder zur Niederschrift des Urkundsbeamten 
der Geschäftsstelle dieses Gerichts erhoben werden. Die Kla-
ge muss den Kläger, die Beklagte (Landeshauptstadt Mün-
chen) und den Gegenstand des Klagebegehrens bezeichnen 
und soll einen bestimmten Antrag enthalten. Die zur Begrün-
dung dienenden Tatsachen und Beweismittel sollen angege-
ben, der angefochtene Bescheid soll in Urschrift oder in Ab-
schrift beigefügt werden. Der Klage und allen Schriftsätzen 
sollen Abschriften für die übrigen Beteiligten beigefügt wer-
den.

Hinweise zur Rechtsbehelfsbelehrung:

 – Durch das Gesetz zur Änderung des Gesetzes zur Ausfüh-
rung der Verwaltungsgerichtsordnung vom 22. Juni 2007 
(GVBl Nr. 13/2007 vom 29.06.2007) wurde das Wider-
spruchsverfahren im Bereich des Baurechts abgeschafft. 
Es besteht keine Möglichkeit, gegen diesen Bescheid  
Widerspruch einzulegen.

 – Die Klageerhebung durch einfache E-Mail ist unzulässig. 
Seit 01.05.2016 kann die Klage beim Bayerischen Verwal-
tungsgericht München elektronisch eingereicht werden.  
Die technischen und formalen Voraussetzungen zum elek-
tronischen Rechtsverkehr sind im Internet zu finden unter 
www.vgh.bayern.de.

 – Eine Anfechtungsklage eines Dritten (Nachbarn) gegen  
diese Baugenehmigung hat keine aufschiebende Wirkung 
(§ 212 a Abs. 1 BauGB). 
Es besteht jedoch die Möglichkeit beim Bayerischen Ver-
waltungsgericht München (Anschrift s.o.) die Anordnung 
der aufschiebenden Wirkung zu beantragen (§ 80 Abs. 5 
Satz 1 VwGO). Der Antrag muss den Antragsteller, die  
Antragsgegnerin (in Ihrem Fall die Landeshauptstadt Mün-
chen) und den Gegenstand des Antrages bezeichnen. Die 
zur Begründung dienenden Tatsachen und Beweismittel 
sollen angegeben werden. Gegebenenfalls soll die ange-
fochtene Verfügung in Urschrift oder in Abschrift beigefügt 
werden. Der Antragsschrift sollen Abschriften für die übri-
gen Beteiligten beigefügt werden. 
Ebenso ist ein entsprechender Antrag bei der Landes-
hauptstadt München (Anschrift s.o.) möglich (§ 80 Abs. 4 
VwGO).

 – Kraft Bundesrechts ist bei Rechtsschutzanträgen zum Ver-
waltungsgericht seit 01.07.2004 grundsätzlich ein Gebüh-
renvorschuss zu entrichten. 

München, 04. November 2021 Referat für Stadtplanung 
  und Bauordnung
  HA IV – Lokalbaukommission
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Bekanntmachung
Bauleitplanverfahren – Beteiligung der Öffentlichkeit  –
hier:  Öffentliche Auslegung gemäß § 3 Abs. 2 

des Baugesetzbuches (BauGB) 
vom 30. November 2021 mit 30. Dezember 2021 
– Beschleunigtes Verfahren –

Stadtbezirk 13 – Bogenhausen

Vorhabenbezogener Bebauungsplan mit Grünordnung  
Nr. 2150
Richard-Strauss-Straße (östlich)
Gemarkung Bogenhausen
Flurstück Nrn. 214/17, 214/26, Teilfläche 225
(Teiländerung des rechtsverbindlichen Bebauungsplans  
Nr. 1325)
– Kerngebiet (MK), Büronutzung mit ergänzenden Sonder-
nutzungen, dinglich zu sichernde Dienstbarkeitsflächen:  
Geh-, Leitungs-, Stell- und Ladeplatzrecht –

Der Bebauungsplan wird im beschleunigten Verfahren 
gemäß § 13a BauGB ohne Durchführung einer Umwelt-
prüfung nach § 2 Abs. 4 BauGB aufgestellt.

Der Entwurf des Bebauungsplanes mit Begründung liegt beim 
Referat für Stadtplanung und Bauordnung, Blumenstraße 28 b 
(Hochhaus), Erdgeschoss, Raum 071 (Auslegungsraum – bar-
rierefreier Eingang an der Ostseite des Gebäudes über Blumen-
straße 28 a), vom 30. November 2021 mit 30. Dezember 
2021, Montag mit Freitag von 6 Uhr bis 18 Uhr, öffentlich aus.

Auskünfte durch das Referat für Stadtplanung und Bau-
ordnung werden nach vorheriger Terminvereinbarung  
(telefonisch unter 089/233-22632 oder per E-Mail unter
plan.ha2-31v@muenchen.de) erteilt.

Stellungnahmen können während dieser Frist abgegeben wer-
den.
Nicht fristgerecht abgegebene Stellungnahmen können bei 
der Beschlussfassung über den Bauleitplan unberücksichtigt 
bleiben.
Aufgrund der aktuellen Situation durch die COVID-19-Pande-
mie wird bei der Aufnahme einer Stellungnahme zur Nieder-
schrift um vorherige telefonische oder elektronische Termin-
vereinbarung unter 089/233-22632 bzw. per E-Mail unter  
plan.ha2-31v@muenchen.de gebeten.

Es wird darauf hingewiesen, dass das Dienstgebäude am  
24. Dezember 2021 geschlossen bleibt. Auch können an die-
sem Tag keine Auskünfte durch das Referat für Stadtplanung 
und Bauordnung unter den genannten Kontaktdaten erteilt 
werden.

Der Entwurf des Bebauungsplanes mit Begründung sowie die 
Datenschutzhinweise zur Öffentlichkeitsbeteiligung im Bau-
leitplanverfahren sind auch im Internet unter der Adresse 
www.muenchen.de/auslegung zu finden.

Hinweis zur Abgabe von Stellungnahmen:
Zum Nachweis des fristgemäßen Eingangs einer Stellungnah-
me wird für die letzten Tage der Auslegung empfohlen, 
den Sonderbriefkasten am Rathaus, Marienplatz 8 (neben 
dem Auskunftsschalter am Eingang Fischbrunnen), zu benut-
zen.

Aktueller Hinweis:
Anlässlich der COVID-19-Pandemie bitten wir Sie, das allge-
meine Abstandsgebot und die geltenden Hygienemaßnahmen 
zu beachten.
Weiterhin wird darauf hingewiesen, dass das Dienstgebäude 
gemäß der Bayerischen Infektionsschutzmaßnahmenverord-
nung (BayIfSMV) in ihrer jeweils gültigen Fassung je nach  
aktuellem Stand der sog. Krankenhausampel nur mit medizi-
nischer Gesichtsmaske oder FFP2-Maske (bei grüner 
Ampelphase) bzw. nur mit FFP2-Maske (bei gelber und  
roter Ampelphase) betreten werden darf.

München, 08. November 2021 Referat für Stadtplanung
  und Bauordnung

Bekanntmachung 
Bauleitplanverfahren
hier: Aufstellungsbeschluss gemäß § 2 Abs. 1 Satz 2 des 
Baugesetzbuches (BauGB)

Stadtbezirk 05 Au-Haidhausen

Bebauungsplan Nr. 2171
Kirchen-, Spicheren-, Orleans-, Balan-, Rabl-, Franziskaner-,
Stein-, Kellerstraße, Innere Wiener Straße, Sckellstraße,
Max-Planck-Straße und Schloßstraße
(Teiländerung des Bebauungsplans Nr. 1707)

Der Bebauungsplan wird im vereinfachten Verfahren 
nach § 13 BauGB ohne Durchführung einer Umweltprü-
fung aufgestellt.

Der Ausschuss für Stadtplanung und Bauordnung hat am 
06.10.2021 beschlossen, für das vorgenannte Gebiet einen 
einfachen Bebauungsplan mit Teiländerung des bestehenden 
Bebauungsplans Nr. 1707 aufzustellen.
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Das Urteil des Bayerischen Verwaltungsgerichts München 
vom 14.06.2021 und die damit verbundene Einschätzung des 
Gerichts zur Teilunwirksamkeit der im Bebauungsplan Nr. 
1707 festgesetzten Begrenzungen für Anzahl und Größe von 
Kneipen und Gaststätten macht die Aufstellung eines neuen 
Bebauungsplans erforderlich.

Der Planungsumgriff umfasst den zentralen Bereich Haidhau-
sens mit den aufgeführten Straßen und hat eine Größe von 
etwa 69 ha.

Die ursprünglichen Planungsziele des Bebauungsplans  
Nr. 1707 sollen aufrechterhalten bleiben.
Es soll die Wohnruhe der Wohnbevölkerung geschützt werden 
und die tradierte Wohnnutzung mit wohnverträglichem Ge-
werbe erhalten bleiben. Es erfolgt zukünftig eine nur mehr 
ausnahmsweise Regelung der Gaststätten.

München, 09. November 2021 Referat für Stadtplanung
  und Bauordnung

Bekanntmachung
Planfeststellung nach dem Personenbeförderungsgesetz 
(PBefG)
Linienbetrieb im Nachtzeitraum auf der Straßenbahn-
Wendeschleife zwischen dem Knoten Dachauer Straße/
Lothstraße und dem Knoten Dachauer Straße/Lazarett-
straße 
Planfeststellungsverfahren nach § 28 PBefG
Tektur zur mit Planfeststellungsbeschluss vom 
23.08.2012 festgestellten Planung

Die Planunterlagen liegen zur allgemeinen Einsicht aus bei der

Landeshauptstadt München,  
Referat für Stadtplanung und Bauordnung,
Blumenstraße 28b, 80331 München, 
Auslegungsraum 071 Erdgeschoss
(barrierefreier Eingang an der Ostseite des Gebäudes,  
Blumenstraße 28a),

in der Zeit vom 22.11.2021 bis 21.12.2021

Montag bis Donnerstag von 9.00 Uhr bis 18.00 Uhr, Freitag 
von 9.00 Uhr bis 14.00 Uhr.

Die Planfeststellungsunterlagen können auch auf der Internet-
seite der Landeshauptstadt München unter folgendem Link 
abgerufen werden: www.muenchen.de/auslegung 
Rechtlich maßgebend sind gem. Art. 27a Abs. 1 Satz 4 BayV-
wVfG allerdings alleine die in Papierform ausliegenden Unter-
lagen.

1.  Jeder, dessen Belange durch die Tekturplanung berührt 
werden, kann bis spätestens zwei Wochen nach Beendi-
gung der Auslegung, also bis zum Ablauf des 04.01.2022, 
Einwendungen schriftlich oder zur Niederschrift bei der

Regierung von Oberbayern
Sachgebiet 23.2
Maximilianstraße 39
80538 München

oder bei der

Landeshauptstadt München
Referat für Stadtplanung und Bauordnung –  

HA I Stadtentwicklungsplanung 
Blumenstraße 31
80331 München 
Zi. 226 oder Zi. 228

erheben.

Anerkannte Natur- und Umweltschutzverbände sowie aner-
kannte Verbände nach dem Behindertengleichstellungsge-
setz im Sinne des Art. 73 Abs. 4 Satz 5 des Bayerischen Ver-
waltungsverfahrensgesetzes können innerhalb derselben 
Frist bei den beiden vorgenannten Behörden schriftlich oder 
zur Niederschrift Stellungnahmen zu dem Plan abgeben. Ein-
wendungen, die nach Ablauf der Einwendungsfrist erhoben 
werden, sind ausgeschlossen. Die Einwendung muss den 
geltend gemachten Belang und das Maß seiner Beeinträchti-
gung erkennen lassen. Eine Einwendungserhebung in elek-
tronischer Form, z. B. durch E-Mail, ist unzulässig.
In Einwendungen, die von mehr als 50 Personen auf Unter-
schriftslisten unterzeichnet oder in Form vervielfältigter 
gleichlautender Texte eingereicht werden (gleichförmige  
Einwendungen), ist ein Unterzeichner mit Namen, Beruf und  
Anschrift als Vertreter der übrigen Unterzeichner für das  
Verfahren zu bezeichnen, soweit er nicht von ihnen als Be-
vollmächtigter bestellt ist. Diese Angaben müssen deutlich 
sichtbar auf jeder mit einer Unterschrift versehenen Seite 
enthalten sein. Nicht formgerecht vorgebrach te Einwendun-
gen können bei der Erörterung und Entscheidung unberück-
sichtigt bleiben.

2.  Werden gegen den Plan Einwendungen erhoben, so werden 
diese im Allgemeinen in einem Termin erörtert, der noch 
ortsüblich bekannt gemacht wird. Diejenigen, die Einwen-
dungen erhoben haben bzw. bei gleichförmigen Einwen-
dungen im Sinn von Nr. 1 deren Vertreter oder Bevollmäch-
tigter, werden von dem Termin gesondert benachrichtigt. 
Sind mehr als 50 solcher Benachrichtigungen vorzuneh-
men, so können sie durch öffentliche Bekanntmachung er-
setzt werden. Nimmt ein Beteiligter am Erörterungstermin 
nicht teil, so kann auch ohne ihn verhandelt werden.

3.  Kosten, die durch die Einsichtnahme in die Planunterlagen, 
die Erhebung von Ein wendungen, die Teilnahme am Erörte-
rungstermin oder für einen Bevollmächtigten entstehen, 
können nicht erstattet werden.

4.  Die Zustellung des Planfeststellungsbeschlusses kann 
durch öffentliche Bekannt machung ersetzt werden, wenn 
mehr als 50 Zustellungen vorzunehmen sind.

5.  Aufgrund der EU-Datenschutz-Grundverordnung weisen 
wir darauf hin, dass im Rah men der Beteiligung der Öffent-
lichkeit in diesem Planfeststellungsverfahren die erho benen 
Einwendungen und darin mitgeteilten personenbezogenen 
Daten ausschließ lich für das Planfeststellungsverfahren sei-
tens der Regierung von Oberbayern erho ben, gespeichert 
und verarbeitet werden. Die Daten werden benötigt, um den 
Um fang der Betroffenheit beurteilen zu können. Die Regie-
rung von Oberbayern kann die Daten an die Antragstellerin 
zur Auswertung der Stellungnahmen weiterreichen. Insoweit 
handelt es sich um eine erforderliche und somit rechtmäßi-
ge Verarbeitung aufgrund einer rechtlichen Verpflichtung 
gem. Art. 6 Absatz 1 Satz 1 lit. c) EU-Dat enschutz-Grund-
verordnung.

München, 08. November 2021 Referat für Stadtplanung
  und Bauordnung
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Die Landeshauptstadt München gibt Folgendes bekannt:
Umstufungsverfügung
für den 2. Stadtbezirk Ludwigsvorstadt-Isarvorstadt

Gemäß dem Beschluss des Bezirksausschusses vom 
07.09.2021 wird die bisher als Ortsstraße gewidmete Teilstre-
cke des St.-Pauls-Platzes (Teilfl. aus Flst. Nrn. 7672/30 Ge-
markung München Sektion V) zwischen der Südseite des St.
Pauls-Platzes (= km 0,205) und der Nordseite des St.-Pauls-
Platzes ( = km 0,270) zu einem „beschränkt-öffentlichen Weg, 
für Fußverkehr, Radverkehr frei, Zufahrt zu den anliegenden 
Anwesen gestattet“ wegerechtlich umgestuft. 
Der Bereich wurde überplant und entsprechend umgebaut.

Die Verfügung gilt gemäß Art. 41 Abs.4 Satz 4 BayVwVfG am 
22.11.2021 als bekannt gegeben und damit wirksam.

Widmungsverfügung 
für den 5. Stadtbezirk Au-Haidhausen

Gemäß dem Beschluss des Bezirksausschusses vom 
22.09.2021 wird die Teilstrecke der Senftlstraße (Teilfl. aus 
Flstk. Nr. 15630/0, 15611/0, 15611/18, 15630/6, Gemarkung 
München Sektion 8) zwischen der Welfenstraße (= km 0,000) 
und dem Wendebereich 90 m südlich davon (= km 0,090) zu 
einem Eigentümerweg gewidmet.

Die Verfügung gilt gemäß Art. 41 Abs.4 Satz 4 BayVwVfG am 
22.11.2021 als bekannt gegeben und damit wirksam. 

Widmungsverfügung 
für den 21. Stadtbezirk Pasing-Obermenzing

Gemäß dem Beschluss des Bezirksausschusses vom 
05.10.2021 wird die Gesamtstrecke der Erna-Eckstein-Straße 
(Teilfl. aus den Flst. Nr. 915/8 und 915/40, Gemarkung Pasing) 
zwischen der Hermine-von-Parish-Straße (= km 0,000) und 
dem Angela-von-den-Driesch-Weg (= km 0,234) zu einer 
Ortsstraße gewidmet. 

Die Verfügung gilt gemäß Art. 41 Abs.4 Satz 4 BayVwVfG am 
22.11.2021 als bekannt gegeben und damit wirksam. 

Diese Verfügungen einschließlich ihrer Begründungen und 
dem Lagepläne können bei der Landeshauptstadt München, 
Baureferat, Friedenstraße 40, 81671 München nach vorheriger 
Anmeldung unter bau.widmungen@muenchen.de bis zum 
22.12.2021 eingesehen werden. 

Rechtsbehelfsbelehrung:

Gegen diese Verfügungen kann innerhalb eines Monats nach 
ihrer Bekanntgabe Klage beim Bayerischen Verwaltungs gericht 
in München, Postfachanschrift: Postfach 20 05 43, 80005 
München, Hausanschrift: Bayerstraße 30, 80335 München, 
schriftlich, zur Niederschrift des Urkundsbeamten der Ge-
schäftsstelle dieses Gerichts oder elektronisch in einer für 
den Schriftformersatz zugelassenen Form erhoben werden.

Die Klage muss den Kläger, die Beklagte (Landeshauptstadt 
München) und den Gegenstand des Klagebegehrens bezeich-
nen und soll einen bestimmten Antrag enthalten. Die zur Begrün-
dung dienenden Tatsachen und Beweismittel sollen angegeben, 
der angefochtene Bescheid soll in Urschrift oder in Abschrift 
beigefügt werden. Der Klage und allen Schriftsätzen sollen bei 
schriftlicher Einreichung oder Einreichung zur Niederschrift 
Abschriften für die übrigen Beteiligten beigefügt werden.

Hinweise zur Rechtsbehelfsbelehrung:

 – Durch das Gesetz zur Änderung des Gesetzes zur Ausfüh-
rung der Verwaltungsgerichtsordnung vom 22. Juni 2007 

(GVBl S. 390) wurde das Widerspruchsverfahren im Bereich 
des BayStrWG abgeschafft. Es besteht keine Möglichkeit, 
gegen diesen Bescheid Widerspruch einzulegen. 

 – Die Klageerhebung durch einfache E-Mail ist unzulässig. 
Die technischen und formalen Voraussetzungen zur elektro-
nischen Einlegung von Rechtsbehelfen entnehmen Sie bitte 
der Internetpräsenz der Bayerischen Verwaltungsgerichts-
barkeit (derzeit: www.vgh.bayern.de).

 – Kraft Bundesrechts ist in Prozessverfahren vor den Verwal-
tungsgerichten seit 1. Juli 2004 grundsätzlich ein Gebüh-
renvorschuss zu entrichten.

München, 02. November 2021 Baureferat
  Verwaltung und Recht

Gesetz zur Verhütung und Bekämpfung  
von Infektionskrankheiten beim Menschen
(Infektionsschutzgesetz – IfSG) vom 27.09.2021 
14. Bayerische Infektionsschutzmaßnahmenverordnung 
(BayIfSMV) vom 01.09.2021 in der Fassung vom 05.11.2021
Verordnung zum Anspruch auf Testung  
in Bezug auf einen direkten Erregernachweis
des Coronavirus SARS-CoV-2  
(Coronavirus-Testverordnung – TestV) vom 21.09.2021 

Maßnahmen für eine verschärfte Testpflicht und Nach-
weispflicht im Bereich der vollstationären Einrichtungen 
der Pflege, ambulanten Pflegedienste, teilstationären 
Pflegeeinrichtungen und Einrichtungen für Menschen mit 
Behinderungen

Die Landeshauptstadt München erlässt gemäß §§ 28  
Abs. 1 Satz 1, 28a Abs. 1 Nr. 15 des Infektionsschutz-
gesetzes (IfSG), Art. 35 Satz 2 des Bayerischen Verwal-
tungsverfahrensgesetzes (BayVwVfG), § 4 Abs. 1 S.4 
TestV, § 65 Satz 1 der Zuständigkeitsverordnung (ZustV) 
und § 18 Abs. 1 der 14. BayIfSMV folgende 

Allgemeinverfügung:

1.  Beschäftigte von Einrichtungen im Sinne des § 9 Abs. 1  
S. 1 sowie von Unternehmen und Einrichtungen nach § 9 
Abs. 3 der 14. BayIfSMV haben sich an jedem Tag, an dem 
sie zum Dienst eingeteilt sind, vor Arbeitsbeginn einer Tes-
tung auf eine Infektion mit dem Coronavirus SARS-CoV-2 
mittels PoC-Antigen-Schnelltest zu unterziehen. Zusätzlich 
hierzu haben sich die Beschäftigten einmal pro Woche, in 
der sie zum Dienst eingeteilt sind, vor Arbeitsbeginn einer 
Testung auf eine Infektion mit dem Coronavirus SARS-
CoV-2 mittels Nukleinsäurenachweis zu unterziehen. Die 
Testungen sind von den jeweiligen Einrichtungen nach § 9 
Abs. 1 der 14. BayIfSMV bzw. Unternehmen und Einrichtun-
gen nach § 9 Abs. 3 der 14. BayIfSMV durchzuführen.

2.  Hiermit wird gemäß § 4 Abs. 1 S. 4 TestV festgelegt, dass in 
Einrichtungen und Unternehmen nach § 4 Abs. 2 Nr. 1 – 4 
TestV auch Testungen mittels Nukleinsäurenachweis zur 
Anwendung kommen können.

3.  Für Beschäftigte, die im Sinne des § 2 Nr. 2 Verordnung zur 
Regelung von Erleichterungen und Ausnahmen von Schutz-
maßnahmen zur Verhinderung der Verbreitung von COVID-19 
(COVID-19-Schutzmaßnahmen-Ausnahmenverordnung – 
SchAusnahmV) vollständig geimpft sind und bei denen seit 
der Impfung, die zur Erlangung des vollständigen Impfsta-
tus geführt hat, mehr als sechs Monate vergangen sind, gilt 
Ziffer 1 mit der Maßgabe, dass sich diese nur drei mal pro 
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Arbeitswoche vor Arbeitsbeginn einer Testung mittels POC-
Antigen-Schnelltest oder Antigen-Test zur Eigenanwendung 
unterziehen müssen, zusätzlich zur wöchentlichen Testung 
mittels Nukleinsäurenachweis.

4.  Die Testpflicht nach Ziffer 1 besteht nicht für Beschäftigte 
im Sinne der Ziffer 3, sofern seit der Impfung, die zur Erlan-
gung des vollständigen Impfstatus geführt hat, nicht mehr 
als sechs Monate vergangen sind.

5.  Die Testpflicht nach Ziffer 1 besteht ferner nicht für Beschäf-
tigte, die im Sinne des § 2 Nr. 4 SchAusnahmV genesen sind.

6.  Die Testpflicht nach Ziffer. 1 besteht ferner nicht für Be-
schäftigte, die zum Zeitpunkt des Arbeitsbeginns über  
einen gültigen Testnachweis mittels Nukleinsäurenachweis 
im Sinne des § 3 Abs. 4 Nr. 1 der 14. BayIfSMV verfügen.

7.  Besucher von Einrichtungen nach Ziffer 1 müssen über ei-
nen gültigen Testnachweis im Sinne des § 3 Abs. 4 Nr. 1 1. 
Alt. der 14. BayIfSMV (PCR-Test) verfügen. Abweichend zu 
Satz 1 ist für Besucher, die geimpft im Sinne des § 2 Nr. 2 
SchAusnahmV oder die genesen im Sinne der § 2 Nr. 4 
SchAusnahmV sind, auch ein gültiger Testnachweis im  
Sinne des § 3 Abs. 4 Nr. 2 der 14. BayIfSMV (PoC-Antigen-
Schnelltest) ausreichend.

8.  Diese Allgemeinverfügung gilt gemäß Art. 41 Abs. 4 BayV-
wVfG am 11.11.2021 ab 19:30 Uhr durch Veröffentlichung  
im Internet (www.muenchen.de/corona), in Rundfunk und 
Presse als bekannt gegeben und ist ab dem 12.11.2021, 
00:00 Uhr, wirksam. Sie tritt außer Kraft, wenn bekannt ge-
macht wird, dass die in § 16 Abs. 1 Satz 1 und 2 der 14. 
BayIfSMV festgelegten Grenzen jeweils an mindestens drei 
aufeinanderfolgenden Tagen nicht mehr überschritten  
wurden, mit Ablauf des nächsten auf die Bekanntmachung 
folgenden Tages, spätestens jedoch mit Ablauf des 
24.11.2021.

Hinweise: 

Die Allgemeinverfügung und ihre Begründung kann im Ge-
sundheitsreferat, Dienstgebäude Bayerstraße 28a, 80335 
München am Empfang nach vorheriger Terminvereinbarung 
eingesehen werden und ist auf der städtischen Internetseite 
unter www.muenchen.de/corona abrufbar.

Gründe:

A. Sachverhalt

I. Allgemeines

Seit Januar 2020 treten in Deutschland Infektionen mit dem 
neuartigen Coronavirus SARS-CoV-2 auf. Die Atemwegs-
erkrankung COVID-19 breitet sich nicht nur in Deutschland, 
sondern weltweit aus und manifestiert sich als Infektion der 
Atemwege mit den Leitsymptomen Fieber und Husten. Die  
Erkrankung ist sehr infektiös. Die Übertragung erfolgt haupt-
sächlich im Wege der Tröpfcheninfektion und über Aerosole. 
Die Ansteckungsgefahr ist in geschlossenen Räumen beson-
ders hoch.

Nach Einschätzung des Robert Koch-Instituts (RKI) mit Stand 
vom 09.11.2021 ist die Gefährdung durch COVID-19 für die 
Gesundheit der nicht oder nur einmal geimpften Bevölkerung 
in Deutschland insgesamt sehr hoch. Die 7-Tage-Inzidenzen 
steigen derzeit in allen Altersgruppen an. Die Fallzahlen sind 
höher als im gleichen Zeitraum des Vorjahres. Ein weiterer An-
stieg der Infektionszahlen ist zu erwarten. Gründe dafür sind 
nach Einschätzung des RKI unter anderem die noch immer 
große Zahl ungeimpfter Personen sowie mehr Kontakte in In-

nenräumen. Die Zahl der Todesfälle zeigt eine steigende Ten-
denz. Die Zahl schwerer Erkrankungen an COVID-19, die im 
Krankenhaus auch intensivmedizinisch behandelt werden 
müssen, steigt ebenfalls wieder an. Es lassen sich nicht alle 
Infektionsketten nachvollziehen, Ausbrüche treten in vielen 
verschiedenen Umfeldern auf. Das Virus verbreitet sich über-
all dort, wo Menschen zusammenkommen, insbesondere in 
geschlossenen Räumen. Häufungen werden oft in Privathaus-
halten und in der Freizeit (z.B. im Zusammenhang mit Reisen) 
dokumentiert, Übertragungen und Ausbrüche finden aber 
auch in anderen Zusammenhängen statt, z.B. im Arbeitsum-
feld, in Schulen, bei Tanz- und Gesangsveranstaltungen und 
anderen Feiern, besonders auch bei Großveranstaltungen und 
in Innenräumen. 

Ein besonderes Risiko für Ausbruchsgeschehen mit schwer-
wiegenden Folgen liegt nach wie vor im Bereich der Alten- 
und Pflegeheime, sowie in Einrichtungen der Behindertenhilfe, 
deren Bewohner*innen besonders schutzbedürftig sind. 
SARS-CoV-2-Infektionen mit schwerem, teilweise auch tödli-
chem Krankheitsverlauf und stationärer Behandlungsbedürf-
tigkeit treten dort wieder zunehmend auf. Davon sind auch 
geimpfte Personen betroffen. Vor allem durch die Mit arbei-
ter*innen (dies betrifft auch Mitarbeiter*innen im Service-
bereich, z. B. Reinigungspersonal, und Ehrenamtliche, die  
regelmäßig in den Einrichtungen tätig sind) der betreffenden 
Einrichtungen, aber auch durch Besucher*innen, besteht ein 
erhebliches Risiko für einen unentdeckten Eintrag des Virus 
von außen. Die Unterbringungssituation in den Einrichtungen 
und die höhere Anfälligkeit der Bewohner*innen für eine Infek-
tion erhöhen das Risiko folgenreicher Ausbruchsgeschehens 
innerhalb der Einrichtungen. Dies gilt es unbedingt zu verhin-
dern. Dabei ist nicht nur die individuelle Schutzbedürftigkeit 
der Bewohner*innen zu beachten, sondern auch die Tatsache, 
dass entsprechende Ausbruchsgeschehen in der Regel einen 
weiteren Anstieg der durch COVID-19 begründeten Klinikein-
lieferungen, sowohl auf der Normalstation als auch im Inten-
sivbettenbereich, mit sich bringen.
Ähnliches gilt auch für Unternehmen der ambulanten Pflege 
sowie für teilstationäre Pflegeeinrichtungen im Sinne des § 9 
Abs. 3 der 14. BayIfSMV, da die dort gepflegten Personen  
regelmäßig eine vergleichbare Altersstruktur und Gesund-
heitsverfassung aufweisen und diese für Infektionen durch 
Beschäftigte der Unternehmen besonders anfällig sind. In teil-
stationären Pflegeeinrichtungen gibt es außerdem regelmäßig 
Räumlichkeiten, die dem gemeinsamen Aufenthalt dienen,  
in denen sich ähnliche Infektionsketten wie in vollstationären 
Einrichtungen ergeben können.

Begünstigt werden Ausbrüche in diesen Einrichtungen bzw. 
Unternehmen dadurch, dass noch immer rund ein Drittel der 
Münchner*innen ungeimpft ist, durch vermehrt auftretende 
Impfdurchbrüche sowie durch eine gesunkene Testbereit-
schaft in der Bevölkerung:

Mit Stand vom 09.11.2021 sind zwar 70,5 % der impffähigen 
Münchner*innen vollständig geimpft, dies entspricht einem 
Anteil von 62,5 % der Gesamtbevölkerung. Ein Drittel der  
Gesamtbevölkerung verfügt demnach nicht über einen vollen 
Impfschutz. Darüber hinaus wurden (Stand: 09.11.2021) 
44.095 Auffrischungsimpfungen im Bereich der über 70-jähri-
gen durchgeführt. Das ist, gemessen an einer Hauptwohnsitz-
bevölkerung von ca. 200.000 Personen mit einem Alter von  
70 Jahren und älter, vergleichsweise wenig. Dass mit diesem 
Impftempo in den Praxen die Booster-Impfungen der vulnera-
blen Bewohner*innen von Pflegeeinrichtungen (laut Marktbe-
richt Pflege 2021 knapp 8.000 Plätze) und des dort tätigen 
Personals ausreichend schnell durchgeführt werden können, 
erscheint unwahrscheinlich. 

Nach derzeitigem Kenntnisstand auf Grundlage von Daten 
aus Zulassungsstudien wie auch aus Untersuchungen im 



Amtsblatt der Landeshauptstadt München – Nr. 32/2021

681

Rahmen der breiten Anwendung (sog. Beobachtungsstudien) 
ist zwar davon auszugehen, dass die in Deutschland zur An-
wendung kommenden COVID-19-Impfstoffe SARS-CoV-2- 
Infektionen (symptomatisch und asymptomatisch) in einem  
erheblichen Maße verhindern. Die Wahrscheinlichkeit, dass 
eine Person trotz vollständiger Impfung PCR-positiv und in-
fektiös wird, ist zwar signifikant vermindert, in noch höherem 
Maße wird grundsätzlich ein schwerer Krankheitsverlauf ver-
hindert. Darüber hinaus ist die Virusausscheidung bei Perso-
nen, die trotz Impfung eine SARS-CoV-2-Infektion haben, kür-
zer als bei ungeimpften Personen mit SARS-CoV-2-Infektion. 
Es muss jedoch davon ausgegangen werden, dass Menschen 
nach Kontakt mit SARS-CoV-2 trotz Impfung PCR-positiv 
werden und dabei auch infektiöse Viren ausscheiden. Dabei 
können diese Menschen entweder Symptome einer Erkran-
kung (die zumeist eher milde verläuft) oder überhaupt keine 
Symptome entwickeln. Zudem lässt der Impfschutz über die 
Zeit nach und die Wahrscheinlichkeit, trotz Impfung PCR- 
positiv und infektiös zu werden, nimmt zu. Dabei sind insbe-
sondere immungeschwächte und alte Menschen gefährdet, 
trotz Impfung einen schweren Krankheitsverlauf zu erleiden.

Gleichzeitig ist die Testbereitschaft der Bevölkerung zurück-
gegangen, seitdem die umfangreichen Möglichkeiten kosten-
loser Testungen mittels POC-Antigen-Schnelltest („Bürgertes-
tungen“ nach § 4a TestV a.F.) sowie kostenloser PCR-Tests 
(„Jedermann-Testungen“ nach Bayerischer Teststrategie) ab-
geschafft wurden und nur noch bestimmte Personengruppen 
Anspruch auf kostenlose Testungen haben. Dies ist auch an-
hand der Zahlen zu beobachten, die die Landeshauptstadt 
München von den im Stadtgebiet befindlichen beauftragten 
Teststellenbetreiberinnen und -betreibern sowie dem kommu-
nalen Testzentrum erhebt. So sind bspw. in den privaten, be-
auftragten Teststellen laut Rückmeldung der Betreiber in der 
Kalenderwoche 44 nur 2.655 Schnelltests abgerufen worden, 
im kommunalen Testzentrum nur 2.385 Schnelltests. Ver-
gleichsweise wurden in der Kalenderwoche 21 noch 186.084 
Schnelltests in den privaten und 5.935 Schnelltests im kom-
munalen Testzentrum durchgeführt. Diese gesunkene Testbe-
reitschaft verhindert eine großflächige Aufdeckung vorhande-
ner Infektionen. Dies ist vor allem deshalb problematisch, weil 
geimpfte Personen im Falle einer Infektion regelmäßig keine 
Krankheitssymptome oder einen vergleichsweise milden 
Krankheitsverlauf erleben, und daher oft keine Veranlassung 
zur Testung sehen. Dies verschärft das pandemische Ge-
schehen weiter.

Nach den derzeit geltenden Regelungen der 14. BayIfSMV 
(Stand 10.11.2021) gilt folgendes:

Die in den §§ 16 ff. der 14. BayIfSMV als maßgeblicher Wert 
festgelegte „Krankenhaus-Ampel“ steht seit dem 09.11.2021 
auf „rot“. Dies ist vom Bayerischen Staatsministerium für Ge-
sundheit und Pflege am 08.11.2021 bekanntgegeben worden. 
Auf der „roten Stufe“ sind nach § 17 der 14. BayIfSMV Einrich-
tungen, Veranstaltungen etc., die bei „Stufe Gelb“ nach 3G-
Plus-Regeln zugänglich sind, nur noch nach 2G zugänglich. 
Ausgenommen werden die Gastronomie, Beherbergungsbe-
triebe und körpernahe Dienstleistungen – hier bleibt es bei 
3G-Plus. In Hochschulen sowie bei außerschulischen Bil-
dungsangeboten, Bibliotheken und Archiven ist der Zugang 
auch weiterhin mit einem Schnelltest möglich (3G).
Darüber hinaus gilt in sämtlichen Betrieben mit mehr als  
10 Beschäftigten für alle Beschäftigten, die während ihrer Ar-
beit Kontakt zu anderen Personen haben, die Zugangsrege-
lung „3G“ (wobei ein Schnelltest zweimal pro Woche genügt) 
für geschlossene Räume – ausgenommen hiervon sind der 
Handel und der ÖPNV sowie Einrichtungen, die aufgrund einer 
besonderen verfassungsrechtlichen Autonomie von den  
Regelungen der IfSMV nicht erfasst werden (z. B. Landtag, 
Gerichte und vergleichbare Einrichtungen). Der Begriff des 
Betriebs ist weit zu verstehen und erfasst Betriebe von Wirt-

schaftsunternehmen ebenso wie Behörden und Verwaltun-
gen.

Die „rote Stufe“ führt jedoch nicht zu einer Verschärfung des 
Testregimes für Einrichtungen nach § 9 Abs. 1 sowie Unter-
nehmen und Einrichtungen nach § 9 Abs. 3 der 14. BayIfSMV. 
Auch die „gelbe Stufe“ führt nicht zu einer Verschärfung, wie 
das Bayerische Staatsministerium mit gesundheitsministeriel-
lem Schreiben (GMS) vom 06.11.2021 (Az. G54h-G8390-2021/ 
6002-1) klargestellt hat. Nach § 9 Abs. 1 der 14. BayIfSMV 
müssen nicht geimpfte oder nicht genesene Beschäftigte sich 
an mindestens zwei verschiedenen Tagen pro Woche, in der 
sie zum Dienst eingeteilt sind, in Bezug auf eine Infektion mit 
dem Coronavirus SARS-CoV-2 testen lassen. Für geimpfte 
und genesene Beschäftigte besteht keine Testpflicht. Nach  
§ 9 Abs. 1 S. 4 i.v.m. § 3 Abs. 2 der 14. BayIfSMV dürfen 
Besucher*innen diese Einrichtungen nur betreten, soweit die-
se im Sinne des § 2 Nr. 2, 4, 6 SchAusnahmV geimpft, gene-
sen oder getestet sind (eine Testung mittels Antigen-Test 
reicht aus). Nach § 9 Abs. 3 der 14. BayIfSMV müssen ambu-
lante Pflegedienste und teilstationäre Einrichtungen ihre nicht 
geimpften oder nicht genesenen Beschäftigten regelmäßig an 
drei verschiedenen Tagen pro Woche in Bezug auf eine Infek-
tion mit dem Coronavirus SARS-CoV-2 testen lassen. Auch 
hier besteht für geimpfte oder genesene Beschäftigte keine 
Testpflicht.

Aufgrund dieser Umstände ist davon auszugehen, dass 
Bewohner*innen in Alten- und Pflegeheimen, von ambulanten 
Pflegediensten und in teilstationären Pflegeeinrichtungen ge-
pflegte Personen sowie in Einrichtungen der Behindertenhilfe 
im gegenwärtigen pandemischem Geschehen einer erhebli-
chen Infektionsgefahr mit den oben beschriebenen weitrei-
chenden Folgen ausgesetzt sind. 

II. Aktuelle Infektionslage in München 

Seit Mitte Oktober war in Bayern wie auch in München wieder 
ein deutlicher Anstieg der Meldefälle bei Infektionen mit dem 
Coronavirus SARS-CoV-2 zu beobachten. Die 7-Tage-Inzidenz 
in München liegt laut Angabe des RKI mit Stand vom 10.11.2021 
bei 103,2. Hierbei ist allerdings zu berücksichtigen, dass die 
für die Landeshauptstadt München gemeldete 7-Tage-Inzi-
denz das tatsächliche Infektionsgeschehen zuletzt nicht kor-
rekt wiedergibt. Das Gesundheitsreferat geht im Rahmen  
einer Schätzung davon aus, dass der tatsächliche Wert zum 
10.11.2021 drei Mal so hoch lag. Dies ist zum einen darin be-
gründet, dass es aktuell ein sehr hohes Meldeaufkommen 
gibt. Zum anderen gehen pro Indexperson häufig mehrere  
Labormeldungen beim Gesundheitsreferat ein, weil bspw.  
variantenspezifische Untersuchungen vorgenommen werden, 
deren Ergebnis durch die Labore erneut übermittelt wird. Da-
durch ist die Zahl der Meldevorgänge pro Person höher als zu 
Beginn der Pandemie. In der Folge kommt es zu einem Verzug 
bei der Eingabe der Daten, so dass Nachmeldungen vorge-
nommen werden, die jedoch seitens des RKI nicht rückwir-
kend der Inzidenz zugerechnet werden. In der Konsequenz 
führt dies dazu, dass die vom RKI gemeldete Inzidenz tat-
sächlich zu niedrig ist. Da bereits seit längerem Aufstockun-
gen des Personals im Bereich der Fall erfassung beim Ge-
sundheitsreferat erfolgen ist zu erwarten, hier in absehbarer 
Zeit wieder auf dem tagesaktuellen Bearbeitungsstand zu 
sein. Unabhängig davon ist zu berücksichtigen, dass die mit 
der vorliegenden Allgemeinverfügung adressierten Beschäf-
tigten in Teilen auch aus den umliegenden Landkreisen zur 
Arbeit nach München pendeln. In diesen Landkreisen liegen 
die 7-Tage-Inzidenzen jeweils deutlich über einem Wert von 
300, teilweise über 500.

Während die Zahl der COVID-19-Patient*innen, die stationär 
behandelt werden mussten, seit Anfang Mai kontinuierlich 
sank, werden seit etwa Mitte August wieder deutlich höhere 
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Zahlen beobachtet. Insbesondere in den letzten Wochen kam 
es zu einem starken Anstieg der Anzahl der stationär behan-
delten COVID-19-Patient*innen in Bayern. Angesichts der in-
zwischen gestiegenen Belegung mit COVID-19-Patient*innen 
und der gleichfalls gestiegenen Inzidenzwerte stellt sich die 
Lage in den Krankenhäusern im Stadtgebiet Münchens ange-
spannt dar. Kliniken berichten vor allem im intensivmedizini-
schen Bereich von sehr starken Belastungen, die voraussicht-
lich in den nächsten Wochen nicht nachlassen werden. Ohne 
die Ergreifung infektionspräventiver Maßnahmen besteht das 
nicht unerhebliche Risiko einer Überlastung des Münchner 
Gesundheits- und Kliniksystems. So hat sich allein die Zahl 
der hospitalisierten Fälle der letzten sieben Tage seit dem 
25.10.2021 von 397 auf 957 (Stand 10.11.2021) mehr als ver-
doppelt. Auch im intensivmedizinischen Bereich spiegelt sich 
diese Entwicklung wider. Aktuell werden in Bayern bereits  
655 Patient*innen (Stand 10.11.2021), bei denen eine Infektion 
mit SARS-CoV-2 nachgewiesen wurde, stationär intensiv-
medizinisch behandelt. Dies entspricht einem Anstieg um 
rund 92 % (Stand 25.10.2021: 339). In den Kliniken im Stadt-
gebiet München sind derzeit bereits über 90 % (Stand 
10.11.2021) der maximal verfügbaren Intensivbetten belegt.

Insgesamt handelt es sich weltweit, in Europa und in Deutsch-
land nach wie vor um eine ernstzunehmende Situation. Das 
RKI empfiehlt, dass unabhängig vom Impf-, Genesenen- oder 
Teststatus das grundsätzliche Infektionsrisiko und der eigene 
Beitrag zur Verbreitung von SARS-CoV-2 reduziert werden 
sollte. Vor diesem Hintergrund ist die Ergreifung infektions-
präventiver Maßnahmen unerlässlich.

B. Begründung

I. Zuständigkeit

Die sachliche Zuständigkeit der Landeshauptstadt München 
für die Anordnungen der Ziffern 1, 3 - 7 ergibt sich aus § 28 
Abs. 1 S. 1, 28a Abs. 1 Nr. 15 des Infektionsschutzgesetzes 
(IfSG), für die Regelung aus Ziffer 2 aus § 4 Abs. 1 S. 4 Coro-
navirus-Testverordnung (TestV), § 65 Satz 1 der Zuständig-
keitsverordnung (ZustV) und § 18 Abs. 1 der 14. BayIfSMV; die 
örtliche Zuständigkeit ergibt sich aus Art. 3 Abs. 1 Nr. 1 des 
Bayerischen Verwaltungsverfahrensgesetzes (BayVwVfG).

II. Rechtsgrundlage

Rechtsgrundlage für die Anordnungen der Ziffern 1, 3 - 8 er-
gibt sich aus § 28 Abs. 1 Satz 1, 28a Abs. 1 Nr. 15 des Infek-
tionsschutzgesetzes (IfSG), für die Regelung aus Ziffer 2 aus  
§ 4 Abs. 1 S. 4 Coronavirus-Testverordnung (TestV).

III. Rechtmäßigkeit der Maßnahmen

1. Regelungsbedarf

Aufgrund des gegenwärtigen infektiologischen Geschehens, 
der bestehenden Erkenntnisse zur Wirksamkeit von Impfstof-
fen gegen SARS-Covid-19 und der bestehenden, im Sinne 
des Infektionsschutzes für die Situation in der Landeshaupt-
stadt München nicht mehr ausreichenden Zugangsregelungen 
von Beschäftigten und Besucher*innen zu Einrichtungen im 
Sinne des § 9 Abs. 1 der 14. BayIfSMV sowie Testregelungen 
für Beschäftigte von Unternehmen und Einrichtungen im Sin-
ne des § 9 Abs. 3 der 14. BayIfSMV waren die oben darge-
stellten Anordnungen zu treffen.

Um den von Ziffer 1 erfassten Einrichtungen und Unterneh-
men die Möglichkeit zu eröffnen, nach den Voraussetzungen 
des § 4 TestV auch PCR-Tests im Rahmen eines einrichtungs- 
bzw. unternehmensbezogenen Testkonzepts mit der Kassen-
ärztlichen Vereinigung Bayerns abrechnen zu können, war 
auch die Anordnung zu Ziffer 2 zu treffen.

2. Regelungsinhalt

Das RKI schätzt das Risiko für Deutschland aufgrund des  
Coronavirus SARS-CoV-2 auch gegenwärtig als sehr dyna-
misch und ernstzunehmend und die Gefährdung für die Ge-
sundheit der Bevölkerung weiterhin insgesamt (auf einer Skala 
von „gering“, „mäßig“, „hoch“ bis „sehr hoch“) als sehr hoch 
ein (siehe oben). Dies gilt insbesondere für Risikogruppen,  
zu denen auch die Bewohner*innen von Einrichtungen nach  
§ 9 Abs. 1 der 14. BayIfSMV zählen. Die Erfahrungen der ver-
gangenen Monate haben gezeigt, dass vor allem solche Ein-
richtungen ein hohes Gefährdungspotenzial bzgl. eines un-
kontrollierbaren Ausbruchsgeschehens mit dramatischen 
Folgen für Bewohner*innen und Beschäftigte haben. Die An-
ordnungen dienen vor diesem Hintergrund dem effektiven In-
fektionsschutz und der Vermeidung eines solchen unkontrol-
lierbaren Ausbruchsgeschehens in diesen Einrichtungen 
sowie allgemein der Verhinderung einer Überlastung des Ge-
sundheitssystems und des damit verbundenen Risikos einer 
erhöhten Sterblichkeit Betroffener an einer Infektion mit 
SARS-CoV-2.

Die Gefährdungssituation durch die Corona-Pandemie ist in 
Einrichtungen gemäß § 9 Abs. 1 der 14. BayIfSMV gegenüber 
der übrigen Bevölkerung erhöht. Dies gilt zum einen, da ein 
Großteil der Bewohner*innen zum Alterssegment mit der 
höchsten Rate an schweren Krankheitsverläufen und tödli-
chem Ausgang gehören und zum anderen, weil sich durch die 
gemeinschaftliche Unterbringung günstige Bedingungen für 
eine schnelle Weiterverbreitung des SARS-CoV-2 Virus erge-
ben. Die Sterblichkeit geimpfter infizierter Bewohner*innen 
nach zwei Impfungen am Jahresanfang 2021 liegt bei rund 
10%. Notwendige Schutzmaßnahmen sind zusätzlich er-
schwert, da die Mitwirkung der betroffenen Bewohner*innen 
vielfach auf Grund der persönlichen Disposition nicht oder nur 
unzureichend erfolgt und zudem allgemein eine angespannte 
Personalsituation besteht. Um einen bestmöglichen Schutz 
vor dem Eintrag der Infektion durch Beschäftigte zu gewähr-
leisten, ist es erforderlich, eine vorhandene Ansteckungs-
fähigkeit der Beschäftigten so zeitnah wie möglich vor dem 
Dienstantritt zu erkennen. Hintergrund ist die Möglichkeit der 
schnellen Entwicklung einer Ansteckungsfähigkeit von uner-
kannt infizierten Personen.

Ähnliches gilt für Personen, die von Unternehmen oder Ein-
richtungen im Sinne des § 9 Abs. 3 der 14. BayIfSMV gepflegt 
werden. Zwar besteht hier regelmäßig keine vollumfängliche 
gemeinschaftliche Unterbringung, jedoch ist die gesundheitli-
che Ausgangslage der gepflegten Personen vergleichbar. In 
teilstationären Pflegeeinrichtungen gibt es regelmäßig Räum-
lichkeiten, die dem gemeinsamen Aufenthalt dienen, in denen 
sich ähnliche Infektionsketten wie in vollstationären Einrich-
tungen ergeben können. Ansteckungsgefahren bestehen  
außerdem bei ambulanter Pflege ggfs. für Mitbewohner*innen 
der gepflegten Personen, bspw. deren Ehepartner*innen.

Die in stationären Behinderteneinrichtungen betreuten 
Bewohner*innen sind oft mehrfachbehindert und haben multi-
ple Begleiterkrankungen. Diese machen sie anfälliger für eine 
reduzierte Immunantwort auf die Impfung und erhöhen das 
Risiko für einen schweren Verlauf. Hinzu kommt, dass oft die 
Einsichtsfähigkeit und somit die Compliance für im Rahmen 
der Pandemie erforderliche Schutzmaßnahmen nicht gegeben 
ist. 

Diese Gefahr potenziert sich insbesondere dadurch, dass 
nach aktuellem Stand noch davon ausgegangen werden 
muss, dass die Impfquote im Regelfall bei den Beschäftigten 
der Einrichtungen nach § 9 Abs. 1 der 14. BayIfSMV und Unter-
nehmen und Einrichtungen nach § 9 Abs. 3 der 14. BayIfSMV 
deutlich geringer ist als bei den Bewohner*innen bzw. den  
gepflegten Personen. Soweit die Beschäftigten geimpft sind, 
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besteht außerdem bei denjenigen, deren voller Impfschutz 
und damit Impfstatus länger als sechs Monate besteht, die  
erhöhte Gefahr von Impfdurchbrüchen, d. h. dass trotz eines 
vollständigen Impfschutzes die Möglichkeit einer Infektion  
besteht. Nach gegenwärtigem Erkenntnisstand ist ab einem 
Zeitraum von sechs Monaten nach Erlangung des vollem 
Impfstatus davon auszugehen, dass das Infektions- und 
Übertragungsrisiko signifikant ansteigt. Medizinische Daten 
und Studien haben gezeigt, dass der Impfschutz im Verlauf 
der Zeit nach der letzten Impfung graduell abnimmt. Von einer 
signifikanten Reduktion ist auszugehen, wenn der Abstand 
zur letzten Grundimpfung mehr als sechs Monate beträgt. Je 
nach Impfstoffkombination und Alter ist bei den vollständig 
geimpften Beschäftigten nach sechs Monaten nur noch mit 
einem 50-80-prozentigem Impfschutz zu rechnen. Der Impf-
schutz verhält sich hierbei umgekehrt reziprok zum Alter. Auf 
der Seite der Bewohner*innen bzw. der gepflegten Personen 
ist von einem Impfschutz von weniger als 50 % auszugehen. 
Dies macht ergänzende Schutzmaßnahmen erforderlich. Auf-
grund dieser Datenlage hat bspw. Frankreich den Status „voll-
ständig geimpft“ für über 65-jährige am 09.11.2021 auf sechs 
Monate begrenzt. Auch die Landeshauptstadt München 
schließt sich dieser Bewertung an. Da geimpfte Personen im 
Falle einer eigenen Infektion regelmäßig keine Krankheits-
symptome oder nur einen milden Verlauf haben und die 
kosten losen Testangebote nicht mehr so umfangreich sind 
wie noch bis Mitte Oktober dieses Jahres, und damit weniger 
abgerufen werden, kann auch nicht davon ausgegangen wer-
den, dass diese Personen sich eigenständig so regelmäßig 
testen lassen, dass eine Infektion rechtzeitig erkannt werden 
kann. 

Ähnliches lässt sich für Besucher*innen von Einrichtungen 
nach § 9 Abs. 1 der 14. BayIfSMV sagen, da auch hier auf-
grund der Tatsache, dass noch ca. ein Drittel der Bevölkerung 
ungeimpft ist und auch hier die Gefahr von Impfdurchbrüchen 
besteht, ein erhebliches Eintragsrisiko für Bewohner*innen der 
Einrichtungen besteht.

Das Eintragsrisiko einer Infektion mit dem Coronavirus  
SARS-CoV-2 in die betreffenden Einrichtungen besteht daher 
vorrangig durch die Beschäftigten und Besucher*innen. Dies 
ist bedeutsam, weil auch bei vollständig geimpften Bewoh-
ner*in nen ein Restrisiko für sogenannte Impfdurchbrüche  
besteht, die dann für diese besonders vulnerable Gruppe wie-
derum mit einem hohen gesundheitlichen Risiko und den wei-
teren, oben beschriebenen Folgen verbunden ist. Das gleiche 
ist für Personen, die von Unternehmen oder Einrichtungen im 
Sinne des § 9 Abs. 3 der 14. BayIfSMV gepflegt werden,  
zu sagen.

Aus diesen Gründen sind die in § 9 Abs. 1 der 14. BayIfSMV 
geregelten Testanforderungen für Beschäftigte und Besu-
cher*innen solcher Einrichtungen sowie die in § 9 Abs. 1 der 
14. BayIfSMV geregelten Testanforderungen für Beschäftige 
in der ambulanten Pflege und teilstationärer Einrichtungen für 
in der gegenwärtigen Pandemielage unzureichend. Folglich 
sind weitergehende Schutzmaßnahmen aus infektionsschutz-
fachlicher Sicht erforderlich.

Daher hat das Gesundheitsreferat der Landeshauptstadt 
München entschieden, das in § 9 Abs. 1 und 3 der 14. BayIfS-
MV verankerte Testregime für Alten- und Pflegeheime, ambu-
lanter Pflegedienste und teilstationärer Einrichtungen und  
Einrichtungen für Menschen mit Behinderungen zu verschär-
fen:

– Ungeimpfte / nicht genesene Beschäftigte 

Beschäftigte in den betreffenden Einrichtungen bzw. Unter-
nehmen, die weder geimpft noch genesen im Sinne des  
§ 2 Nr. 2 bzw. 4 SchAusnahmV sind, müssen sich an jedem 

Arbeitstag vor Arbeitsantritt einem PoC-Antigen-Schnelltest 
unterziehen. Darüber hinaus müssen sie sich einmal pro Wo-
che einem PCR-Test unterziehen. Solange dieser PCR-Test 
einen gültigen Testnachweis im Sinne des § 3 Abs. 4 Nr. 1 
der 14. BayIfSMV darstellt, ist der/die Beschäftigte von der 
Pflicht zur Testung mittels PoC-Antigen-Schnelltest befreit. 
Als Beschäftigte gelten dabei alle Personen, die in den Ein-
richtung auf Weisung der Einrichtung tätig werden, also bei-
spielsweise auch ehrenamtlich Tätige oder Zeitarbeiter*innen.

–  Beschäftigte mit vollständigem Impfschutz älter als 
sechs Monate

Da, wie oben dargestellt, auch von Personen, deren vollstän-
diger Impfschutz länger als sechs Monate zurück liegt, eine 
Infektionsgefahr ausgeht, die im Bereich von Einrichtungen 
und Unternehmen nach § 9 Abs. 1 und 3 der 14. BayIfSMV 
nicht hinnehmbar ist, müssen auch diese sich regelmäßig, 
dreimal pro Woche, testen lassen. Dies kann durch Schnell-
test oder Selbsttest geschehen. Auch für sie gilt außerdem 
eine Testpflicht mittels PCR-Test im oben dargestellten 
Maße.

–  Beschäftigte mit vollständigem Impfschutz nicht älter 
als sechs Monate

Lediglich für Beschäftigte, deren vollständiger Impfstatus 
noch nicht länger als sechs Monaten besteht, kann nach 
derzeitigem Erkenntnisstand davon ausgegangen werden, 
dass von diesen keine erhebliche Übertragungsgefahr aus-
geht. Aus diesem Grund kann von einer Testpflicht für diesen 
Personenkreis abgesehen werden.

– Besucher*innen

Alle Besucher*innen von Einrichtungen nach § 9 Abs. 1 der 
14. BayIfSMV müssen vor jedem Besuch über einen Test-
nachweis im Sinne des § 3 Abs. 4 der 14. BayIfSMV verfü-
gen. Für geimpfte oder genesene Besucher*innen kann dies 
durch PoC-Antigen-Schnelltest oder PCR-Test erfolgen. Für 
ungeimpfte Besucher*innen ist nur ein PCR-Test ausrei-
chend.

Die Anzahl der Testungen ist unter Berücksichtigung des An-
teils der Bewohner*innen bzw. der gepflegten Personen und 
Beschäftigten, die bereits eine Schutzimpfung gegen das  
Coronavirus SARS-CoV-2 erhalten haben, der gegenwärtigen 
Erkenntnisse zur Wirkung von Impfstoffen gegen SARS-CoV-2 
und der Schutzbedürftigkeit der Bewohner*innen bzw. der ge-
pflegten Personen festzulegen. Aufgrund der noch bestehen-
den Unsicherheiten ist es erforderlich, vulnerable Personen 
auch weiterhin zu schützen. Die in Ziffer 1 und Ziffer 3 dieser 
Allgemeinverfügung angeordnete Anzahl der Testungen stellt 
sich als geeignetes Mittel dar, insbesondere die im erhöhten 
Maße schutzbedürftigen Bewohner*innen bzw. gepflegten 
Personen der betroffenen Einrichtungen vor Ansteckungen 
und Weiterverbreitung des Coronavirus SARS-CoV-2 zu 
schützen. 

Den logistischen und organisatorischen Herausforderungen 
an die Einrichtungen und Unternehmen bei der Organisation 
der Testungen ihrer Beschäftigten ist dabei ausreichend 
Rechnung getragen. Eine geringere Anzahl von Testungen 
würde die Wirksamkeit der Maßnahme erheblich verringern, 
da größere zeitliche Abstände zwischen den Testungen das 
Risiko einer Weiterverbreitung durch unerkannt infizierte  
Personen maßgeblich erhöhen.
Die Maßnahmen sind insgesamt angemessen, weil die Nach-
teile von regelmäßigen Testungen der Beschäftigten in dem 
Umfang, den diese Allgemeinverfügung festlegt, nicht außer 
Verhältnis zum angestrebten Zweck – dem Gesundheits-
schutz der Bewohner*innen bzw. der gepflegten Personen 
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und Beschäftigten der betroffenen Einrichtungen bzw. Unter-
nehmen sowie in der Folge einer Vermeidung der Überlastung 
des Gesundheitssystems – stehen. Dies gilt insbesondere, 
weil Bewohner*innen der betroffenen Einrichtungen sowie 
Personen, die von Unternehmen oder in Einrichtungen im  
Sinne des § 9 Abs. 3 der 14. BayIfSMV gepflegt werden, zur 
Gruppe der besonders vulnerablen Personen der Gesellschaft 
gezählt und daher in besonderem Maße geschützt werden 
müssen. Letzteres zeigt sich auch dadurch, dass die betref-
fenden Personen, Bewohner*innen, wie auch Beschäftigte in 
der Coronavirus-Impfverordnung in der Fassung vom 
08.02.2021 gemäß dessen § 2 einen Anspruch auf Schutz-
impfung mit höchster Priorität hatten. Der Anteil der 
Bewohner*innen, der gepflegten Personen und der Beschäf-
tigten, die bereits eine Schutzimpfung gegen das Coronavirus 
SARS-CoV-2 erhalten haben, ist durch die Regelung in Ziff. 3 
vor dem Hintergrund einer anzustrebenden Impfquote von  
80 % angemessen berücksichtigt. Dasselbe gilt angesichts 
der Erleichterungen in Ziff. 2 Satz 2 für Beschäftigte, die eine 
Schutzimpfung gegen das Coronavirus SARS-CoV-2 erhalten 
haben, die einen Vollschutz entfaltet. Zusätzlich haben unge-
impfte Beschäftigte und Besucher die Möglichkeit, ein flä-
chendeckendes, niederschwelliges und kostenloses Impfan-
gebot im Stadtgebiet München in Anspruch zu nehmen und 
so die Testpflicht dieser Allgemeinverfügung nicht befolgen zu 
müssen. Auch von einer zeitnahen Empfehlung der Ständigen 
Impfkommission (StIKO) bezüglich „Booster-Impfungen“ für 
alle Personengruppen ist auszugehen. Auch unter Berück-
sichtigung der unternehmerischen Interessen der betroffenen 
Einrichtungen und Unternehmen und dem Interesse der Be-
schäftigten an einer einschränkungslosen Berufsausübung ist 
dem Gesundheitsschutz der Bewohner*innen bzw. der ge-
pflegten Personen daher der Vorrang einzuräumen.

Die Organisation der Testungen ist den Einrichtungen bzw. 
Unternehmen aufzuerlegen. Diese haben die Möglichkeit, die 
ordnungsgemäßen Testungen der Beschäftigten vor Dienst-
antritt vor Ort durch geschultes Personal durchzuführen bzw. 
zu prüfen oder zu überwachen. Für die Einrichtungen bzw. 
Unternehmen besteht die weitgehende Möglichkeit, die 
durchgeführten Testungen gegenüber der Kassenärztlichen 
Vereinigung Bayerns nach den Regeln des § 4 Abs. 1 TestV 
abzurechnen, soweit es sich um Einrichtungen des § 4 Abs. 2 
TestV handelt. Zu diesem Zwecke wird in dieser Allgemein-
verfügung veranlasst, dass zur Erfüllung des Anspruchs nach 
Absatz 1 Satz 1 Nummer 2 (Personen, die in Einrichtungen 
oder Unternehmen nach Absatz 2 tätig werden sollen oder  
tätig sind) auch PCR-Tests zur Anwendung kommen können. 
Die Veranlassung durch das Gesundheitsreferat der Landes-
hauptstadt München unterliegt keinen formalen Vorausset-
zungen. 

Gemäß Ziffer 8 tritt diese Allgemeinverfügung mit Ablauf des 
nächsten auf die Bekanntmachung folgenden Tages außer 
Kraft, dass die in § 16 Abs. 1 Satz 1 und 2 der 14. BayIfSMV 
festgelegten Grenzen jeweils an mindestens drei aufeinander-
folgenden Tagen nicht mehr überschritten wurden, spätestens 
jedoch mit Ablauf des 24.11.2021. Hier wird zunächst an den 
in § 16 der 14. BayIfSMV verankerten Maßstab der Anzahl der 
landesweit an COVID-19 erkrankten Personen, die in ein baye-
risches Krankenhaus eingewiesen und dort stationär aufge-
nommen wurden sowie an die Anzahl der Krankenhausbetten 
der Intensivstationen, die mit an COVID-19 erkrankten Perso-
nen belegt sind, angeknüpft („gelbe Stufe“ der „Krankenhaus-
Ampel“). Ist die in § 16 festgelegte Anzahl erreicht, gibt das 
Bayerische Staatsministerium für Gesundheit und Pflege dies 
bekannt, sodass am Tag darauf die grundsätzlich geltenden 
Regelungen der 14. BayIfSMV entsprechend dem § 16 der  
14. BayIfSMV verschärft werden. Sobald diese Grenzen je-
weils an mindestens drei aufeinanderfolgenden Tagen nicht 
mehr überschritten werden, gibt das Staatsministerium für 
Gesundheit und Pflege dies bekannt, sodass die Verschärfun-

gen am darauffolgenden Tag wieder entfallen. Nach infektio-
logischer Beurteilung des Gesundheitsreferats der Landes-
hauptstadt München ist in diesem Fall davon auszugehen, 
dass sich die pandemische Gesamtsituation derart beruhigt 
hat, dass das Festhalten an den mit dieser Allgemeinverfü-
gung angeordneten Testpflichten nicht mehr notwendig ist. 
Als absolutes zeitliches Ende der Geltungsdauer wurde das 
vom Bundestag beschlossene Ende der epidemische Lage 
von nationaler Tragweite gewählt, da nach dessen Ende noch 
nicht absehbar ist, in welchem Umfang noch entsprechende 
Ermächtigungsgrundlagen vorhanden wären.

Die Ziffern 1, 3 - 7 dieser Allgemeinverfügung sind gemäß  
§§ 28 Abs. 3 i.V.m. 16 Abs. 8 IfSG sofort vollziehbar, sodass 
Widerspruch und Anfechtungsklage gegen die darin getroffe-
nen Maßnahmen keine aufschiebende Wirkung haben.

Gemäß § 73 Abs. 1a Nr. 6 IfSG handelt ordnungswidrig, wer 
vorsätzlich oder fahrlässig entgegen Ziffer 1, 3 oder 7 eine 
Einrichtung ohne entsprechende Testung betritt bzw. ohne 
entsprechende Testung seinen Dienst antritt oder die entspre-
chenden Testungen nicht durchführt.

IV. Bekanntgabe

Nach Art. 41 Abs. 4 Satz 3 BayVwVfG gilt bei der öffentlichen 
Bekanntgabe eines schriftlichen Verwaltungsaktes dieser 
zwei Wochen nach der ortsüblichen Bekanntgabe als bekannt 
gegeben. Um ein weiteres Ansteigen der Infektionszahlen 
zeitnah zu verhindern wurde von der Möglichkeit des Art. 41 
Abs. 4 Satz 4 BayVwVfG Gebrauch gemacht und ein früheres 
Bekanntgabedatum gewählt. Gemäß Art. 41 Abs. 3 Satz 2, 
Abs. 4 Satz 1 und 2 BayVwVfG 
i. V. m. § 1 Abs. 2 Satz 1 der Satzung über die öffentliche Be-
kanntmachung in ortsüblicher Weise im Bereich der Landes-
hauptstadt München vom 30. September 2020 (Bekannt-
machungssatzung) wird diese Allgemeinverfügung durch 
Veröffentlichung in Rundfunk, Presse und dem Internet  
(www.muenchen.de/corona) bekannt gegeben. Danach kann 
eine Allgemeinverfügung im Internetauftritt der Landeshaupt-
stadt München, in Rundfunk oder Medien oder durch geeig-
nete Kommunikationsmittel bekanntgemacht werden, wenn 
es zur Verhütung erheblicher Gefahren für Leben, Gesundheit 
oder zum Schutz von Sachgütern erforderlich ist und eine  
Bekanntmachung nach § 1 Abs. 1 Bekanntmachungssatzung 
(im Amtsblatt) nicht rechtzeitig möglich ist. Die Bekanntma-
chung ist anschließend unverzüglich auch nach § 1 Abs. 1  
Bekanntmachungssatzung zu veröffentlichen. Die Bekannt-
machung im Münchener Amtsblatt muss, auch bei Notbe-
kanntmachungen, einige Tage im Voraus mit dem Amtsblatt 
vereinbart werden. Das Infektionsgeschehen durch die  
COVID-19-Pandemie ist sehr volatil. Die in dieser Allgemein-
verfügung getroffenen Maßnahmen waren zum Schutz der 
Bevölkerung unverzüglich anzuordnen, so dass eine Abstim-
mung mit dem Amtsblatt und dessen zeitgerechte Veröffentli-
chung, auch in Form eines Notamtsblattes, nicht rechtzeitig 
hätte erfolgen können.

C. Rechtsbehelfsbelehrung

Gegen diese Allgemeinverfügung kann innerhalb eines  
Monats nach ihrer Bekanntgabe Klage erhoben werden bei 
dem Bayerischen Verwaltungsgericht München.

Dafür stehen folgende Möglichkeiten zur Verfügung:

a)  Schriftlich an oder zur Niederschrift bei 

Bayerisches Verwaltungsgericht München
Postanschrift: Postfach 20 05 43, 80005 München
Hausanschrift: Bayerstraße 30, 80335 München 
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b)  Elektronisch nach Maßgabe der Bedingungen, die der  
Internetpräsenz der Verwaltungsgerichtsbarkeit  
www.vgh.bayern.de zu entnehmen sind 

Hinweis:  Die Klageerhebung per einfacher E-Mail ist nicht 
zugelassen und entfaltet keine rechtlichen Wirkun-
gen!

München, 12. November 2021 Gesundheitsreferat
  Beatrix Zurek
  Berufsmäßige Stadträtin

Gesetz zur Verhütung und Bekämpfung  
von Infektionskrankheiten beim Menschen
(Infektionsschutzgesetz – IfSG) vom 27.09.2021 
14. Bayerische Infektionsschutzmaßnahmenverordnung 
(BayIfSMV) vom 01.09.2021 in der Fassung vom 05.11.2021

Maßnahmen zur Einführung fester Betreuungsgruppen  
in Kindertageseinrichtungen

Die Landeshauptstadt München erlässt gemäß §§ 28  
Abs. 1 Satz 1, 28a Abs. 1 Nr. 4 des Infektionsschutzgeset-
zes (IfSG), Art. 35 Satz 2 des Bayerischen Verwaltungs-
verfahrensgesetzes (BayVwVfG), § 65 Satz 1 der Zustän-
digkeitsverordnung (ZustV) sowie § 18 Abs. 1 der  
14. BayIfSMV folgende 

Allgemeinverfügung:

1.  Die Träger von Kindertageseinrichtungen i.S.v. § 14 der  
14. BayIfSMV haben im jeweiligen einrichtungsspezifischen  
Hygienekonzept zu regeln, dass feste Betreuungsgruppen 
in der Einrichtung gebildet werden. Dies gilt auch für die 
Betreuung in Randzeiten. Die Träger haben die feste Grup-
penbildung anzuwenden.

2.  Diese Allgemeinverfügung gilt gemäß Art. 41 Abs. 4  
BayVwVfG am 12.11.2021 ab 18:30 Uhr durch Veröffentli-
chung im Internet (www.muenchen.de/corona), in Rundfunk 
und Presse als bekannt gegeben und ist ab dem 15.11.2021, 
00:00 Uhr, wirksam. Sie tritt außer Kraft, wenn bekannt  
gemacht wird, dass die in § 16 Abs. 1 Satz 1 und 2 der  
14. BayIfSMV festgelegten Grenzen jeweils an mindestens 
drei aufeinanderfolgenden Tagen nicht mehr überschritten  
wurden, mit Ablauf des nächsten auf die Bekanntmachung 
folgenden Tages, spätestens jedoch mit Ablauf des 
24.11.2021.

Hinweise: 

Die Allgemeinverfügung und ihre Begründung kann im Ge-
sundheitsreferat, Dienstgebäude Bayerstraße 28a, 80335 
München am Empfang nach vorheriger Terminvereinbarung 
eingesehen werden und ist auf der städtischen Internetseite 
unter www.muenchen.de/corona abrufbar.

Gründe:

A. Sachverhalt

I. Allgemeines

Seit Januar 2020 treten in Deutschland Infektionen mit dem 
neuartigen Coronavirus SARS-CoV-2 auf. Die Atemwegs-
erkrankung COVID-19 breitet sich nicht nur in Deutschland, 

sondern weltweit aus und manifestiert sich als Infektion der 
Atemwege mit den Leitsymptomen Fieber und Husten. Die  
Erkrankung ist sehr infektiös. Die Übertragung erfolgt haupt-
sächlich im Wege der Tröpfcheninfektion und über Aerosole. 
Die Ansteckungsgefahr ist in geschlossenen Räumen beson-
ders hoch.

Nach Einschätzung des Robert Koch-Instituts (RKI) mit Stand 
vom 09.11.2021 ist die Gefährdung durch COVID-19 für die 
Gesundheit der nicht oder nur einmal geimpften Bevölkerung 
in Deutschland insgesamt sehr hoch. Die 7-Tage-Inzidenzen 
steigen derzeit in allen Altersgruppen an. Die Fallzahlen sind 
höher als im gleichen Zeitraum des Vorjahres. Ein weiterer An-
stieg der Infektionszahlen ist zu erwarten. Gründe dafür sind 
nach Einschätzung des RKI unter anderem die noch immer 
große Zahl ungeimpfter Personen sowie mehr Kontakte in  
Innenräumen. Die Zahl der Todesfälle zeigt eine steigende 
Tendenz. Die Zahl schwerer Erkrankungen an COVID-19, die 
im Krankenhaus auch intensivmedizinisch behandelt werden 
müssen, steigt ebenfalls wieder an. Es lassen sich nicht alle 
Infektionsketten nachvollziehen, Ausbrüche treten in vielen 
verschiedenen Umfeldern auf. Das Virus verbreitet sich über-
all dort, wo Menschen zusammenkommen, insbesondere in 
geschlossenen Räumen. Häufungen werden oft in Privathaus-
halten und in der Freizeit (z.B. im Zusammenhang mit Reisen) 
dokumentiert, Übertragungen und Ausbrüche finden aber 
auch in anderen Zusammenhängen statt, z.B. im Arbeitsum-
feld, in Schulen und Kindertageseinrichtungen, bei Tanz- und 
Gesangsveranstaltungen und anderen Feiern, besonders 
auch bei Großveranstaltungen und vorrangig in Innenräumen. 

Ein besonderes Risiko für das Ausbruchsgeschehen besteht 
neben anderen sozialen Einrichtungen insbesondere in Kin-
dertageseinrichtungen und Schulen. Die Mehrzahl der 12- bis 
18-Jährigen ist momentan noch nicht gegen COVID-19 ge-
impft und für deutschlandweit rund 9 Millionen Kinder unter 
dem Alter von 12 Jahren ist noch kein Impfstoff zugelassen. 
Der uneingeschränkte Zugang zu Kitas und Schulen und  
damit zu einem kontinuierlichen Betreuungs- und Bildungs-
angebot ohne erhöhtes Infektions- und Erkrankungsrisiko 
kann nur unter Aufrechterhaltung von infektionspräventiven 
Maßnahmen gewährleistet werden. Die Umsetzung etablierter 
Hygiene- und Infektionsschutzkonzepte, das Fernbleiben 
symptomatischer Kinder und Betreuender/Lehrender sowie 
ein vollständiger Immunschutz aller weiteren Personen, in  
deren Obhut die Kinder leben und betreut werden, sind daher 
essenziell. 
Eine Transmission von Severe Acute Respiratory Syndrome 
Coronavirus 2 (SARS-CoV-2) ist von und innerhalb jeder  
Altersgruppe möglich. Auch wenn das von jüngeren Kindern 
ausgehende Transmissionsrisiko noch nicht abschließend 
quantifiziert ist, ist es mittlerweile gesichert, dass Kinder für 
SARS-CoV-2 suszeptibel sind und auch innerhalb dieser Al-
tersgruppe das Virus übertragen können. Sie nehmen also am 
Transmissionsgeschehen teil. COVID-19-Ausbrüche treten  
sowohl in Kitas als auch in Schulen auf. Für den Herbst/Win-
ter 2021/2022 ist anzunehmen – und bereits jetzt zu beobach-
ten –, dass es aus folgenden Gründen zu höheren Inzidenzen 
als bisher bei Kindern kommen kann: 
Zum einen wird das aktuelle COVID-19 Infektionsgeschehen 
in Deutschland zu etwa 99 % von der SARS-CoV-2-Deltavari-
ante dominiert. Diese Deltavariante weist eine höhere Basisre-
produktionszahl auf als die in den früheren Infektionswellen 
zirkulierenden Virusvarianten, sie ist also ansteckender. Zum 
anderen wurden im vergangenen Herbst/Winter 2020/2021 
weitreichende bevölkerungsbezogene Maßnahmen ergriffen, 
die das Infektionsgeschehen in der Gesamtbevölkerung be-
grenzten.

Aktuell spielt sich das Infektionsgeschehen zunehmend in  
der ungeimpften und nichtimmunisierten Bevölkerung ab, 
weshalb auch die Altersgruppen der Kinder und Jugendlichen 
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derzeit am stärksten betroffen sind. In KW 41/2021 wurden in 
acht Landkreisen und einer kreisfreien Stadt in der Alters-
gruppe der 10- bis 19-Jährigen sogar Inzidenzen über 
500/100.000 berichtet. Nicht nur die 7-Tage-Inzidenzen der 
gemeldeten SARS-CoV-2-Infektionen, welche durch unter-
schiedliche Teststrategien beeinflusst werden können, son-
dern auch der starke Anstieg der Meldungen von Ausbrüchen 
im Schulsetting sprechen für eine Zunahme der Infektionen. 
Auch die Daten der syndromischen Surveillance zur Gesamt-
situation akuter respiratorischer Erkrankungen zeigen einen 
deutlichen Anstieg bei Kindern im Kita- und Schulalter. Bei 
der Inzidenz der 0- bis 4-Jährigen ist zu beachten, dass im 
Gegensatz zu Schulkindern in keinem Bundesland eine Test-
pflicht für Kitakinder besteht, so dass hier von einer größeren 
Untererfassung ausgegangen werden muss.
SARS-CoV-2-Infektionen bei Kindern verlaufen, anders als  
bei Erwachsenen, meist mild bzw. asymptomatisch. Nichts-
destotrotz können schwere Krankheitsverläufe und Todesfälle 
jedoch auch bei Kindern auftreten. Zudem können auch 
asymptomatisch infizierte Kinder nach einer akuten SARS-
CoV-2-Infektion die zwar seltene, aber schwere Folgeerkran-
kung PIMS (Paediatric Inflammatory Multisystem Syndrome)/
MIS-C (Multisystem Inflammatory Syndrome in Children) ent-
wickeln. Mit der aktuell zu beobachtenden Zunahme der 
SARS-CoV-2-Ausbreitung kann es im Winter zu einer hohen 
Zahl an Infektionen im Kindes- und Jugendalter kommen. Je 
mehr Kinder infiziert werden, desto höher wird dann auch die 
Anzahl der schweren Krankheitsverläufe ausfallen. Kinder mit 
Vorerkrankungen wären hiervon stärker betroffen, ebenso 
Kinder aus Regionen mit niedrigerem sozioökonomischen 
Status. Ein weiterer wichtiger Aspekt ist das Risiko für mögli-
che Langzeitfolgen einer SARS-CoV-2-Infektion bei Kindern 
und Jugendlichen: Symptome, die im Anschluss an eine 
SARS-CoV-2-Infektion über die akute Krankheitsphase hinaus 
anhalten oder neu auftreten können.

Insbesondere bei den jüngeren Kindern ist im Rahmen der 
Betreuung in den Kindertageseinrichtungen immer wieder ein 
enger körperbezogener Kontakt erforderlich. So gilt es z.B. 
pflegerische Arbeiten wie Wickeln durchzuführen, aber auch 
Kinder in den Arm zu nehmen, um sie zu trösten. Kinder su-
chen immer wieder den Körperkontakt zum pädagogischen 
Personal, um sich in den oft sehr langen Anwesenheitszeiten 
(bis zu 11 Stunden täglich) geborgen und willkommen zu füh-
len. In inklusiven Kindertageseinrichtungen werden zudem 
viele Kinder mit besonderem Bedarf begleitet, gebildet, erzo-
gen und betreut.

Darüber hinaus ist zu berücksichtigen, dass von Kindern auf-
grund ihres jungen Alters beim Spielen eine konsequente Ein-
haltung von Schutzmaßnahmen nicht erwartet werden kann, 
insbesondere die Einhaltung von Mindestabständen. Auch 
das Tragen von Masken ist für Kinder unter sechs Jahren 
nicht gegeben. Durch das Spielen in großen Gruppen im Rah-
men offener Betreuungskonzepte kommt es somit regelmäßig 
zu unklaren engen Kontaktsituationen ohne Maske. Dabei 
konnte bereits in der Vergangenheit mehrfach beobachtet 
werden, dass es zu einem sogenannten diffusen Ausbruchs-
geschehen kam, bei dem die Feststellung von tatsächlichen 
Kontaktpersonen nicht mehr möglich war. In der Folge muss-
ten regelmäßig umfassende Quarantäneanordnungen erge-
hen und komplette Einrichtungen vorübergehend geschlossen 
werden.

Somit liegt ein besonderes Risiko für größere Ausbruchs-
geschehen in Einrichtungen nach § 14 der 14. BayIfSMV vor.

Die Betreuungssituation in den Einrichtungen erhöht das Risi-
ko folgenreicher Ausbruchsgeschehen innerhalb der Einrich-
tungen. Dies gilt es unbedingt zu verhindern. Dabei ist nicht 
nur die individuelle Schutzbedürftigkeit der Kinder zu beach-
ten. Gleiches gilt für die Beschäftigten, werden doch immer 

wieder auch Infektionen bei vollständig geimpften Personen 
beobachtet. Das entsprechende Ausbruchsgeschehen führt 
zu einem weiteren Anstieg der durch COVID-19 begründeten 
Klinikeinlieferungen, sowohl auf der Normalstation als auch  
im Intensivbettenbereich, wenn auch seltener bei den betrof-
fenen Kindern als unter eventuell beteiligten Erwachsenen.

Begünstigt werden Ausbrüche in diesen Einrichtungen auch 
dadurch, dass noch immer rund ein Drittel der Münchner*in-
nen ungeimpft ist, durch vermehrt auftretende Impfdurchbrü-
che sowie durch eine gesunkene Testbereitschaft in der Be-
völkerung. Mit Stand vom 09.11.2021 sind zwar 70,5 % der 
impffähigen Münchner*innen vollständig geimpft, dies ent-
spricht einem Anteil von 62,5 % der Gesamtbevölkerung. Ein 
Drittel der Gesamtbevölkerung verfügt demnach jedoch nicht 
über einen vollen Impfschutz.

In Bezug auf die Beschäftigten in den Kindertageseinrichtun-
gen ist zudem folgendes zu bedenken: Nach derzeitigem 
Kenntnisstand auf Grundlage von Daten aus Zulassungsstudi-
en wie auch aus Untersuchungen im Rahmen der breiten An-
wendung (sog. Beobachtungsstudien) ist zwar davon auszu-
gehen, dass die in Deutschland zur Anwendung kommenden 
COVID-19-Impfstoffe SARS-CoV-2-Infektionen (symptoma-
tisch und asymptomatisch) in einem erheblichen Maße verhin-
dern. Die Wahrscheinlichkeit, dass eine Person trotz vollstän-
diger Impfung PCR-positiv und infektiös wird, ist zwar 
signifikant vermindert, in noch höherem Maße wird grundsätz-
lich ein schwerer Krankheitsverlauf verhindert. Darüber hinaus 
ist die Virusausscheidung bei Personen, die trotz Impfung 
eine SARS-CoV-2-Infektion haben, kürzer als bei ungeimpften 
Personen mit SARS-CoV-2-Infektion. Es muss jedoch davon 
ausgegangen werden, dass Menschen nach Kontakt mit 
SARS-CoV-2 trotz Impfung PCR-positiv werden und dabei 
auch infektiöse Viren ausscheiden. Dabei können diese Men-
schen entweder Symptome einer Erkrankung (die zumeist 
eher milde verläuft) oder überhaupt keine Symptome entwi-
ckeln. Zudem lässt der Impfschutz über die Zeit nach und die 
Wahrscheinlichkeit, trotz Impfung PCR-positiv und infektiös 
zu werden, nimmt zu.

Gleichzeitig ist die Testbereitschaft der Bevölkerung zurück-
gegangen, seitdem die umfangreichen Möglichkeiten kosten-
loser Testungen mittels POC-Antigen-Schnelltest („Bürgertes-
tungen“ nach § 4a TestV a.F.) sowie kostenloser PCR-Tests 
(„Jedermann-Testungen“ nach Bayerischer Teststrategie) ab-
geschafft wurden und nur noch bestimmte Personengruppen 
Anspruch auf kostenlose Testungen haben. Dies ist auch an-
hand der Zahlen zu beobachten, die die Landeshauptstadt 
München von den im Stadtgebiet befindlichen beauftragten 
Teststellenbetreiberinnen und -betreibern sowie dem kommu-
nalen Testzentrum erhebt. So sind bspw. in den privaten be-
auftragten Teststellen laut Rückmeldung der Betreiber in der 
Kalenderwoche 44 nur 2.655 Schnelltests abgerufen worden, 
im kommunalen Testzentrum nur 2.385 Schnelltests. Ver-
gleichsweise wurden in der Kalenderwoche 21 noch 186.084 
Schnelltests in den privaten und 5.935 Schnelltests im kom-
munalen Testzentrum durchgeführt. Diese gesunkene Test-
bereitschaft verhindert eine großflächige Aufdeckung vorhan-
dener Infektionen. Dies ist vor allem deshalb problematisch, 
weil geimpfte Personen im Falle einer Infektion regelmäßig 
keine Krankheitssymptome oder einen vergleichsweise milden 
Krankheitsverlauf erleben, und daher oft keine Veranlassung 
zur Testung sehen. Dies verschärft das pandemische Ge-
schehen weiter. Ob die Testbereitschaft im Zuge der gerade 
erfolgten Rückkehr zur kostenlosen Testmöglichkeit bereits 
kurzfristig signifikant ansteigen wird, ist fraglich.

II. Aktuelle Infektionslage in München 

Seit Mitte Oktober war in Bayern wie auch in München wieder 
ein deutlicher Anstieg der Meldefälle bei Infektionen mit dem 
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Coronavirus SARS-CoV-2 zu beobachten. Die 7-Tage-Inzidenz 
in München liegt laut Angabe des RKI mit Stand vom 12.11.2021 
bei 124,0. Hierbei ist allerdings zu berücksichtigen, dass die 
für die Landeshauptstadt München gemeldete 7-Tage-Inzi-
denz das tatsächliche Infektionsgeschehen zuletzt nicht  
korrekt wiedergibt. Das Gesundheitsreferat geht im Rahmen 
einer Schätzung davon aus, dass der tatsächliche Wert zum 
12.11.2021 annähernd drei Mal so hoch liegt.Dies ist zum  
einen darin begründet, dass es aktuell ein sehr hohes Mel-
deaufkommen gibt. Zum anderen gehen pro Indexperson 
häufig mehrere Labormeldungen beim Gesundheitsreferat 
ein, weil bspw. variantenspezifische Untersuchungen vorge-
nommen werden, deren Ergebnis durch die Labore erneut 
übermittelt wird. Dadurch ist die Zahl der Meldevorgänge pro 
Person höher als zu Beginn der Pandemie. In der Folge 
kommt es zu einem Verzug bei der Eingabe der Daten, so 
dass Nachmeldungen vorgenommen werden, die jedoch sei-
tens des RKI nicht rückwirkend der Inzidenz zugerechnet  
werden. In der Konsequenz führt dies dazu, dass die vom RKI 
gemeldete Inzidenz tatsächlich zu niedrig ist. Da bereits seit 
längerem Aufstockungen des Personals im Bereich der Fall-
erfassung beim Gesundheitsreferat erfolgen ist zu erwarten, 
hier in absehbarer Zeit wieder auf dem tagesaktuellen Bear-
beitungsstand zu sein. Bereits im Oktober berichtete das RKI 
für den Bereich der Landeshauptstadt München deutlich hö-
here 7-Tage Inzidenzen für die Altersgruppe der 4 bis 14 jähri-
gen:

Kalenderwoche 4J 5-9J 10-14J

39 144,84 367,67 364,46

40 96,56 205,05 314,59

41 209,22 321,71 429,68

42 209,22 448,98 565,88

Während die Zahl der COVID-19-Patient*innen, die stationär 
behandelt werden mussten, seit Anfang Mai kontinuierlich 
sank, werden seit etwa Mitte August wieder deutlich höhere 
Zahlen beobachtet. Insbesondere in den letzten Wochen kam 
es zu einem starken Anstieg der Anzahl der stationär behan-
delten COVID-19-Patient*innen in Bayern. Angesichts der in-
zwischen gestiegenen Belegung mit COVID-19-Patient*innen 
und der gleichfalls gestiegenen Inzidenzwerte stellt sich die 
Lage in den Krankenhäusern im Stadtgebiet Münchens ange-
spannt dar. Kliniken berichten vor allem im intensivmedizini-
schen Bereich von sehr starken Belastungen, die voraussicht-
lich in den nächsten Wochen nicht nachlassen werden. Ohne 
die Ergreifung infektionspräventiver Maßnahmen besteht das 
nicht unerhebliche Risiko einer Überlastung des Münchner 
Gesundheits- und Kliniksystems. So hat sich allein die Zahl 
der hospitalisierten Fälle der letzten sieben Tage seit dem 
25.10.2021 von 397 auf 955 (Stand 11.11.2021) mehr als ver-
doppelt. Auch im intensivmedizinischen Bereich spiegelt sich 
diese Entwicklung wider. Aktuell werden in Bayern bereits  
685 Patient*innen (Stand 11.11.2021), bei denen eine Infektion 
mit SARS-CoV-2 nachgewiesen wurde, stationär intensiv-
medizinisch behandelt, also ebenfalls mehr als doppelt so 
viele, wie noch am 25.10.2021 (damals 339). In den Kliniken im 
Stadt gebiet München sind derzeit bereits über 95 % (Stand 
11.11.2021) der maximal verfügbaren Intensivbetten belegt.

Insgesamt handelt es sich weltweit, in Europa und in Deutsch-
land nach wie vor um eine ernstzunehmende Situation. Das 
RKI empfiehlt, dass unabhängig vom Impf-, Genesenen- oder 
Teststatus das grundsätzliche Infektionsrisiko und der eigene 
Beitrag zur Verbreitung von SARS-CoV-2 reduziert werden 
sollte. Vor diesem Hintergrund ist die Ergreifung infektionsprä-
ventiver Maßnahmen unerlässlich.

B. Begründung

I. Zuständigkeit

Die sachliche Zuständigkeit der Landeshauptstadt München 
für die Anordnungen der Ziffern 1 und 2 ergibt sich aus § 28 
Abs. 1 S. 1, 28a Abs. 1 Nr. 4 des Infektionsschutzgesetzes 
(IfSG), und § 65 Satz 1 der Zuständigkeitsverordnung (ZustV); 
die örtliche Zuständigkeit ergibt sich aus Art. 3 Abs. 1 Nr. 1 
des Bayerischen Verwaltungsverfahrensgesetzes (BayVwVfG).

II. Rechtsgrundlage

Die Rechtsgrundlage für die Anordnungen der Ziffern 1 und 2 
ergibt sich aus § 28 Abs. 1 Satz 1, 28a Abs. 1 Nr. 4 des Infek-
tionsschutzgesetzes (IfSG), § 18 Abs. 1 der 14. Bayerischen 
Infektionsschutzmaßnahmenverordnung (BayIfSMV).

III. Rechtmäßigkeit der Maßnahmen

1. Regelungsbedarf

Aufgrund des gegenwärtigen infektiologischen Geschehens 
und der Schutzbedürftigkeit der betroffenen Kinder, insbe-
sondere aufgrund der besonderen Betreuungssituation und 
der größtenteils fehlenden Impfmöglichkeit, war die oben dar-
gestellte Anordnung zu treffen. Die Kindertagesbetreuung ist 
ein wichtiger Bestandteil der Daseinsvorsorge. Sie unterstützt 
bei der Vereinbarkeit von Familie und Beruf. Die bisherigen 
teils gravierenden Einschränkungen in der Kindertagesbetreu-
ung waren und sind für viele Kinder und deren Familien sowie 
für das Erziehungspersonal eine erhebliche Belastung. 

2. Regelungsinhalt

Das RKI schätzt das Risiko für Deutschland aufgrund des  
Coronavirus SARS-CoV-2 auch gegenwärtig als sehr dyna-
misch und ernstzunehmend und die Gefährdung für die Ge-
sundheit der Bevölkerung weiterhin insgesamt (auf einer Skala 
von „gering“, „mäßig“, „hoch“ bis „sehr hoch“) als sehr hoch 
ein (siehe oben). Dies gilt insbesondere für Gruppen der be-
sonders vulnerablen Personen, zu denen auch die in Einrich-
tungen nach § 14 der 14. BayIfSMV betreuten Kinder zählen. 
Die Erfahrungen der vergangenen Monate haben gezeigt, 
dass vor allem solche Einrichtungen ein hohes Gefährdungs-
potenzial bzgl. eines unkontrollierbaren Ausbruchsgesche-
hens haben. Die Anordnungen dienen vor diesem Hintergrund 
dem effektiven Infektionsschutz und der Vermeidung eines 
solchen unkontrollierbaren Ausbruchsgeschehens in diesen 
Einrichtungen sowie allgemein der Verhinderung einer Über-
lastung des Gesundheitssystems und des damit verbundenen 
Risikos einer erhöhten Sterblichkeit Betroffener an einer Infek-
tion mit SARS-CoV-2.

Die Gefährdungssituation durch die Corona-Pandemie ist in 
Einrichtungen im Sinne des § 14 der 14. BayIfSMV gegenüber 
der übrigen Bevölkerung erhöht. Dies gilt zum einen, da ein 
Großteil der betreuten Kinder noch nicht geimpft werden kann 
und zum anderen, weil sich durch die gemeinschaftliche Be-
treuung günstige Bedingungen für eine schnelle Weiterver-
breitung des SARS-CoV-2 Virus ergeben. Notwendige Schutz-
maßnahmen sind zusätzlich erschwert, da die Mitwirkung der 
betroffenen Kinder vielfach auf Grund des teils sehr jungen 
Alters nicht oder nur unzureichend erfolgt und zudem allge-
mein eine angespannte Personalsituation besteht. 

Es bestehen bereits umfassende einrichtungsspezifische  
Hygienekonzepte in den Kindertageseinrichtungen. Mit der 
Anordnung sind die bestehenden Konzepte um die Bildung 
fester Betreuungsgruppen zu ergänzen.
Die Ausgestaltung ist den Trägern der Einrichtungen bereits 
hinreichend bekannt.
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Das Bilden fester Gruppen mit zugeordnetem Personal hält 
die Anzahl infektionsrelevanter Kontakte und damit die Anzahl 
der Kontaktpersonen im Infektionsfall gering und Infektions-
ketten bleiben nachvollziehbar. Sollte eine Infektion auftreten, 
verringert eine feste Gruppenbildung das Risiko eines diffu-
sen Ausbruchsgeschehens und erleichtert die Ermittlung  
enger Kontaktpersonen und die Entscheidung, ggf. nur für 
einzelne Personen Quarantäne anzuordnen. Damit können un-
kontrollierbare Ausbrüche möglicherweise vermieden und der 
Betrieb der jeweils betroffenen Einrichtung sowie die Betreu-
ung einzelner Gruppen länger aufrechterhalten werden. 

Die Maßnahmen sind insgesamt angemessen, weil die Nach-
teile von festen Betreuungsgruppen in dem Umfang, den die-
se Allgemeinverfügung festlegt, nicht außer Verhältnis zum 
angestrebten Zweck – dem Gesundheitsschutz der betreuten 
Kinder und Beschäftigten der betroffenen Einrichtungen  
sowie in der Folge einer Vermeidung der Überlastung des  
Gesundheitssystems – stehen. 

Die aktuelle Personalsituation in den Einrichtungen der Kin-
dertagesbetreuung kann dazu führen, dass aufgrund der  
Anordnung der festen Gruppen nicht mehr die üblichen  
Öffnungszeiten aufrechterhalten werden können. Dennoch 
verlangt das Infektionsgeschehen, dass auch in Randzeiten 
die Bildung der festen Gruppen aufrechterhalten wird, um  
die Ausbreitung des Virus möglichst effektiv einzudämmen.

Dies gilt insbesondere, weil die Kinder der betroffenen Ein-
richtungen zur Gruppe der vulnerablen Personen der Gesell-
schaft gezählt und daher in besonderem Maße von Verfas-
sungswegen geschützt werden müssen. 

Gemäß Ziffer 2 tritt diese Allgemeinverfügung außer Kraft, 
wenn bekannt gemacht wird, dass die in § 16 Abs. 1 Satz 1 
und 2 der 14. BayIfSMV festgelegten Grenzen jeweils an min-
destens drei aufeinanderfolgenden Tagen nicht mehr über-
schritten wurden, mit Ablauf des nächsten auf die Bekannt-
machung folgenden Tages, spätestens jedoch mit Ablauf des 
24.11.2021.
Damit wird hier an den in § 16 der 14. BayIfSMV verankerten 
Maßstab der Anzahl der landesweit an COVID-19 erkrankten 
Personen, die in ein bayerisches Krankenhaus eingewiesen 
und dort stationär aufgenommen wurden sowie an die Anzahl 
der Krankenhausbetten der Intensivstationen angeknüpft, die 
mit an COVID-19 erkrankten Personen belegt sind („gelbe 
Stufe“ der „Krankenhaus-Ampel“). Ist die in § 16 festgelegte 
Anzahl erreicht, gibt das Bayerische Staatsministerium für 
Gesundheit und Pflege (StMGP) dies bekannt, sodass am Tag 
darauf die grundsätzlich geltenden Regelungen der 14. Bay-
IfSMV entsprechend dessen § 16 verschärft werden. Sobald 
diese Grenzwerte jeweils an mindestens drei aufeinanderfol-
genden Tagen nicht mehr überschritten werden, gibt das 
StMGP dies bekannt, sodass die Verschärfungen am darauf-
folgenden Tag wieder entfallen. Nach infektiologischer Beur-
teilung des Gesundheitsreferats der Landeshauptstadt Mün-
chen ist in diesem Fall davon auszugehen, dass sich die 
pandemische Gesamtsituation derart beruhigt hat, dass das 
Festhalten an der Bildung fester Betreuungsgruppen in den 
Kindertageseinrichtungen nicht mehr notwendig ist. Als abso-
lutes zeitliches Ende der Geltungsdauer wurde das vom Bun-
destag beschlossene Ende der epidemische Lage von natio-
naler Tragweite gewählt, da nach dessen Ende noch nicht 
absehbar ist, in welchem Umfang noch entsprechende ge-
setzliche Ermächtigungsgrundlagen vorhanden sind.

Die Ziffer 1 dieser Allgemeinverfügung ist gemäß §§ 28 Abs. 3 
i.V.m. 16 Abs. 8 IfSG sofort vollziehbar, sodass Widerspruch 
und Anfechtungsklage gegen die darin getroffenen Maßnah-
men keine aufschiebende Wirkung haben.

Gemäß § 73 Abs. 1a Nr. 6 IfSG handelt ordnungswidrig, wer 
vorsätzlich oder fahrlässig entgegen Ziffer 1 die Bildung von 
festen Betreuungsgruppen nicht im Hygienekonzept regelt 
und nicht anwendet.

IV. Bekanntgabe

Nach Art. 41 Abs. 4 Satz 3 BayVwVfG gilt bei der öffentlichen 
Bekanntgabe eines schriftlichen Verwaltungsaktes dieser 
zwei Wochen nach der ortsüblichen Bekanntgabe als bekannt 
gegeben. Um ein weiteres Ansteigen der Infektionszahlen 
zeitnah zu verhindern wurde von der Möglichkeit des Art. 41 
Abs. 4 Satz 4 BayVwVfG Gebrauch gemacht und ein früheres 
Bekanntgabedatum gewählt. Gemäß Art. 41 Abs. 3 Satz 2, 
Abs. 4 Satz 1 und 2 BayVwVfG i. V. m. § 1 Abs. 2 Satz 1 der 
Satzung über die öffentliche Bekanntmachung in ortsüblicher 
Weise im Bereich der Landeshauptstadt München vom  
30. September 2020 (Bekanntmachungssatzung) wird diese 
Allgemeinverfügung durch Veröffentlichung in Rundfunk, 
Presse und dem Internet (www.muenchen.de/corona) be-
kannt gegeben. Danach kann eine Allgemeinverfügung im  
Internetauftritt der Landeshauptstadt München, in Rundfunk 
oder Medien oder durch geeignete Kommunikationsmittel  
bekanntgemacht werden, wenn es zur Verhütung erheblicher 
Gefahren für Leben, Gesundheit oder zum Schutz von Sach-
gütern erforderlich ist und eine Bekanntmachung nach § 1 
Abs. 1 Bekanntmachungssatzung (im Amtsblatt) nicht recht-
zeitig möglich ist. Die Bekanntmachung ist anschließend un-
verzüglich auch nach § 1 Abs. 1 Bekanntmachungssatzung zu 
veröffentlichen. Die Bekanntmachung im Münchener Amts-
blatt muss, auch bei Notbekanntmachungen, einige Tage im 
Voraus mit dem Amtsblatt vereinbart werden. Das Infektions-
geschehen durch die COVID-19-Pandemie ist sehr volatil. Die 
in dieser Allgemeinverfügung getroffenen Maßnahmen waren 
zum Schutz der Bevölkerung unverzüglich anzuordnen, so 
dass eine Abstimmung mit dem Amtsblatt und dessen zeitge-
rechte Veröffentlichung, auch in Form eines Notamtsblattes, 
nicht rechtzeitig hätte erfolgen können.

C. Rechtsbehelfsbelehrung

Gegen diese Allgemeinverfügung kann innerhalb eines  
Monats nach ihrer Bekanntgabe Klage erhoben werden bei 
dem Bayerischen Verwaltungsgericht München.

Dafür stehen folgende Möglichkeiten zur Verfügung:

a) Schriftlich an oder zur Niederschrift bei 

 Bayerisches Verwaltungsgericht München
 Postanschrift: Postfach 20 05 43, 80005 München
 Hausanschrift: Bayerstraße 30, 80335 München 

b)  Elektronisch nach Maßgabe der Bedingungen, die der  
Internetpräsenz der Verwaltungsgerichtsbarkeit  
www.vgh.bayern.de zu entnehmen sind 

 Hinweis:  Die Klageerhebung per einfacher E-Mail ist nicht 
zugelassen und entfaltet keine rechtlichen Wirkun-
gen!

München, 12, November 2021 Gesundheitsreferat 
  Beatrix Zurek
  Berufsmäßige Stadträtin
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Stadtkämmerei
Leitung: Christoph Frey
Rathaus, Marienplatz 8, 80331 München
bdr.ska@muenchen.de

Direktorium
Leitung: Silvia Dichtl
Rathaus, Marienplatz 8, 80331 München
direktorium@muenchen.de

Kontakte der Stadtpolitik

Stadtspitze

Oberbürgermeister Dieter Reiter
Rathaus, Marienplatz 8, 80331 München
buero.ob@muenchen.de 

Bürgermeisterin Katrin Habenschaden
Rathaus, Marienplatz 8, 80331 München
buero.bm2@muenchen.de

Bürgermeisterin Verena Dietl
Rathaus, Marienplatz 8, 80331 München
buero.bm3@muenchen.de

Stadtrat

Fraktion Die Grünen – Rosa Liste
Rathaus, Zimmer 339
Marienplatz 8, 80331 München
Tel. 233-9 26 20, Fax 233-9 26 84
gruene-rosaliste-fraktion@muenchen.de

CSU-Fraktion
Rathaus, Zimmer 249
Marienplatz 8, 80331 München
Tel. 233-9 26 50, Fax 233-9 27 47
csu-fraktion@muenchen.de 

SPD/Volt – Fraktion
Rathaus, Zimmer 150
Marienplatz 8, 80331 München
Tel. 233-9 26 27, Fax 233-2 45 77
spd-rathaus@muenchen.de 

DIE LINKE./Die PARTEI Stadtratsfraktion
Rathaus, Zimmer 176
Marienplatz 8, 80331 München
Tel. 233-2 52 35, Fax 233-2 81 08
dielinke-diepartei@muenchen.de

FDP BAYERNPARTEI Stadtratsfraktion
Rathaus, Zimmer 218
Marienplatz 8, 80331 München
Tel. 233-9 26 45, Fax 233-2 04 36
fdpbayernpartei@muenchen.de

Fraktion ÖDP/München-Liste
Rathaus, Zimmer 118
Marienplatz 8, 80331 München
Tel. 233-2 69 22
oedp-ml-@muenchen.de 

AfD
Rathaus
Marienplatz 8, 80331 München
Tel. 30 64 75 68
info@afd-stadtrat-muenchen.de

Freie Wähler
Rathaus
Marienplatz 8, 80331 München
freie-waehler@muenchen.de

Nichtamtlicher Teil

Kontakte der Referate und des Direktoriums

Baureferat
Leitung: Rosemarie Hingerl
Friedenstraße 40, 81671 München
baureferat@muenchen.de

Gesundheitsreferat
Leitung: Beatrix Zurek
Bayerstraße 28a, 80335 München
r.gsr@muenchen.de

Kommunalreferat
Leitung: Kristina Frank
Denisstraße 2, 80335 München 
kommunalreferat@muenchen.de

Kreisverwaltungsreferat
Leitung: Dr. Thomas Böhle
Ruppertstraße 19, 80466 München
kreisverwaltungsreferat@muenchen.de

Kulturreferat
Leitung: Anton Biebl
Burgstraße 4, 80331 München
kulturreferat@muenchen.de

Mobilitätsreferat
Leitung: Georg Dunkel
Implerstraße 7-9, 81371 München
mobilitaetsreferat@muenchen.de

Personal- und Organisationsreferat
Leitung: Dr. Alexander Dietrich
Rathaus, Marienplatz 8, 80331 München
personal@muenchen.de

Referat für Arbeit und Wirtschaft
Leitung: Clemens Baumgärtner
Herzog-Wilhelm-Straße 15, 80331 München
wirtschaft@muenchen.de 

Referat für Klima- und Umweltschutz
Leitung: Christine Kugler
Bayerstraße 28a, 80335 München
r.rku@muenchen.de

Referat für Stadtplanung und Bauordnung
Leitung: Prof. Dr. (Univ. Florenz) Elisabeth Merk
Blumenstraße 28b, 80331 München
s.plan@muenchen.de

Referat für Bildung und Sport
Leitung: Florian Kraus
Bayerstraße 28, 80335 München
bildung-und-sport@muenchen.de

IT-Referat
Leitung: Thomas Bönig
Agnes-Pockels-Bogen 21, 80992 München
rit@muenchen.de

Sozialreferat
Leitung: Dorothee Schiwy
Orleansplatz 11, 81667 München
sozialreferat@muenchen.de
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Bezirksausschuss-Geschäftsstellen

Stadtbezirke 1 Altstadt – Lehel, 2 Ludwigsvorstadt – Isarvor-
stadt, 3 Maxvorstadt, 4 Schwabing-West, 12 Schwabing – 
Freimann
BA-Geschäftsstelle Mitte
Tal 13, 80331 München
Tel. 15 98 68 8-11, -22, -33, -44, -55, Fax 15 98 68 8-15
bag-mitte.dir@muenchen.de

Stadtbezirke 6 Sendling, 7 Sendling – Westpark,
8 Schwanthalerhöhe, 18 Untergiesing – Harlaching, 19 Thal-
kirchen – Obersendling – Forstenried – Fürstenried – Solln 
BA-Geschäftsstelle Süd
Meindlstraße 14, 81373 München
Tel: 233-3 38 80, -1, -2, -3, -9, Fax 233-3 38 85
bag-sued.dir@muenchen.de

Stadtbezirke 20 Hadern, 21 Pasing – Obermenzing, 22 Aubing 
– Lochhausen – Langwied, 23 Allach – Untermenzing, 25 Laim
BA-Geschäftsstelle West
Bürgerzentrum Rathaus Pasing Landsberger Straße 486, 
81241 München
Tel. 233-3 72 -24, -30, 233- 3 73 5 -2, -3, -4, 233- 3 74 15,
Fax 233-3 73 56
bag-west.dir@muenchen.de

Stadtbezirke 9 Neuhausen – Nymphenburg, 10 Moosach, 
11 Milbertshofen – Am Hart, 24 Feldmoching – Hasenbergl
BA-Geschäftsstelle Nord
Ehrenbreitsteiner Straße 28a, 80993 München
Tel. 15 98 68 93- 1, -2, -3, -5, Fax 159 86 89 21
bag-nord.dir@muenchen.de

Stadtbezirke 5 Au – Haidhausen, 13 Bogenhausen, 14 Berg 
am Laim, 15 Trudering – Riem, 16 Ramersdorf – Perlach, 
17 Obergiesing – Fasangarten 
BA-Geschäftsstelle Ost
Friedenstraße 40, 81660 München
Tel. 233-61 48 -0, -1, -2, -3, -4, -6, 233-6 14 90,
Fax 233-6 14 85
bag-ost.dir@muenchen.de  

Zentrale Informationsquellen der Stadt München 

Internetangebot
muenchen.de/rathaus – unter dieser Adresse finden interes-
sierte Bürgerinnen und Bürger alle Leistungen, Angebote, 
Ämter und Behörden der Stadtverwaltung im Internet.
Unter dem Begriff „Dienstleistungsfinder“ gibt es auch einen 
Online-Service für die am meisten nachgefragten Leistungen 
der städtischen Behörden. Hier erhält man Informationen zu 
Adressen, Erreichbarkeit, Antragsformularen, Hinweise zu be-
nötigten Unterlagen und Gebühren. Die direkte Adresse lautet 
muenchen.de/dienstleistungsfinder

Online-Services der Stadtverwaltung
Über 100 Dienstleistungen, die Sie bereits online erledigen 
können, finden Sie auch unter muenchen.de/onlineservices

Die Behördennummer 115
Mit einer leicht zu merkenden Rufnummer erhalten Bürgerin-
nen und Bürger einen direkten Draht zur Verwaltung. Wird 
eine Frage wie z.B. zum Wohnsitz anmelden, Ausweis bean-
tragen oder Fahrzeug ummelden, gestellt, beantworten die 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Service Centers der 
Landeshauptstadt München gerne Ihre Anliegen. Die 115 ist 
von Montag bis Freitag von 8 bis 18 Uhr erreichbar.

Stadt-Information im Rathaus
In der Stadt-Information im Rathaus erhalten Sie Prospekte, 
Informationsmaterial und Formulare zu unterschiedlichen  
Themen. Die Mitarbeiter*innen stehen mit Rat und Hilfeleis-
tung zur Verfügung. Öffnungszeiten: Montag bis Freitag 10 bis 
18 Uhr, Samstag 10 bis 16 Uhr. Telefon 22 23 24 oder Mail an 
stadtinformation@muenchen.de

München Handbuch
Antworten zu allen wichtigen Fragen an die Stadtverwaltung 
liefert das München-Handbuch. Von der Abfallberatung bis 
zum Zweckentfremdungsverbot bietet es ein breites Angebot 
städtischer Dienstleistungen übersichtlich aufbereitet mit  
Adressen, Öffnungszeiten und Beratungsmöglichkeiten. Die 
266 Seiten starke Broschüre gibt es kostenlos in der Stadt- 
Information im Rathaus.

Rathaus Umschau
Die Rathaus Umschau ist der offizielle Pressedienst der  
Landeshauptstadt München. Sie erscheint jeden Werktag ab  
12 Uhr unter ru.muenchen.de und kann als Mail-Newsletter 
sowie als Push-Nachricht abonniert werden unter der Adresse 
muenchen.de/ru-abo

Weitere Newsletter der Stadt München sowie von 
muenchen.de sind zu finden unter muenchen.de/newsletter

Ratsinformationssystem
Was macht der Münchner Stadtrat? Darüber informiert Sie 
RIS, das RatsInformationsSystem der Stadt München. RIS 
stellt unter ris-muenchen.de Ihnen die Anträge, Anfragen so-
wie die öffentlichen Vorlagen und Beschlüsse zur Verfügung, 
mit denen sich der Münchner Stadtrat befasst.

Vollversammlungen des Stadtrats live im Internet
Unter der Adresse muenchen.de/stadtrat-live können Interes-
sierte die Vollversammlungen des Stadtrats live im Internet 
mitverfolgen. Auf der Seite finden sich auch die Links zur  
jeweiligen Tagesordnung sowie zu den Sitzungsprotokollen.

Stellenausschreibungen der Stadt München
Informationen zur Stadt München als Arbeitgeberin sowie zu 
Stellenausschreibungen der Landeshauptstadt finden Sie  
unter muenchen.de/karriere

„Die Stadt informiert“
Wissenswertes zu aktuellen Themen der Stadt finden Sie  
unter stadtinfo.muenchen.de

Das „Münchner Stadtrecht“
Eine Sammlung der vom Stadtrat der Landeshauptstadt  
München erlassenen Satzungen und Verordnungen ist zu  
finden unter muenchen.de/stadtrecht

Elektronische Vergabeplattform der Stadt München
Seit 2018 werden EU-Ausschreibungen der Landeshauptstadt 
München nur noch elektronisch über die eVergabe-Plattform 
unter vergabe.muenchen.de veröffentlicht inklusive der ge-
samten Kommunikation mit Ihnen. Weitere Informationen un-
ter muenchen.de/ausschreibungen

Kartendienst der Münchner Stadtverwaltung
München GeoPortal ist die zentrale Plattform für Themenkar-
ten der Stadt München. Hier finden Sie u.a. den Amtlichen 
Stadtplan, die Bebauungspläne oder den Radlstadtplan. Neben 
den interaktiven Karten finden Sie zu den jeweiligen Themen 
auch Internetseiten mit weiterführenden Informationen.  
GeoPortal München ist erreichbar unter geoportal.muenchen.de 

Social Media Register
Eine Auflistung des Angebots der Stadt München und ihrer 
Einrichtungen im Bereich Social Media finden Sie unter 
muenchen.de/social-media-register 
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